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Wichtiges in Kürze

Das regionale Landschaftsentwicklungskonzept (R-LEK) richtet sich in erster Linie an die Planungsbe-
hörden der 29 Regionsgemeinden und an die Regionalplanung Oberland-Ost selbst. Mit dem R-LEK
werden keine neuen Schutzgebiete u.dgl. bezeichnet, noch soll der Lebens- und Wirtschaftsraum für
den Menschen eingeschränkt werden. Hingegen werden Empfehlungen abgegeben, wie und wo die
schönen Naturlandschaften, die traditionellen Kulturlandschaften und die wertvollen Lebensräume
für Pflanzen und Tiere durch gezielte Massnahmen erhalten, gepflegt und weiter entwickelt werden
können. Dies soll sowohl im Interesse der Bevölkerung als auch der Gäste der Region geschehen.
Die schöne Landschaft und die intakte Natur sind in Kombination mit schönen Ortsbildern und Einzel-
bauten Eckpfeiler der touristischen Entwicklung, welche für die Region Oberland-Ost eine hervor-
ragende volkswirtschaftliche Bedeutung hat.

Das R-LEK bildet ein regionales Instrument mit folgenden Zielen:
- Ideen und Strategien für die Zukunft der Landschaft entwickeln,
- Massnahmen und Projekte vorschlagen,
- Kontakte zwischen Gemeinden, Organisationen und weiteren interessierten Leuten knüpfen und
- die Bevölkerung über die Entwicklung informieren und für die Landschaftspflege motivieren.

Der Regionalplanung Oberland-Ost kommt dabei die Rolle der Information, der Koordination, der
finanziellen Unterstützung und der Erfolgskontrolle zu. An der Realisierung von Massnahmen und an
der Umsetzung von Projekten beteiligen sich der Kanton, die Gemeinden, Organisationen, Bürgerinnen
und Bürger. Ideen und Strategien bestehender Planungen und Konzepte, wie etwa der Regionale
Richtplan von 1984, Inventare des Bundes und des Kantons, sowie das Kantonale Landschaftsentwick-
lungskonzept sind in das R-LEK einbezogen worden.

Bei der Landschaftsgestaltung und Landschaftspflege kommt der Landwirtschaft eine hervorragende
Bedeutung zu. Gleichzeitig mit der Erarbeitung des R-LEKs durch einen regionalen Fachausschuss
wurden deshalb erste konkrete Massnahmen im landwirtschaftlichen Bereich eingeleitet (Umsetzung
der Öko-Qualitätsverordnung, vgl. Kapitel 4.1) und ein regionaler Landschaftsfonds zur Mitfinanzierung
von landschaftspflegerischen Massnahmen eingerichtet.

Das regionale Landschaftsentwicklungskonzept (R-LEK) ist wie folgt aufgebaut:

In der Einleitung (Kapitel 1) wird kurz dargelegt, weshalb ein R-LEK gebraucht wird, auf welchen
Grundlagen es aufgebaut worden ist und wer daran gearbeitet hat.

Die Beschreibung der Region Oberland-Ost und der 7 Teilregionen (Kapitel 2) charakterisiert Land-
schaft und Natur. Eine kurz gehaltene Übersicht hält bedeutende landschafts- und naturrelevante
Stärken und Schwächen fest. Es wird beschrieben, welches die typischen und besonderen Werte
der Region und der Teilgebiete sind.
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Diese Übersicht aus landschaftlich-ökologischer Sicht ermöglicht es, den Handlungsbedarf für die
gesamte Region Oberland-Ost zu erkennen und entsprechende Zielsetzungen und Massnahmen
(Kapitel 3) zu formulieren, welche für sämtliche Teilregionen Gültigkeit haben. Einerseits soll an den
Festlegungen des regionalen Richtplans von 1984 festgehalten werden, andererseits sollen zur Land-
schaftspflege und Landschaftsentwicklung Aktivitäten ausgelöst und Massnahmen ergriffen werden.
Das Spektrum reicht von der Schaffung eines regionalen Landschaftsfonds über die Förderung des
ökologischen Ausgleichs in der Landwirtschaft bis zur Renaturierung von Fliessgewässern und zur
Sanierung von Landschaftsschäden. Ein wichtiges Ziel ist auch die Erfolgskontrolle.

Die Umsetzung soll in Form von regionalen Projekten (Kapitel 4) erfolgen, die periodisch ergänzt
werden sollen. Soweit in Bezug auf das weitere Vorgehen Klarheit herrscht, werden solche Projekte
beschrieben. Für verschiedene Ziele (nicht für alle!) wird festgehalten, wie die zu lösende Aufgabe in
Form von Projekten angegangen werden soll. Die Realisierung der Projekte auf Stufe Gemeinde und
Teilregion/Region  wird durch einen regionalen Fachausschuss in Zusammenarbeit mit teilregionalen
Arbeitsgruppen koordiniert und aus einem regionalen Landschaftsfonds mitfinanziert.

In einem letzten Teil des R-LEKs sind die Gemeinden angesprochen (Kapitel 5). Es wird eine ge-
meindeweise Übersicht vermittelt und dargelegt, wo auf Stufe der Gemeinden Handlungsbedarf be-
steht. Pro Gemeinde (in alphabetischer Reihenfolge) wird auf je 4 Seiten darauf hingewiesen, welche
Themen wichtig sind und welche Aufgaben sich stellen. Die ersten zwei Seiten befassen sich mit der
Landschaftsentwicklung, wobei jeweils eine Seite für Illustrationen vorgesehen ist. Hier kann jede
einzelne Gemeinde rasch erkennen, welche Aktivitäten selbständig oder in Zusammenarbeit mit den
Nachbargemeinden und/oder der Regionalplanung ausgelöst werden können/sollen. Die beiden
anderen Seiten befassen sich mit der Landschaftsplanung. Sie beziehen sich weitgehend auf den re-
gionalen Richtplan 1984 und geben Auskunft, ob Handlungsbedarf besteht. Auch hier dient eine
Seite zur Illustration. Die gemeindespezifischen Aufgaben und Massnahmen sind auf die überge-
ordneten Ziele und Massnahmen der Teilregionen bzw. der Region abgestimmt. Die Gemeindeblätter
vereinfachen den Gemeinden den Zugang zum Inhalt des R-LEKs.

Im Anhang des R-LEKs sind ein Verzeichnis der Mitglieder der teilregionalen Arbeitsgruppen (Anhang
1), das Reglement für die Umsetzung der Ziele und Massnahmen des R-LEK (Anhang 2) und ein
Verzeichnis der Inventare von Bund und Kanton, die seit der Inkraftsetzung des Regionalen Richtplans
1984 erlassen wurden (Anhang 3), beigefügt.

Eine Übersichtskarte weist auf Inhalte des R-LEKs hin, soweit sie örtlich bezeichnet werden können
(Am Schluss des R-LEK’s eingeheftet).

Das R-LEK ist für die Behörden der Regionsgemeinden und für die Regionalplanung Oberland-Ost
eine verbindliche Grundlage für die Orts- und Regionalplanung, insbesondere auch für die Gewährung
von Beiträgen aus dem regionalen Landschaftsfonds. Für die kantonalen Behörden ist das R-LEK
eine verbindliche Konkretisierung von Vorgaben und Inhalten des kantonalen Landschafsentwick-
lungskonzepts (KLEK).

(Foto Ordnerrücken oben: A. Urweider; Ordnerrücken unten: U. Fischer.)
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1 Einleitung, Grundlagen und Vollzug

1.1 Einleitung

Landschaft und Natur der Region Oberland-Ost waren bereits mehrfach Themen für die Regional-
planung Oberland-Ost. Das bedeutendste Ergebnis ist die Verankerung von Landschaftsschutz- und
Landschaftsschongebieten im Regionalen Richtplan 1984. Während langer Zeit stand die Erstellung
von Inventaren und daraus abgeleitet die Bezeichnung von schutzwürdigen Objekten und Gebieten
im Vordergrund der Planung. In der Region Oberland-Ost gibt es denn auch eine Fülle von geschützten
oder zumindest als schützenswert eingestuften Gebieten. Diese reichen von Flachmoorbiotopen
und Trockenstandorten über regionale Landschafts- und kantonale Naturschutzgebiete bis zu Moor-
landschaften und Gletschervorfeldern, welche aus gesamtschweizerischer Sicht von Bedeutung sind.
Zur Landschaft gehören auch die Dorfbilder und Baudenkmäler (z. B. im Zusammenhang mit der Ei-
senerzgewinnung), von welchen nicht wenige in der Region unter Schutz stehen. Wozu braucht es
nun ein regionales Landschaftsentwicklungskonzept (R-LEK)? Einerseits sind verschiedene für die
Landschaft und die Natur bedeutende gesetzliche Grundlagen in den vergangenen Jahren erneuert
worden (z.B. in den Bereichen Raumplanung, Landwirtschaft und Tourismus), und dies legt eine
Überprüfung der regionalen Situation nahe. Andererseits wandeln sich die vielfältigen Ansprüche der
Bevölkerung an die Landschaft und die Natur immer schneller (z.B. Trendsportarten, Motorisierung).
Land- und Forstwirtschaft, zwei für die Landschafts- und Naturentwicklung sehr wichtige Bereiche,
machen gegenwärtig tiefgreifende Veränderungen durch. Zudem hat sich gezeigt, dass es nicht
reicht, Inventare zu erstellen und Gebiete zu schützen. Es braucht vielmehr einen aktiven, zielstrebigen
Umgang mit der Landschaft und der Natur, um Menge und Qualität zu sichern und zu fördern. Viele
Gebiete, die für das Landschaftsbild oder als Lebensräume für Pflanzen und Tiere bedeutend sind,
behalten ihren Wert nur, wenn sie regelmässig gepflegt werden. Andere haben ihren besonderen
Wert gerade in der langfristig ungehinderten, von Menschen nicht beeinflussten Entwicklung.

Das R-LEK wurde von der Delegiertenversammlung der Regionalplanung Oberland-Ost am 16. März
2001 in Auftrag gegeben. Der regionale Fachausschuss Landschaft begleitete und steuerte die
Erarbeitung des R-LEKs in den Jahren 2001 bis 2003. Das regionale Landschaftsentwicklungskonzept
R-LEK wurde an der Delegiertenversammlung vom 19. März 2004 beschlossen. (Vgl. auch Kapitel 6
Verfahren bis Genehmigung.)

„Unser Kapital ist die einmalige
Naturlandschaft - eine erlebbare
Landschaft. Bei uns kommt man
bequem ins Hochgebirge. Wir haben
eine intakte Landwirtschaft und
eine touristische Top-Infra-
struktur - auf jede Kuh gibts
ein Hotelbett.“   Zitat Joe Luggen.
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Folgende Personen wirkten bei der Erarbeitung des R-LEKs mit:

Fachausschuss Landschaft der Regionalplanung Oberland-Ost:
- Dr. Aldo Martinelli, Arzt, Interlaken (Teilregion Interlaken, Präsident)
- Christian Abbühl, Bauinspektor, Lauterbrunnen (Teilregion Lauterbrunnen)
- Ueli Abplanalp, Landwirt, Brienzwiler (Bauernvereinigung Brienz-Oberhasli)
- Daniel Bürki, dipl. Bauführer, Guttannen (Teilregion Innertkirchen)
- Bernhard Fuchs, Landwirt, Brienz (Teilregion Brienz)
- Rolf Neuenschwander, Bauinspektor, Grindelwald (Teilregion Grindelwald)
- Arnold Schmocker, Bäcker, Beatenberg (Teilregion Interlaken)
- Adolf Urweider, Bildhauer, Hasliberg (Teilregion Meiringen, Öffentlichkeitsarbeit)
- Gisela Straub, Juristin, Meiringen (Pro Natura Berner Oberland)

Geschäftsstelle der Regionalplanung Oberland-Ost:
- Urs Inäbnit, Raumplaner, Gsteigwiler
- Therese Gnägi, kaufm. Angestellte, Ringgenberg

Fachberater:
- Martin Kneubühl, landwirtschaftlicher Betriebsberater/Biologe, Hondrich (INFORAMA Berner Ober-

land)
- Roland Luder, Biologe, Thun (beauftragter Fachplaner)
- Dr. Jürg Schindler, Biologe, Bern (Amt für Natur, Jagdinspektorat)
- Ueli Wittwer, Raumplaner, Thun (Amt für Gemeinden und Raumordnung, Kreis Berner Oberland)

Die sieben teilregionalen Arbeitsgruppen:
- die Mitglieder sind im Anhang 1 aufgeführt.

1.2 Grundlagen

Das R-LEK baut auf verschiedenen Grundlagen auf:

Grundlagen der Gemeinden:
- Ortsplanungen (Zonenplan mit Baureglement, Schutzzonenplan, Landschaftsrichtplan, Uferschutz-

pläne)

Grundlagen der Region:
- Richtplan Region Oberland-Ost, 1984
- Entwicklungskonzept 2005 Region Oberland-Ost, 1992/Teilrevision 1997
- Richtplan Weidhäuser Region Oberland-Ost ,1997
- Tourismusleitbild Alpenregion,1999
- Regionaler Beschneiungsrichtplan,1993
- Regionaler Richtplan Abbau, Deponie, Transport ADT, 1994
- Regionale Waldpläne
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Grundlagen des Kantons (vgl. auch Anhang 3):
- Kantonaler Richtplan, 2002
- Kantonales Landschaftsentwicklungskonzept KLEK, 1998
- Naturschutzgebiete
- Gologische Objekte
- Botanische Objekte
- Trockenstandorte
- Feuchtgebiete
- Reptilienkerngebiete, potenzielle Reptiliengebiete
- Karten der landwirtschaftlichen Nutzflächen
- Inventar der Fruchtfolgeflächen
- Wald-Naturschutzinventar
- Regionale Waldpläne (mit Waldreservaten)
- Sachplan Moorlandschaften, 2000
- Kantonale Wildschutzgebiete
- Gesetz über See- und Flussufer SFG, 1982
- Kantonaler Richtplan des Wanderroutennetzes 2002

Grundlagen des Bundes (vgl. auch Anhang 3):
- Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler BLN
- Bundesinventar der Auenlandschaften von nationaler Bedeutung
- Bundesinventar der Moorlandschaften von besonderer Schönheit und von nationaler Bedeutung
- Bundesinventar der Gletschervorfelder von nationaler Bedeutung IGLES
- Bundesinventar der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung
- Bundesinventar der Flachmoore von nationaler Bedeutung
- Bundesinventar der Hoch- und Übergangsmoore von nationaler Bedeutung
- Eidgenössische Jagdbanngebiete
- Sachplan Infrastruktur Luftfahrt SIL
- Inventar der historischen Verkehrswege der Schweiz IVS / Via Storia

Weitere Grundlagen:
- Wildtierkorridore Schweiz (Schweizerische Gesellschaft für Wildtierbiologie, Schweizerische Vogel-

warte Sempach)

1.3 Vollzug

Der vorliegende R-LEK-Ordner soll soweit möglich und zweckmässig fortlaufend mit den Arbeitsakten
des Vollzugs ergänzt werden. Die Dokumente sind je am Ende der entsprechenden Kapitel einzu-
ordnen.

(Foto Seite 1: Urs Fischer)
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2 Landschaftscharakter der Region Oberland-Ost

2.1 Region Oberland-Ost

Landschaft und Natur der Region Oberland-Ost sind grossartig! Die Region entspricht vollumfänglich
den anspruchsvollsten Vorstellungen einer Alpenlandschaft mit ihren schönen Gebirgen und Seen,
mit natürlichen und naturnahen Lebensräumen für Pflanzen und Tiere, mit traditionellen, der Natur
abgerungenen Nutzungsformen, und mit einer geordneten Besiedlung und erlebnisreichen Erholungs-
gebieten. Wenn es einzelne Probleme oder Einschränkungen gibt, dann bestätigen sie die Regel.

Durch das einzigartige Panorama der Berner Hochalpen mit Eiger, Mönch und Jungfrau ist die Region
Oberland-Ost in der ganzen Welt bekannt. Spektakuläre Hochgebirgslandschaften nehmen einen
grossen Teil der Region Oberland-Ost ein und gehören zum grossflächig vergletscherten Kernbereich
der Alpen. 6 Gipfel erreichen 4´000 m ü. M. (Finsteraarhorn 4´274 m ü. M.) und dazu kommen viele
weitere Dreitausender. Die Eigernordwand ist zudem eine weltweit erstrangige alpinistische Heraus-
forderung. Weit offene Alpgebiete dehnen sich oberhalb der aus Wald, Wies- und Weideland beste-
henden Mosaiklandschaften an den Talflanken aus. Während das Haupttal der Aare breit und offen
ist, sind viele Seitentäler tief eingeschnittene Schluchten, da und dort begrenzt von hoch aufragenden
Felswänden. Saubere Fliessgewässer, darunter viele naturnahe, aber auch mit grossem Aufwand
verbaute Wildbäche, bilden ein weit verzweigtes Netz. Die Gewässer werden aber zu einem erheb-
lichen Teil für die Stromproduktion genutzt, vor allem im Einzugsgebiet der Aare oberhalb Meiringen.
Über den „fjordartig“ wirkenden Brienzersee, das Bödeli und den Thunersee (560 m ü. M.) öffnet sich
die Region Oberland-Ost gegen das Mittelland. Unübersehbar sind die Zeichen der eiszeitlichen Ver-
gletscherung des Gebiets. Die Untersuchungen von Gletschern, Eisschliffen, Moränen und Find-
lingen in der Region Oberland-Ost haben entscheidend zur Entwicklung und zum Verständnis der
Vergletscherung und der Eiszeittheorie beigetragen.

Die Region Oberland-Ost ist dezentral besiedelt. Mehr als 40 % der ca. 47‘000 EinwohnerInnen
leben indessen auf dem Bödeli und seiner Umgebung. In den vier bevölkerungsreichsten Gemeinden
Grindelwald, Interlaken, Meiringen und Unterseen leben je 4-5´000 Personen. Mit 273 Hotels (ca.
16´500 Hotelbetten) und zahlreichen touristischen Transportanlagen ist die Region Oberland-Ost
ganzjährig eine sehr bedeutende Tourismusregion. Die Bödeli-Agglomeration besteht aus teilweise
städtisch geprägten Gebieten, grossen Wohnquartieren und zahlreichen Arbeitszonen und Infra-
strukturen, die für die ganze Region von Bedeutung sind. Einerseits beanspruchen die Bauten und
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Anlagen viel Platz. Sie breiten sich auf dem knapp bemessenen Bödeli stark aus und verdrängen das
offene Grünland mit seinen ökologischen Werten mehr und mehr. So ist es Wildtieren heute nur noch
im Gebiet Weissenau-Lütscheren unter schwierigen Bedingungen möglich, vom Norden in den Süden
des Bödelis zu wechseln. Anderseits können bei geschicktem Vorgehen auch im dicht besiedelten
Gebiet wertvolle Lebensräume für Pflanzen und Tiere entstehen, etwa Brutstätten für Mauersegler
und Fledermäuse, artenreiche Park- und Gartenanlagen oder Ruderalflächen in Gewerbezonen (erdig-
steinige Restflächen mit Pionier-pflanzenbewuchs). Zudem kann die konzentrierte Besiedlung dazu
beitragen,  die peripheren Gebiete zu entlasten, was so weit vertretbar scheint, als die dezentrale Be-
siedlung grundsätzlich erhalten bleibt. Eine Besonderheit ist die ausgedehnte Streusiedlung Grindel-
walds, die auf einer traditionellen Entwicklung in den Gebieten der verschiedenen Bäuerten beruht.
Verschiedene Bergdörfer leiden unter einer teilweise dramatischen Abwanderung, so dass der Fort-
bestand der selbständigen Gemeinden längerfristig in Gefahr ist (z. B. Gadmen).

Die Region Oberland-Ost ist mit einem ausgedehnten Netz von Verkehrswegen erschlossen und mit
der A8 (Spiez-Brünig-Luzern) ins Nationalstrassennetz eingebunden. Die Alpenpässe Brünig (1´008
m ü. M.), Susten (2´224 m ü. M.) und Grimsel (2´165 m ü. M.) verbinden die Region mit den benach-
barten Bergregionen. Die Passübergänge werden seit Jahrhunderten benutzt. Dementsprechend
gibt es zahlreiche Wegabschnitte mit wegbegleitenden Bauten, die als Zeugen der Vergangenheit
unter anderem auf frühere, alternative Linienführungen der Passwege hinweisen. In Interlaken besteht
ein Anschluss ans internationale Haupteisenbahnnetz sowie über den Brünigpass in die Innerschweiz,
und auf dem Jungfraujoch (3´454 m ü. M.) befindet sich die höchstgelegene Eisenbahnstation Europas.
Wald und Flur sind mit zahllosen Bewirtschaftungswegen erschlossen. Die konzeptlose Mitbenutzung
dieser Wege durch Dritte (Freizeitverkehr) kann zu vermehrten Störungen von Wildtieren in eigentlich
ruhigen, abgelegenen Gebieten führen. Ein vielfältiges Schifffahrts-, Wander- und Radwegnetz eröffnet
unzählige Ausflugsmöglichkeiten, vom Spaziergang bis zur anspruchsvollen Berg- und Bikertour. In
der Region Oberland-Ost gibt es auch verschiedene kaum erreichbare oder kaum je besuchte Gebiete
und Orte, denen auf Grund der Stille, der grandiosen Aussicht oder der geradezu spürbaren Kraft der
Natur eine ins Mystische gehende Bedeutung zukommt. Gerade an solchen Orten werden der zuneh-
mende Helikopterflugbetrieb und der auf abenteuerliche Erlebnisse ausgerichtete Erholungs- und
Tourismusbetrieb von vielen Leuten mehr und mehr als lästig empfunden.

Land- und Forstwirtschaft haben eine sehr grosse Bedeutung. In der Landwirtschaft besteht die Ten-
denz, dass gut erreichbare und ebene bis mässig geneigte Flächen vermehrt intensiv genutzt werden,
während abgelegene, steile Parzellen sich selbst überlassen werden. Solche Flächen verbuschen
und verwalden oder verganden. Die Waldflächen haben in den letzten Jahrzehnten um viele Quadrat-
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kilometer zugenommen und dehnen sich weiter aus. Weil die Waldnutzung und -pflege nicht kosten-
deckend betrieben werden kann, wird weniger Holz geschlagen als laufend nachwächst. Mit der Alte-
rung der Wälder kann sich die Bestandsstabilität verringern. Probleme können sich in diesem Zusam-
menhang in aufgeforsteten Schutzwäldern ergeben, wo die meisten Bäume das gleiche Alter haben.
Mit diesen Themen befasst sich in der Region Oberland-Ost der Gemeindeverband für die Erhaltung
der Wälder (GEWO).

In der Region Oberland-Ost gibt es eine Fülle von besonders schönen Landschaften und wertvollen
Lebensräumen für Pflanzen und Tiere: 4 Gebiete und Objekte sind im Bundesinventar der Landschaften
und Naturdenkmäler (BLN) verzeichnet, darunter das grossflächige Gebiet „Berner Hochalpen“, 4
Gebiete sind ins Bundesinventar der Gletschervorfelder (IGLES) aufgenommen worden, 5 von gesamt-
schweizerisch 90 Moorlandschaften von besonderer Schönheit und von nationaler Bedeutung liegen
in der Region Oberland-Ost. Zahlreiche Flachmoorbiotope - teilweise grosse zusammenhängende
Flächen - und viele Hoch- und Übergangsmoore sind in den entsprechenden Bundesinventaren ent-
halten. Dazu kommen mehrere national bedeutende Laichgebiete für Amphibien. Es gibt über 20
kantonale Naturschutzgebiete, grossflächig wie im Hinteren Lauterbrunnental, im Grimselgebiet und
zuhinterst im Gental (Engstlensee und Umgebung), klein und speziell wie der Wyssensee, die Schwan-
derlauene und verschiedene Hochmoore. Zahlreiche Bergseen sind besonders attraktive Akzente in
der Landschaft. Die UNESCO erteilte der grandiosen Hochgebirgslandschaft rund um die Jungfrau
die Auszeichnung „Weltnaturerbe Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn“.

Das Artenspektrum von Pflanzen und Tieren ist ausserordentlich breit. Es reicht von Vertretern des
Tieflands, wie z.B. dem Haubentaucher, bis zu Hochgebirgsarten, z.B. dem Alpenschneehuhn und
dem Schneesperling. Der Föhn schafft lokal ein milderes Klima, was wärmeliebende Arten da und
dort begünstigt. Steinbock, Gämse, Rothirsch, Reh und Murmeltier bilden einen bedeutenden Wild-

Region Oberland-Ost: Beschäftigte Land- und Forstwirtschaft (Voll- und Teilzeit).
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bestand, und auch der Luchs ist in der Region wieder heimisch. Die eidgenössischen Jagdbanngebiete
Augstmatthorn und Schwarzhorn sind bedeutende Kernlebensräume für viele Tierarten. Die Region
Oberland-Ost wird heute praktisch lückenlos von Steinadlern besiedelt (mindestens 12 reviertreue
Brutpaare). Die grossräumige Bewegungsfreiheit der Wildtiere ist durch Siedlungen, Strassen, kanali-
sierte Gewässer und weitere Wanderhindernisse teilweise eingeschränkt. Auch in der Region Oberland-
Ost gibt es Gebiete, in denen in letzter Zeit ein Rückgang von Tier- und Pflanzenarten festgestellt
werden musste. Auslöser dafür sind etwa die Zersiedelung und die intensive Nutzung der Talböden
oder die Verbuschung von artenreichen offenen Flächen und die Vergandung nicht mehr gemähter
Heuwiesen.

Für die Region Oberland-Ost ergeben sich im Hinblick auf die Landschaftsentwicklung die folgenden
wichtigsten Stärken:
- natürliche, naturnahe und grossflächige Lebensräume sowie grossartige Landschaften (inklusive

das UNESCO Weltnaturerbe Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn),
- eine dezentrale Besiedlung, gute Infrastruktur und die lokale Handlungsfähigkeit,
- ein grosses Angebot an Sport- und Tourismusanlagen im Einklang mit Natur und Landschaft (Ferien-

region),
- eine ausgeprägte Identifikation der Bevölkerung mit der Region,
- die starke Verwurzelung der traditionellen Land- bzw. Alpwirtschaft,
- und die weltweite Bekanntheit.

Für die Region Oberland-Ost ergeben sich im Hinblick auf die Landschaftsentwicklung die folgenden
wichtigsten Schwächen:
- die gebietsweise Überbauung, Zersiedelung und intensive Landnutzung in den Talebenen (z.B.

auf dem Bödeli, in Meiringen und in Grindelwald),
- die Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung auf Flächen, wo dies aus landschaftlichen, ökolo-

gischen und/oder touristischen Gründen nicht erwünscht ist,
- ein massiver Verlust an Arbeitsplätzen in der Landwirtschaft (existenzsichernde Berglandwirtschaft

ist kaum mehr möglich),
- die Verbuschung und Verwaldung von landschaftlich und ökoligisch erhaltenswerten Land- und

Alpwirtschaftsflächen,
- die Vergandung, dass heisst die Vergrasung nicht mehr gemähter Heuwiesen, meist in der Wald-

grenze und oft gefolgt von Bodenerosion,
- das Unterschätzen der Gefahr, dass die touristische Entwicklung sowie die vielseitigen, oft nicht

an Wege, Pisten oder sonstige Anlagen gebundenen Outdoor-Aktivitäten der Touristen und der
Bevölkerung mehr und mehr auf Kosten der schönen Landschaft und der Lebensräume für Pflanzen
und Tiere gehen,

- teilweise fehlendes Wissen und wenig ausgeprägtes Bewusstsein der Bevölkerung und der Gäste
für die Notwendigkeit der Landschaftspflege und der Landschaftsentwicklung,

- und Nachfolgeprobleme beim Generationenwechsel auf Landwirtschaftsbetrieben, vor allem in
den abgelegeneren Gebieten.
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In den nachfolgenden Kapiteln 2.2 bis 2.8 werden die Teilregionen beschrieben. Die Beschreibungen
wiederholen sich teilweise, weil sich die Landschaftseinheiten nicht wie die Teilregionen nach Ge-
meindegrenzen richten.

Die Region Oberland-Ost wurde für die Erarbeitung des R-LEKS in sechs Teilregionen eingeteilt:

Teilregion 1 Interlaken: Interlaken, Matten, Unterseen, Beatenberg, Habkern, Leissigen,
Därligen, Ringgenberg, Niederried, Saxeten, Wilderswil, Lütschen-
tal, Gündlischwand, Gsteigwiler, Bönigen und Iseltwald.

Teilregion 2 Lauterbrunnen: Lauterbrunnen.

Teilregion 3 Grindelwald: Grindelwald.

Teilregion 4 Brienz: Brienz, Oberried, Schwanden, Hofstetten und Brienzwiler.

Teilregion 5 Meiringen: Meiringen, Schattenhalb und Hasliberg.

Teilregion 6 Innerkirchen: Innertkirchen, Guttannen und Gadmen.
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2.2 Teilregion 1a: Interlaken (links der Aare)

Die Teilregion Interlaken (links der Aare) umfasst das Regionszentrum auf dem Bödeli (Interlaken,
Matten) mit angrenzenden Gemeinden Bönigen und Iseltwald bis Wilderswil, Gsteigwiler, Gündli-
schwand, Lütschental und Saxeten, sowie bis Därligen und Leissigen (insgesamt 11 Gemeinden).
Interlaken ist Dreh- und Angelpunkt der Teilregion und der ganzen Region Oberland-Ost. Das Bödeli
ist stark überbaut: Stadt- und Dorfzentren, Wohnquartiere, Arbeits- und Dienstleistungszonen, sowie
zahlreiche Infrastrukturen nehmen viel Platz ein, insbesondere auch der Militärflugplatz Interlaken
(Wilderswil/Bönigen). Hier sind nur wenige grössere unüberbaute Gebiete verblieben, namentlich
die Umgebung des Militärflugplatzes und als Besonderheit die Höhenmatte in Interlaken. Die Dörfer
neben dem Zentrum sind klein geblieben und teilweise von Abwanderung betroffen (z.B. Saxeten,
Gündlischwand). Überall grenzen an den Talgrund steil aufragende, stark bewaldete und teilweise
kaum zugängliche Hänge. An der Nordseite vom Morgenberghorn entlang dem Leissig- und Därliggrat
sowie vom Sägistal zur Bättenalp (Gemeinden Lütschental und Iseltwald) dehnen sich wenig er-
schlossene und teilweise ungestörte Berglandschaften aus. Das Gebiet Bättenalp in der Gemeinde
Iseltwald hat als besonders schöne Landschaft im Bundesinventar der Landschaften und Natur-
denkmäler Aufnahme gefunden (Objekt Giessbach).

Die meisten Gewässer auf dem Bödeli sind kanalisiert oder gar eingedolt. Unterhalb von Zweilütschinen
befindet sich an der Lütschine ein national bedeutendes Auengebiet. Im Bereich dieses Flussabschnitts
queren regelmässig Wildtiere das Tal. Thuner- und Brienzersee setzen nicht nur landschaftliche
Akzente, sondern beherbergen als grosse Gewässer auch einen für die ganze Region einzigartigen
Reichtum an Wasserpflanzen und -tieren. In vielen Gebieten (z.B. oberhalb von Saxeten, Gündli-
schwand und Lütschental) und an Steilhängen sind viele Landwirtschaftsflächen am Verbuschen
und Verwalden. Verschiedene Hauptverkehrsadern verlaufen durch die Teilregion, so die National-
strasse A8 Spiez-Interlaken-Brienz (-Brünig), die internationale Eisenbahnlinie (Bern/Thun-) Spiez-
Interlaken, sowie die Kantonsstrasse und die Eisenbahnlinie in die Lütschinentäler. Die Schynige
Platte (Gemeinden Wilderswil und Gündlischwand) ist mit einer Zahnrandbahn erschlossen und ein
regional bedeutender Aussichts-punkt. Dort befindet sich der einzigartige Alpengarten mit einer Vielzahl
an Alpenpflanzen. Auch die mit einer Bahn erschlossene Heimwehfluh ist ein bedeutender Aussichts-
punkt.

Auf dem Bödeli behindern die dichte Besiedlung sowie Strassen und Eisenbahnlinien das Wild, d.h.
den Wechsel von der Nord- auf die Südseite und umgekehrt. In Leissigen wird Gips abgebaut.
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Für die Teilregion Interlaken (links der Aare) ergeben sich im Hinblick auf die Landschaftsentwicklung
die folgenden wichtigsten Stärken:
- kleine Distanzen zwischen dem regionalen Zentrum und dem naturnahen Berggebiet (Landschaft

und Natur reichen bis nahe ans Regionszentrum heran),
- grosse, kaum erschlossene und störungsarme Gebiete,
- und die Höhenmatte Interlaken als Prototyp einer Grünfläche.

Für die Teilregion Interlaken (links der Aare) ergeben sich im Hinblick auf die Landschaftsentwicklung
die folgenden wichtigsten Schwächen:
- die Urbanisierung auf dem Bödeli mit starkem Nutzungsdruck auf naturnahe Flächen,
- die Vergandung und die unerwünschte Verbuschung und Verwaldung von erhaltenswerten Land-

und Alpwirtschaftsflächen,
- der unterbrochene Wildtier-Wanderkorridor auf dem Bödeli,
- und die kanalisierten und eingedolten Fliessgewässer auf dem Bödeli.
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2.3 Teilregion 1b: Interlaken (rechts der Aare)

Die Teilregion Interlaken (rechts der Aare) umfasst die zum Regionszentrum gehörende „oberste
Stadt an der Aare“ Unterseen mit den angrenzenden Gemeinden Beatenberg, Habkern, Ringgenberg
und Niederried.

Unterseen ist zusammen mit Interlaken Dreh- und Angelpunkt der Teilregion und der ganzen Region
Oberland-Ost. Das Bödeli ist stark überbaut: Stadt- und Dorfzentren, Wohnquartiere, Arbeits- und
Dienstleistungszonen, sowie zahlreiche Infrastrukturen nehmen viel Platz ein. Hier sind nur wenige
grössere unüberbaute Gebiete verblieben, namentlich das Naturschutzgebiet Weissenau mit seiner
Umgebung. Die meisten Gewässer auf dem Bödeli sind kanalisiert oder gar eingedolt.

Die Moorlandschaft von besonderer Schönheit und von nationaler Bedeutung Habkern/Sörenberg
(eine der grössten in der ganzen Schweiz) nimmt über 85% der Gemeinde Habkern und grosse Teile
der Gemeinde Beatenberg ein. Das eidgenössische Jagdbanngebiet Augstmatthorn beherbergt unter
anderem eine grosse Steinwildkolonie. Steinwild besiedelt auch den Gebirgszug zwischen Niederhorn
und Gemmenalphorn. Die Weissenau - neben dem unteren Thunerseebecken die einzige Flachwasser-
zone des Thunersees - ist das einzige grössere Tiefland-Feuchtgebiet in der ganzen Region Oberland-
Ost, wo verschiedene Tiere und Pflanzen besonders weit in die Alpen vorgeschobene Einzelvor-
kommen haben (z.B. Brutvögel). Am Brienzersee dehnt sich ein Band von wärmeliebenden Linden-
Mischwäldern aus. Die offenen südexponierten Hänge sind oft blumenreiche Trockenstandorte, wo
es auch bedeutende Reptilienvorkommen gibt. Die Beatenberger Kulturlandschaft ist geschmückt
mit zahlreichen prächtigen Bergahornen. In höher gelegenen Gebieten und an Steilhängen (z.B.
oberhalb von Ringgenberg) sind viele Landwirtschaftsflächen am Verbuschen und Verwalden.

Das Niederhorn (Gemeinde Beatenberg) und der Harder (Gemeinde Unterseen) sind mit touristischen
Transportanlagen erschlossene und regional bedeutende Aussichtspunkte. Die Beatushöhlen sind
eine weitere besondere touristische Attraktion. Thuner- und Brienzersee setzen nicht nur landschaft-
liche Akzente, sondern beherbergen als grosse Gewässer auch einen für die ganze Region einzig-
artigen Reichtum an Wasserpflanzen und -tieren.

Auf dem Bödeli behindern die dichte Besiedlung sowie Strassen und Eisenbahnlinien das Wild, d.h.
den Wechsel von der Nord- auf die Südseite und umgekehrt. Beim Balmholz am Thunersee (Gemeinde
Beatenberg) und in Ringgenberg gibt es grosse Steinbrüche.
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Für die Teilregion Interlaken (rechts der Aare) ergeben sich im Hinblick auf die Landschaftsentwicklung
die folgenden wichtigsten Stärken:
- die kleinen Distanzen zwischen dem regionalen Zentrum und dem naturnahen Berggebiet (Land-

schaft und Natur reichen bis nahe ans Regionszentrum heran),
- die einzigartige, grossflächige Moorlandschaft (Beatenberg, Habkern),
- die gut erreichbaren Berggipfel mit erstklassiger Aussicht auf die Berner Alpen (unter anderem

Niederhorn und Harder),
- und die Flachufer am Thunersee.

Für die Teilregion Interlaken (rechts der Aare) ergeben sich im Hinblick auf die Landschaftsentwicklung
die folgenden wichtigsten Schwächen:
- die Urbanisierung auf dem Bödeli mit starkem Nutzungsdruck auf naturnahe Flächen,
- die Vergandung und die unerwünschte Verbuschung und Verwaldung von erhaltenswerten Land-

und Alpwirtschaftsflächen,
- der unterbrochene Wildtier-Wanderkorridor auf dem Bödeli,
- und die kanalisierten und eingedolten Fliessgewässer auf dem Bödeli.
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2.4 Teilregion 2: Lauterbrunnen

Die Teilregion Lauterbrunnen umfasst das gesamte Gemeindegebiet von Lauterbrunnen, im wesent-
lichen das Einzugsgebiet der weissen Lütschine. Das Haupttal gilt als Inbegriff eines Trogtals, einer
schmalen, u-förmigen Schlucht. Das Trogtal ist zwischen Lauterbrunnen und Stechelberg markant
ausgeweitet, wo der Talboden landwirtschaftlich intensiv genutzt wird. Auf Terrassen über dem Haupttal
liegen - umgeben von subalpin-alpinen Kulturlandschaften - die Dörfer Wengen auf der rechten Talseite
und Mürren, Gimmelwald und Isenfluh auf der linken Talseite. Die land- und alpwirtschaftlich nutzbaren
Flächen sind jedoch durch steiles und felsiges Gelände sowie durch das Hochgebirge begrenzt.
Überhaupt sind die Höhenunterschiede in der Teilregion enorm: Die Horizontaldistanz zwischen dem
Gipfel der Jungfrau (4’158 m ü.M.) und dem Weiler Stechelberg (910 m ü.M.) beträgt nur 4,5 km. Das
Hochgebirge mit Eiger, Mönch, Jungfrau und weiteren Dreitausendern ist das landschaftliche Marken-
zeichen der ganzen Region Oberland-Ost. Es gehört zur national bedeutenden Landschaft der Berner
Hochalpen und teilweise zum UNESCO-Gebiet Weltnaturerbe Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn. Hier
leben Pflanzen und Tiere des Hochgebirges in nahezu natürlicher Umgebung. Andererseits sind die
klimatischen Verhältnisse im unterhalb von 1’000 m ü. M. gelegenen Talgrund noch fast wie im Mittel-
land, mit einem weit in den Kern der Alpen vorgeschobenen Vorkommen entsprechender Pflanzen-
und Tierarten. Diese Vorkommen sind zum Teil auch noch auf den sonnenexponierten Terrassen von
Wengen und Mürren zu finden.

Wengen und Mürren sind erstklassige Tourismusgebiete. Die touristischen Anlagen prägen das Land-
schaftsbild mit, und die Ballung von Aktivitäten im Freien ist da und dort zu einer Belastung für die
Natur geworden. Die Zahnradbahn aufs Jungfraujoch ist eine touristische Anlage mit weltweiter Aus-
strahlung und das Schilthorn ist als gut erschlossener Aussichtspunkt eine alpine Offenbarung.

Unter dem wachsenden Druck zur Produktivitätssteigerung ist die Gefahr gross, dass wenig produktive
und schlecht erreichbare Landwirtschaftsflächen unternutzt werden und in der Folge verbuschen
und verwalden.

Das Hintere Lauterbrunnental ist ein grossflächiges kantonales Naturschutzgebiet, und das Soustal
eine grossartige traditionelle Kulturlandschaft in einem abgelegenen Hochtal. Im Sefinental sind die
Grenzen zwischen bewirtschafteten Alpen und dem angrenzenden, sogenannten unproduktiven Hoch-
gebirge besonders gut spürbar.
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Für die Teilregion Lauterbrunnen ergeben sich im Hinblick auf die Landschaftsentwicklung die
folgenden wichtigsten Stärken:
- die grossflächigen, unberührten Hochgebirgslandschaften,
- das UNESCO Weltnaturerbe Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn,
- die grossflächigen, über Jahrhunderte von Menschen bewirtschafteten, artenreichen Land- und

Alpwirtschaftsgebiete (Kulturlandschaften),
- die gesamthaft sehr naturnahe Teilregion mit den vielen Lebensräumen von nationaler und/oder

regionaler Bedeutung,
- die einzigartigen Ausflugsziele (Jungfraujoch, Schilthorn) und die spektakulären Wasserfälle (Trüm-

melbachfälle, Staubbachfall, Schmadribachfälle), sowie die Sport- und Freizeitanlagen (Lauberhorn-
rennen und Infernorennen),

- die grossflächigen und vielseitigen Gebiete für den sanften Tourismus,
- und die intakten Orts- und Landschaftsbilder mit den autofreien Tourismusorten Wengen, Mürren

und Gimmelwald.

Für die Teilregion Lauterbrunnen ergeben sich im Hinblick auf die Landschaftsentwicklung die
folgenden wichtigsten Schwächen:
- das sensible Gleichgewicht zwischen Landschaft und Natur einerseits, sowie den touristischen

Nutzungen andererseits in den Ski- und Wandergebieten Schilthorn und Männlichen-Lauberhorn-
Kleine Scheidegg,

- die unkoordiniert wirkende Gestaltung und Entwicklung der erstrangigen Tourismusdrehscheibe
Kleine Scheidegg (Erscheinungsbild; ein Teilzonenplan ist in Arbeit und soll die bauliche Entwicklung
sowie die Aussenraumgestaltung steueren),

- die Vergandung und die unerwünschte Verbuschung und Verwaldung von erhaltenswerten Land-
und Alpwirtschaftsflächen,

- die starke Unternutzung der Wälder, insbesondere weil der Abtransport des Holzes erschwert ist,
- der Zerfall von vielen nicht mehr genutzten Gebäuden,
- und die Zersiedelung und der damit verbundene Druck auf die naturnahen Strukturen im Talgrund.
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2.5 Teilregion 3: Grindelwald

Die Teilregion Grindelwald umfasst das Gemeindegebiet von Grindelwald. Grindelwald bietet einen
Querschnitt durch verschiedenste Landschaftstypen und Lebensräume: Der Kern von Grindelwald
wird von einer ausgedehnten Streusiedlung umgeben. Das Kulturland wird hier intensiv genutzt,
doch sind auch in tiefen, dorfnahen Lagen noch viele kleine Lebensräume für Pflanzen und Tiere
eingestreut, so z.B. Wiesenbäche mit Ufergehölzen, kleine Trockenstandorte an Wegböschungen
und verschiedene Kleingehölze. Bemerkenswert ist der Bestand an mächtigen, alten Bergahornen,
welche das Landschaftsbild zieren.

Die Hochgebirgslandschaft im Süden der Gemeinde wirkt gewaltig und bildet insbesondere mit der
Eigernordwand einen abrupten Kontrast zu den mehrheitlich südexponierten, sanfter geformten Land-
schaftsteilen im Norden der Gemeinde. Die Zungen des Oberen und des Unteren Grindelwald-
gletschers reichen auch heute noch weit ins Tal hinunter. Zahlreiche Dokumente aus vergangenen
Zeiten verdeutlichen jedoch gerade bei diesen zwei Eisströmen besonders eindrücklich, wie die
Gletscher im Laufe der letzten Jahrzehnte weggeschmolzen sind. An den südexponierten Hängen
kommen Tier- und Pflanzenarten vor, die nur unter günstigen Umständen so weit im Alpeninneren
anzutreffen sind (z.B. der Gartenbaumläufer).

Verschiedene Gebiete sind stark vermoort. Itramen- und Brandswald sind urtümlich wirkende Wald-
ungen, wo neben verschiedenen Hochmooren als Besonderheit noch die Engelshaarflechte vorkommt
(Usnea longissima, einer von vier bekannten Standorten in der Schweiz). Im Gebiet der Grossen
Scheidegg und beim Bachsee gibt es zwei Moorlandschaften von besonderer Schönheit und von na-
tionaler Bedeutung. Das eidgenössische Jagdbanngebiet Schwarzhorn ist bis heute vergleichsweise
ruhig geblieben. Es stellt einen sehr bedeutenden Ausgleichsraum zu den touristisch intensiv genutzten
Gebieten dar. Die Lütschine bildet zuhinterst im Talgrund die Auenlandschaft Aspi, welcher ebenfalls
nationale Bedeutung zukommt. Das Hochgebirge im Süden der Gemeinde bildet einen Teil der national
bedeutenden Landschaft der Berner Hochalpen und gehört zum UNESCO-Gebiet Weltnaturerbe
Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn.

Grindelwald ist ein aus gesamtschweizerischer Sicht bedeutendes Tourismuszentrum mit entsprechen-
den Infrastrukturen. Rund um die Kleine Scheidegg gibt es einen Skizirkus mit zahlreichen touristischen
Transportanlagen. Auch das Gebiet First/Grosse Scheidegg ist ganzjährig ein sehr beliebtes Ausflugs-
ziel.
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Für die Teilregion Grindelwald ergeben sich im Hinblick auf die Landschaftsentwicklung die folgenden
wichtigsten Stärken:
- die grossen, zusammenhängenden Gebiete in natürlichem oder naturnahem Zustand mit grosser

natürlicher Dynamik (viele Lebensräume von nationaler und/oder regionaler Bedeutung),
- das UNESCO Weltnaturerbe Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn,
- das Eidgenössische Jagdbanngebiet Schwarzhorn als ein sehr bedeutender Wildtier-Lebensraum,
- und die gute Einbettung der touristischen Transportanlagen in die Landschaft.

Für die Teilregion Grindelwald ergeben sich im Hinblick auf die Landschaftsentwicklung die folgenden
wichtigsten Schwächen:
- das sensible Gleichgewicht zwischen Landschaft und Natur einerseits, sowie den touristischen

Nutzungen andererseits in den Ski- und Wandergebieten First-Grosse Scheidegg und Männlichen-
Lauberhorn-Kleine Scheidegg,

- und die unkoordiniert wirkende Gestaltung und Entwicklung der erstrangigen Tourismusdrehscheibe
Kleine Scheidegg (Erscheinungsbild; ein Teilzonenplan ist in Arbeit und soll die bauliche Entwicklung
sowie die Aussenraumgestaltung steuern).
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2.6 Teilregion 4: Brienz

Die Teilregion Brienz umfasst die Gemeinde Brienz mit den vier angrenzenden Gemeinden am oberen
Brienzersee und im untersten Haslital. Der die Landschaft stark prägende Brienzersee und der breite
Talboden gegen Meiringen hin teilen die Landschaft. Auf beiden Seiten steigt das Gelände sofort steil
an. Ausnahmen bilden einzig die flacheren, aus Bachschotter bestehenden Deltas um Brienz und die
auf der Südseite gelegene Höhenterrasse der Axalp. Die sonnigen, südexponierten Hänge unter-
scheiden sich stark von der nordexponierten Südseite. Hier gibt es viele blumenreiche Trocken-
standorte. Die Gefahr der Verbuschung und Verwaldung ist aber allgemein gross, weil die Bewirt-
schaftung in den vergangenen Jahrzehnten auf steilen, abgelegenen Flächen da und dort aufgegeben
wurde. Eine grosse Besonderheit am Südhang bildet das in einer grösseren Mulde gelegene Hochmoor
auf der Alp Gummen (Gemeinde Hofstetten). Die Zonierung der Lebensräume über dem Brienzersee
ist bemerkenswert. Zuunterst zwischen den Dörfern finden sich mit vielen Hecken und Kleingehölzen
durchsetzte Mähwiesen und Weideland mit einem bemerkenswerten Nussbaumbestand. Darüber
schliesst ein Band aus Laubwäldern an, in welchen die Linde als wärmeliebende Art eine wichtige
Rolle spielt. Buchen- und Fichtenwälder schliessen den Waldgürtel gegen oben ab. Darüber folgen
steile, oft felsdurchsetzte Rasengesellschaften. In den Gratlagen leben Steinböcke, Gämsen und
verschiedene Raufusshühner. Auf der Axalp zieren viele mächtige, teilweise uralte Bergahorne das
Landschaftsbild.

Viele Wildbäche sind mit grossem Aufwand verbaut worden, vor allem an den Südhängen, wo die
Erosionsgefahr wegen des vergleichsweise weichen Gesteinsuntergrunds gross ist. Um so bemerkens-
werter ist der weitgehend natürliche Lauf des Giessbachs. Das Giessbachtal ist als schöne, naturnahe
Kulturlandschaft im BLN-Inventar verzeichnet. Aber auch die Gebiete Hinterburg und Oltscheren
sind grossartige, naturnahe Landschaften. Um das Hinterburgseeli gibt es bemerkenswerte Quellen
und Grundwasseraufstösse. Im Talboden des Unteren Haslitals sind die Gewässer im Zuge der Kultur-
landverbesserungen kanalisiert worden. Immerhin sind einzelne Relikte des alten Aarelaufs übrigge-
blieben oder bereits renaturiert, denen heute ein grosser ökologischer Wert zukommt. Die Zäune
entlang der Austostrasse unterbrechen den sehr bedeutenden Wildwechsel im Gebiet Talguet (Brienz/
Hofstetten). Auf der Axalp gibt es einen wichtigen Schiessplatz der Armee.

Die Teilregion hat eine grosse Bedeutung für den Tourismus: Am bekanntesten sind die spektakuläre
Zahnradbahn auf das Brienzer Rothorn, die Schifffahrt auf dem Brienzersee und das Freilichtmuseum
Ballenberg. Auf der Axalp gibt es ein kleines Skigebiet, und das stilvoll renovierte Hotel Giessbach
setzt einen weiteren touristischen Akzent.
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Für die Teilregion Brienz ergeben sich im Hinblick auf die Landschaftsentwicklung die folgenden
wichtigsten Stärken:
- die grossen, zusammenhängenden Gebiete in natürlichem oder naturnahem Zustand mit grosser

natürlicher Dynamik,
- die naturnahe Kulturlandschaft Giessbachtal,
- der Linden-Mischwald und die hohe Dichte von Trockenstandorten an den Südhängen,
- und die Fliessgewässer im Talboden des Aaretals sind besonders wichtig für den Fortbestand der

Seeforelle (Aufstieg aus dem Brienzersee in die Laichgewässer).

Für die Teilregion Brienz ergeben sich im Hinblick auf die Landschaftsentwicklung die folgenden
wichtigsten Schwächen:
- die Vergandung und die unerwünschte Verbuschung und Verwaldung von erhaltenswerten Land-

und Alpwirtschaftsflächen,
- und die intensive Nutzung und Beanspruchung des Talbodens im Unteren Haslital.
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2.7 Teilregion 5: Meiringen

Die Teilregion Meiringen umfasst die Gemeinden Hasliberg, Meiringen und Schattenhalb. Die Gegen-
sätze zwischen Schatt- und Sonnseite sind ausgesprochen gross. Der Hasliberg wird in jeder Hinsicht
intensiver genutzt als die Gebiete gegen die Grosse Scheidegg, die eher abgeschieden und ruhig
sind. Im intensiv genutzten Talboden liegt der Amtsbezirkshauptort Meiringen, dessen Bedeutung
über die Teilregion hinaus reicht. Das Dorf setzt sich stark von den umgebenen, fast unberührten,
wilden und stark bewaldeten Steilhängen ab. Zahlreiche spektakuläre Wasserfälle bereichern das
Landschaftsbild, darunter der Reichenbachfall mit legendärer Berühmtheit. Bemerkenswert ist die
sonnige Terrasse von Hasliberg, wo Dörfer und Weiler eine lange Kette bilden. Diese dezentrale
Siedlungsform in verhältnismässig sanft geformtem Gelände trägt dazu bei, dass die Verbuschung
und Verwaldung von Kulturland eher nur unterhalb der Haslibergstrasse ein Problem ist. Land- und
Alpwirtschaft prägen das Bild der abwechslungsreichen Berglandschaft.

Das Auengebiet Funtenen im Talboden, die Moorlandschaft Chaltenbrunnen, die Aareschlucht
zwischen Innertkirchen und Meiringen, das Hochgebirge im Süden der Teilregion, das eidgenössische
Jagdbanngebiet Schwarzhorn, sowie verschiedene Moorbiotope sind in nationalen Inventaren
verzeichnet. Durch den Einfluss des Föhns werden die Gegensätze zwischen der Schatt- und der
Sonnseite noch verstärkt. An südexponierten, windgeschützten Orten gibt es Wälder, Buschbestände
und Trockenstandorte mit fast mediterranem Charakter. Unter dem Schalenwild wird zunehmend
auch der Rothirsch als Standwild heimisch.

Der Tourismus ist sehr bedeutend für die Teilregion. Das gut ausgebaute Ski- und Wandergebiet Mei-
ringen-Hasliberg findet im wenig erschlossenen Reichenbachtal ein ideales Gegenüber: Dort wird
eher der sanfte Winter- und Sommertourismus gepflegt, mit dem Kletterparadies der Engelhörner
und dem aus der Anfangszeit des Tourismus stammenden und stilgerecht renovierten Hotel Rosenlaui
als besondere Akzente. Bei den Ergänzungen und Erneuerungen der touristischen Infrastruktur im
Gebiet Meiringen-Hasliberg wurde in den letzten Jahren grosser Wert auf natur- und landschafts-
verträgliche Lösungen gelegt.
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Für die Teilregion Meiringen ergeben sich im Hinblick auf die Landschaftsentwicklung die folgenden
wichtigsten Stärken:
- die geplante Erweiterung des UNESCO Weltnaturerbes Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn,
- die grossen, naturnahen und zum Teil unberührten und kaum zugänglichen Gebiete (diese sind

zum Teil erhalten geblieben, weil sich die intensive Nutzung auf dem Talboden von Meiringen kon-
zentriert und bilden den nötigen Ausgleich zu diesem),

- die traditionelle, weiterhin praktisch flächendeckende landwirtschaftliche Nutzung auf dem Hasliberg
und den Geländeterrassen der Schattseite (ohne ausgeprägte Tendenz zur Verbuschung und
Verwaldung),

- und die Fliessgewässer im Talboden des Aaretals sind besonders wichtig für den Fortbestand der
Seeforelle (Aufstieg aus dem Brienzersee in die Laichgewässer).

Für die Teilregion Meiringen ergeben sich im Hinblick auf die Landschaftsentwicklung die folgenden
wichtigsten Schwächen:
- die intensive Nutzung und Beanspruchung des Talbodens und die Zersiedelung (obschon diese

den Nutzungsdruck auf die umliegenden Gebiete verminderen und zur Erhaltung ihrer Naturnähe
bei-tragen, ist eine Verbesserung der ökologischen Vernetzung des Talbodens anzustreben),

- die starke Beanspruchung des Talbodens durch den wirtschaftlich über die Teilregion hinaus be-
deutenden Militärflugplatz Unterbach und die mit dem Flugbetrieb verbundenen, zeitweisen starken
Lärmimmissionen in der näheren und weiteren Umgebung,

- die weitgehende Kanalisierung der Fliessgewässer in der Talebene,
- und das sensible Gleichgewicht zwischen Landschaft und Natur einerseits, sowie den touristischen

Nutzungen andererseits im Wintersport- und Wandergebiet Meiringen-Hasliberg und in Teilen des
Reichenbachtals.
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2.8 Teilregion 6: Innertkirchen

Die Teilregion Innertkirchen besteht aus den drei Gemeinden Innertkirchen, Gadmen und Guttannen.
Das Gadmertal und das Aaretal mit den Pässen Susten und Grimsel bilden die beiden Hauptachsen,
ergänzt durch verschiedene Seitentäler wie das Gental oder das Urbachtal. Die Höhenunterschiede
in der Teilregion sind extrem. Während Innertkirchen und seine Umgebung noch um 600 m ü.M. lie-
gen und Mittellandcharakter haben, wird unmittelbar angrenzend über steile Talflanken und Felspartien
rasch das vergletscherte Hochgebirge erreicht. Der Besiedlung der Täler sind durch Naturgefahren
klare Grenzen gesetzt. So liegt das Dorf Guttannen eng begrenzt zwischen gefährlichen Lawinenzügen.
Die meisten Gewässer werden früher oder später auf ihrem Lauf gefasst und zur Stromproduktion
genutzt. Stauseen, Ausgleichsbecken, Kraftwerkzentralen und Hochspannungs-Übertragungsleitungen
gehören heute mit zum Landschaftsbild. Die Wasserkraftnutzung ist ein eigentliches Markenzeichen
der Teilregion. Aus heutiger Sicht ist die Restwasserdotierung auf vielen Strecken ungenügend. Zahl-
reiche Bergseelein schmücken die grossartige Gebirgslandschaft.

Der zunehmende und immer aggressivere Verkehr auf der Susten- und Grimselpassstrasse belastet
Mensch und Umwelt immer stärker.

In der Landwirtschaft ist der Einsatz von Maschinen stark erschwert. Nur kleine Gebiete - in der Re-
gel in der Nähe der dauernd besiedelten Ortschaften - können rationell bewirtschaftet werden. Kultur-
landverbesserungen sind nur beschränkt möglich und oft mit grossem, ja unverhältnismässigem Auf-
wand verbunden. Planierungen haben da und dort zu Naturschutzkonflikten geführt. In den höchsten
Lagen besteht die Gefahr, dass die Sömmerung von vielen Schafen zu Schäden an der empfindlichen
Vegetationsdecke führt.

Die Teilregion ist sehr naturnah. Viele Gebiete sind abgeschieden und kaum erreichbar. Besonders
schöne Landschaften und grossflächig intakte Lebensräume sind in verschiedenen Inventaren von
Bund und Kanton verzeichnet. Das BLN-Gebiet Berner Hochalpen umfasst den südlichen Bereich
der Teilregion, angrenzend an das UNESCO-Gebiet Weltnaturerbe Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn.
Hochalpine Moorlandschaften von besonderer Schönheit und von nationaler Bedeutung gibt es sowohl
im Susten- als auch provisorisch im Grimselgebiet. Die vielen Gletscher und ihr Umfeld sind einzigartige
Zeugen der Klimageschichte. Das kantonale Naturschutzgebiet Engstlenalp zuhinterst im Gental
umfasst einen grossen Arvenbestand. Dort befindet sich auch ein sehr bedeutender Kraftort. In der
Teilregion gibt es fünf Auengebiete von nationaler Bedeutung.
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Die Teilregion liegt aus geologischer Sicht im Übergangsbereich zwischen Kalk- und Urgestein, was
zu einer besonders grossen Tier- und Pflanzenvielfalt auf kleinem Raum beiträgt. Der Föhn sorgt ge-
bietsweise für ein relativ mildes Mikroklima, was sich besonders auf das etwas frühere Ausapern der
Sonnenhänge im Frühling auswirkt. Verschiedene Tier- und Pflanzenarten des Südens können sich
auch in diesen Gebieten auf der Alpennordseite noch ansiedeln, etwa das Steinhuhn. In der Teil-
region Innertkirchen gibt es einen grossen Gämsbestand, und auch der Rothirsch ist Standwild. Im
Urbachtal befindet sich auf nur 800 m ü.M. der tiefstgelegene Standort von Murmeltieren im Kanton
Bern.

Für die Teilregion Innertkirchen ergeben sich im Hinblick auf die Landschaftsentwicklung die folgenden
wichtigsten Stärken:
- die grossen, zusammenhängenden Gebiete in natürlichem oder naturnahem Zustand mit grosser

natürlicher Dynamik,
- und die eindrückliche Hochgebirgslandschaft, die zum Kern der Berner Hochalpen gehört.

Für die Teilregion Innertkirchen ergeben sich im Hinblick auf die Landschaftsentwicklung die folgenden
wichtigsten Schwächen:
- die Abwanderung der Bevölkerung und damit verbunden die beschleunigte Verbuschung und Ver-

waldung , auch auf erhaltenswerten landwirtschaftlichen Flächen (besonders im Gadmertal),
- die gebietsweise Schafsömmerung in sehr hohen, teilweise erosionsgefährdeten Lagen und die

intensive Beweidung im Talboden des vorderen Gentals mit ungenügender ökologischer Querver-
netzung (Die Probleme mit der Schafsömmerung sind erkannt worden; In Zusammenarbeit mit
dem Wildhüter werden für verschiedene Alpen geeignete Lösungen gesucht),

- die teilweise „ausgeräumten“ Tallandschaften, verursacht durch die Urbarisierung, die Abholzung
und der Eindolung von Bachläufen,

- die saisonale Lärmbelastung der Gebirgslandschaft durch den Passverkehr (inkl. störendem Lärm
und Gefahren für die lokale Bevölkerung),

- und der starke Einfluss der Wasserkraftnutzung auf das natürliche Wasserregime und auf das
Landschaftsbild (z.B. Übertragungsleitungen) und die aus heutiger Sicht ungenügende Dotierung
vieler Restwasserstrecken.

(Foto Seite 1: P. Brunner; Seite 2 links: D. Bürki; Seite 2 rechts: P. Brunner; Seite 6: U. Fischer; Seite 8 links:
K. Berger; Seite 8 rechts: U. Fischer; Seite 10: P. Brunner; Seite 12: M. Steuri; Seite 14: U. Fischer; Seite 16
links: A. Urweider; Seite 16 rechts: R. Luder; Seite 18 links: A. Urweider; Seite 18 rechts: D. Bürki.)
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3  Ziele, Strategien und Massnahmen

Gestützt auf die Charakterisierung der Landschaft der ganzen Region Oberland-Ost und der einzelnen
Teilregionen (vgl. Kapitel 2) lassen sich Ziele für die Landschaftsentwicklung und die Landschaftspflege
bezeichnen und entsprechende Massnahmen definieren, welche die Regionalplanung Oberland-Ost
zusammen mit den Gemeinden zum Erreichen der Ziele ergreifen will. An dieser Stelle wird darauf
hingewiesen, dass eine Vernachlässigung der Landschaftspflege und -entwicklung teilweise uner-
wünschte Folgen haben kann. Die Aufgabe der regelmässigen Beweidung oder Mahd kann in gewissen
Steillagen zu starker Bodenerosion führen. Die Verbuschung und Verwaldung geht oft auf Kosten
von ökologisch wertvollen Pflanzengesellschaften des Grünlands. Auch wenn die Wälder allgemein
naturnahe und artenreiche Lebensräume sind, kann die Aufgabe der Pflege in gewissen Lagen  vor-
übergehend oder dauernd dazu führen, dass die Waldbestände die ihnen zugedachten Funktionen
nicht mehr erfüllen können. Zudem werden mit einer vernachlässigten oder unterlassenen Pflege der
Landschaft Werte in Frage gestellt (schöne, artenreiche, traditionell genutzte Kulturlandschaften),
auf die der Tourismus seit je setzt und wohl auch in Zukunft bauen wird.

3.1 Grundsätze

Damit sich die mit dem R-LEK verfolgten Ziele besser einordnen lassen, werden Ihnen die folgenden
Überlegungen zu Grunde gelegt:
- Über sehr grosse Teile der Region Oberland-Ost sind Landschaft und Natur in einem hervor-

ragenden Zustand. Viele Gebiete sind natürlich oder naturnah, und in grossen Gebieten findet
eine von Menschen weitgehend unbeeinflusste Entwicklung statt. Das gilt nicht nur für weite Teile
des Hochgebirges, sondern z.B. auch für Schluchten, Steillagen und Wälder, die sich zwischen
den regelmässig und intensiver genutzten Teilen der Kulturlandschaft ausdehnen. Von grosser
Bedeutung ist somit in erster Linie die Erhaltung, Pflege und Entwicklung der vorhandenen Land-
schafts- und Naturwerte. Erst in zweiter Linie oder in besonders wichtigen Spezialfällen geht es
darum, Schäden zu beheben oder Fehlentwicklungen zu korrigieren (z.B. Gewässer renaturieren,
Rückbau von nicht mehr benötigten Bauten und Anlagen).

- Für die Schönheit der Landschaft ist der Kontrast zwischen gepflegten, nachhaltig bewirtschafteten
Kulturlandschaften und wenig oder nicht durch menschliche Aktivitäten beeinflussten Gebieten
sehr bedeutend.

- Die Landwirtschaft spielt bei Erhaltung, Pflege und Entwicklung der Kulturlandschaft eine zentrale
Rolle. Ob eine Fläche überhaupt bewirtschaftet wird oder nicht, ist ebenso bedeutend wie die Art
und Weise der Bewirtschaftung einer Parzelle.

- Besonders zu berücksichtigen ist der Tourismus, der mehr als die Hälfte der regionalen Wert-
schöpfung erzeugt. Es wird indessen davon ausgegangen, dass gerade die schöne Landschaft
und die intakte Natur Eckpfeiler der touristischen Nutzung und Entwicklung sind.

- In grossen Teilen der Region hat die Nutzung der Wasserkraft einen grossen Einfluss auf den
Wasserhaushalt und auf das Landschaftsbild (z.B. Übertragungsleitungen).

- Die Region plant und handelt grundsätzlich im Interesse der Regionsgemeinden, unterstützt diese
also innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Rahmenbedingungen, auch im Falle von Konflikten
mit Fachstellen von Kanton und Bund.
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3.2 Übergeordnete Wirkungsziele und Strategien

Oberziel:
- Das R-LEK soll Aktivitäten zur Erhaltung, Pflege und Entwicklung von Landschaft und Natur in der

Region Oberland-Ost in Bezug auf Menge und Beschaffenheit auslösen, fördern und koordinieren,
ohne den Lebens- und Wirtschaftsraum des Menschen zu beeinträchtigen.

Aktivitäten, welche durch das R-LEK ausgelöst, gefördert oder koordiniert werden, sollen folgende
Ziele verfolgen (soweit nötig unter Berücksichtigung der Situation in den angrenzenden Regionen):
- Im Interesse der einheimischen Bevölkerung und der Gäste sollen die für die Region und die Teil-

regionen besonders typischen oder besonders seltenen bzw. einmaligen Landschaftsbilder und/
oder Lebensräume für heimische Pflanzen und Tiere erhalten, sachgerecht gepflegt und entwickelt
werden. Zur Landschaft gehören im weiterensinn auch die Siedlungsbilder.

- Es sollen besonders grosse und zusammenhängende Gebiete erhalten, gepflegt und entwickelt
werden (ökologische Vernetzung).

- Der Fortbestand der naturnahen Kulturlandschaften und der Dorfbilder soll von der lokalen Bevöl-
kerung durch sachgerechte Pflege unterstützt werden.

- In Bezug auf Erhaltung, Pflege und Entwicklung soll nach den minimal erforderlichen Eingriffen
gesucht werden, die eine möglichst grosse natürliche Dynamik erlauben (möglichst weitgehende
Selbstregulation).

Strategien:
- Gebote, Empfehlungen Freiwilligkeit, (finanzielle) Anreize und Freiwilligkeit haben Vorrang vor

Verboten oder Zwang.
- So weit als nötig und möglich, sollen die erforderlichen Massnahmen den Eigentümern oder Be-

wirtschaftern der betroffenen Parzellen gegen Entschädigung zur Ausführung übertragen werden
(unter besonderer Berücksichtigung der Landwirtschaft).

- Die Massnahmen sollen auch zur Sicherung und Steigerung der Wertschöpfung in der Region
beitragen (unter besonderer Berücksichtigung des Tourismus).

- Das R-LEK mit seinen Zielen und Massnahmen soll in der Bevölkerung und bei den Gästen bekannt
gemacht werden. Durch persönliche Betroffenheit sollen Verständnis und Unterstützung für die
Massnahmen erreicht werden.

- Massnahmen sollen grundsätzlich durch die Region koordiniert und teilweise mit regionseigenen
Mitteln mitfinanziert werden, unter Einbezug der Finanzierung durch Kanton, Bund und weiteren
Geldgebern (z.B. Fonds Landschaft Schweiz, Schutzorganisationen). Damit lässt sich die Gefahr
verkleinern, dass der Region und den Gemeinden Projekte von Aussen aufgezwungen werden.
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3.3 Ziele und Massnahmen

3.3.1 Schöne Landschaften, wertvolle Lebensräume

Fortsetzung der Umsetzung des Regionalen
Richtplans 1984, Ziel:

Besonders schöne Landschaften, insbesondere
die heute noch unverbauten Gebiete und die
traditionellen Kulturlandschaften, ebenso die
besonders wertvollen Lebensräume für Pflan-
zen und Tiere sollen erhalten und vor direkten
und indirekten schädigenden Einflüssen ver-
schont werden. Zu den besonders wertvollen
Lebensräumen gehören auch viele Flächen und
Objekte, die nicht in entsprechenden Inventaren
von Bund und Kanton festgehalten sind, wie
zum Beispiel Hecken, Feldgehölz und Uferve-
getation.

Erhaltung von störungsarmen Gebieten, Ziel:

Möglichst grosse und zusammenhängende Ge-
biete sollen störungsfrei oder störungsarm sein
und sich dadurch als wertvolle Lebensräume für
Wildtiere eignen, aber auch als Orte für die
stille Erholung der lokalen Bevölkerung und der
Gäste auszeichnen.

Massnahmen:

- Die Regionalplanung Oberland-Ost hält an den
im Regionalen Richtplan 1984 bezeichneten
Landschaftsschutzgebieten, Landschafts-
schongebieten und Naturobjekten sowie den
dazugehörigen Vorschriften fest. Die Regional-
planung Oberland-Ost kennt und anerkennt
zudem die Landschafts- und Naturschutzin-
ventare des Bundes und des Kantons (unter
anderem Landschaften und Naturdenkmäler
BLN, Auengebiete, Moorlandschaften, Moor-
biotope, historische Verkehrswege, kantonale
Naturschutzgebiete, Feuchtgebiete und Tro-
ckenstandorte).

- Die Regionalplanung Oberland-Ost empfiehlt
den Gemeinden, diese Gebiete und Objekte
in ihren Ortsplanungen (Landschaftsplanung-
en) umzusetzten (vgl. Kapitel 5).

- Die Regionalplanung Oberland-Ost berät die
Gemeinden auf deren Wunsch bei diesen Auf-
gaben.

Massnahmen:

- Die Regionalplanung Oberland-Ost empfiehlt
den Gemeinden, das Strassen- und Wegnetz
im Hinblick auf die Erhaltung von störungs-
freien und störungsarmen Gebieten zu über-
prüfen und die Benutzung der Anlagen zweck-
mässig zu regeln.

- Die Regionalplanung Oberland-Ost empfiehlt
den Tourismusorganisationen und den Betrei-
bern von touristischen Transportanlagen, ihre
Wege, Pisten und Einrichtungen im Hinblick
auf die Erhaltung von störungsfreien und stö-
rungsarmen Gebieten zu überprüfen und die
Benutzung der Anlagen mit Rücksicht auf die
Natur zweckmässig zu regeln.
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3.3.2 Finanzierung

Aufhebung von Wanderhindernissen für
Wildtiere, Ziel:

Wildtiere sollen sich in der Region Oberland-
Ost ungehindert bewegen können. Insbeson-
dere das Wechseln von den Sommer- zu den
Winteraufenthaltsgebieten und zurück soll über-
all möglich sein.

Schaffung von Landschaftspärken, Ziel:

In der Region Oberland-Ost sollen 1 bis 2 Land-
schaftspärke bezeichnet werden, vorzugsweise
rund um Gadmen und im Gebiet Beatenberg-
Habkern (inkl. angrenzende Gemeinden der
Region Thun-Innertport).

Massnahme:

- Die Regionalplanung Oberland-Ost unterstützt
die Sanierung der beiden aus grossräumiger
Sicht bekannten Probleme in den Gebieten
Lütscheren (Gemeinden Därligen, Interlaken
und Matten) und im unteren Haslital (Gemein-
den Brienz und Hofstetten), indem sie an der
Ausarbeitung der entsprechenden kantonalen
Projekte beratend und koordinierend mitwirkt
(vgl. Kapitel 4.4).

Massnahme:

- Die Regionalplanung Oberland-Ost unterstützt
die Schaffung von Landschaftspärken, indem
sie bei der Gründung von entsprechenden Trä-
gerschaften beratend und koordinierend mit-
wirkt, sowie die erforderlichen Verfahrens-
schritte in Zusammenarbeit mit den zuständi-
gen Behörden durchführen hilft (vgl. Kapitel
4.5).

Schaffung eines regionalen Landschaftsfonds,
Ziel:

Die Gemeinden und die Tourismusorganisati-
onen sollen sich an den Kosten für die Land-
schaftspflege und die Landschaftsentwicklung
im Sinne des R-LEKs beteiligen.

Massnahme:

- Die Regionalplanung Oberland-Ost gründet
und unterhält einen regionalen Landschafts-
fonds mit einem entsprechenden Fonds-Regle-
ment (vgl. Anhang 2).

„In der Region Oberland-Ost gibt
es eine Fülle von besonders
schönen Landschaften und wert-
vollen Lebensräume für Pflanzen
und Tiere.“
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3.3.3 Land- und Forstwirtschaft

Ökologischer Ausgleich, Ziel:

Im Kulturland sollen nicht nur Nutztiere und
Nutzpflanzen bestehen können, sondern sich je
nach Beschaffenheit und Lage der Gebiete
auch eine Vielfalt an Begleitarten (z.B. Wiesen-
blumen, Schmetterlinge, Heuschrecken) an-
siedeln und halten können. Ökologisch wert-
volle Flächen und Objekte im Kulturland sollen
erhalten und aufgewertet werden.

Nachhaltige Alpwirtschaft, Ziel:

Die bewirtschafteten Alpen sollen nachhaltig
genutzt werden. So sollen sich unter anderem
die Tierbestände nach der natürlichen Futter-
grundlage richten, es sollen nur Flächen be-
weidet werden, die dazu geeignet sind, und die
Dünge- und Gewässerschutzvorschriften sollen
eingehalten werden.

Walderhaltung, Ziel:

Der Wald soll erhalten bleiben und seine viel-
fältigen Funktionen erfüllen können (Holzpro-
duktion, Schutzfunktion, Erholungsfunktion, Na-
turschutzfunktion).

Massnahme:

- Die Regionalplanung Oberland-Ost unterstützt
die Förderung der Qualität und Vernetzung von
ökologischen Ausgleichsflächen auf der Land-
wirtschaftlichen Nutzfläche (LN). Sie erarbeitet
einerseits ein regionales ökologisches Vernet-
zungskonzept für die Umsetzung der Öko-
Qualitätsverordnung (vgl. Kapitel 4.1). Anderer-
seits richtet sie den Bewirtschaftern Beiträge
an die Kosten für die Prüfung der Qualität der
ökologischen Ausgleichsflächen aus.

Massnahme:

- Die Regionalplanung Oberland-Ost unterstützt
zusammen mit den Gemeinden die Alpwirt-
schaftbetriebe bei der Umsetzung der Sömme-
rungsbeitragsverordnung, indem sie bei Prob-
lemfällen auf Wunsch der betroffenen Alpbe-
wirtschafter Kontakte zu Fachleuten und Fach-
stellen vermittelt und bei der Problemlösung
beratend mitwirkt (vgl. Kapitel 4.2).

- Die Regionalplanung Oberland-Ost unterstützt
Projekte zur Sanierung von eingewachsenen
Alpweiden, sofern die anschliessende Bewei-
dung und Pflege sichergestellt ist.

Massnahmen:

- Die Regionalplanung Oberland-Ost wirkt bei
der Erarbeitung von regionalen Waldplänen
mit. Sie arbeitet mit den zuständigen Forst-
behörden und dem GEWO zusammen und
bringt dabei vor allem die landschaftlichöko-
logischen und die für die Erholung wichtigen
Anliegen ein.
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3.3.4 Gewässer

Naturnaher Wasserbau und Gewässerunterhalt,
Ziel:

Die Fliessgewässer in der Region Oberland-Ost
sollen unter Berücksichtigung der Sicherheit
von Menschen und erheblichen Sachwerten in
naturnahen Betten fliessen können, einen ge-
nügend breiten Gewässerraum zugesichert er-
halten und soweit möglich und sinnvoll fisch-
gängig sein (vgl. die entsprechenden Richtlinien
des Kantons).

Massnahme:

- Die Regionalplanung Oberland-Ost empfiehlt
den für Gewässerunterhalt und Wasserbau zu-
ständigen Gemeinden und beauftragten Körper-
schaften (Schwellenkorporationen), dafür ge-
eignete Gewässerabschnitte (auch eingedolte)
mit finanzieller Unterstützung durch den kanto-
nalen Fonds zu renaturieren (vgl. Kapitel 4.3).

3.3.5 Bauten und Anlagen

Entfernung von nicht mehr gebrauchten Bauten
und Anlagen, Ziel:

Nicht mehr gebrauchte Bauten und Anlagen,
welche das Landschaftsbild verunzieren oder
wertvolle Lebensräume für Pflanzen und Tiere
beeinträchtigen, sollen rückgebaut und die
Standorte rekultiviert werden (sofern sie nicht
von kulturhistorischer Bedeutung sind).

Massnahme:

- Die Regionalplanung Oberland-Ost erstellt
eine Liste mit Störobjekten, gestützt auf eine
entsprechende regionale Umfrage. Sie unter-
stützt die Standortgemeinden oder Werk-
eigentümer beim Rückbau der Störobjekte, in-
dem sie Kontakte zu Fachleuten und Fach-

Unerwünschte Verbuschung/Verwaldung, Ziel:

Die Waldfläche soll sich nicht mehr weiter auf
erhaltenswerte Land- und Alpwirtschaftsflächen
ausdehnen.

Massnahmen:

- Die Regionalplanung Oberland-Ost begegnet
der Ausdehnung der Waldfläche, indem sie
sich für die Fortführung der landwirtschaftlichen
Nutzung auf Grenzertragsflächen einsetzt (z.B.
Umsetzung der Öko-Qualitätsverordnung auf
ökologischen Ausgleichsflächen am Waldrand,
Reuten von Flächen mit unerwünschter Ver-
buschung).

„Die Regionalplanung begegnet
der unerwünschten Ausdehnung der
Waldfläche auf erhaltenswerte
Land- und Alpwirtschaftsflä-
chen.“
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3.3.6 Zusammenarbeit

Öffentlichkeitsarbeit, Ziel:

Die Bevölkerung (Einzelpersonen, Organisati-
onen, Gemeinden, öffentlich-rechtliche Körper-
schaften, Firmen) sollen über die Ziele des R-
LEKs informiert sein und die Umsetzung direkt
oder indirekt unterstützen. Sie soll in ihrem Bei-
trag zur Landschaftspflege unterstützt und zu
einer aktiven Beteiligung an der Landschafts-
gestaltung motiviert werden.

Massnahmen:

- Die Regionalplanung Oberland-Ost sorgt durch
Öffentlichkeitsarbeit für die nötige Information
der Bevölkerung. In erster Linie geschieht dies
über die Mitglieder des regionalen Fachaus-
schusses Landschaft und der teilregionalen Ar-
beitsgruppen.

- Die Regionalplanung Oberland-Ost überprüft
Formen gemeinschaftlicher Arbeit im Hinblick
auf ihre Anwendbarkeit in der Region. Sie sucht
und unterstützt geeignete Instrumente und Ar-
beitseinsätze.

„Die Bevölkerung soll über die
Ziele des R-LEKs informiert sein
und die Umsetzung unterstützen.
Die Regionalplanung Oberland-Ost
sorgt für die nötige Information
der Bevölkerung.“

Einordnung von neuen Bauten und Anlagen,
Ziel:

Neue Bauten und Anlagen sollen gut in die
Landschaft eingebettet werden und keine Nach-
teile für wertvolle Lebensräume für Pflanzen
und Tiere mit sich bringen.

stellen vermittelt und bei der Problemlösung
beratend mitwirkt.Die Denkmalpflege des Kan-
tons Bern und der Berner Heimatschutz wer-
den fallweise beigezogen

Massnahme:

- Die Regionalplanung Oberland-Ost nimmt im
Rahmen von Vernehmlassungsverfahren zu
raumwirksamen Vorhaben Stellung und ver-
fasst auf Anfrage der zuständigen Behörden
entsprechende Fachberichte.
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3.3.7 Erfolgskontrolle

Erfolgskontrolle, Ziel:

Der Erfolg der Umsetzung des R-LEKs soll peri-
odisch überprüft und dokumentiert werden.

Massnahme:

- Die Regionalplanung Oberland-Ost erstattet
regelmässig Bericht über landschaftspflege-
rische und landschaftsgestalterische Mass-
nahmen, an der sie direkt oder indirekt beteiligt
ist.

(Foto Seite 4: O. Germann; Seite 6: A. Urweider; Seite 7: A. Urweider)



Kapitel 4 | Seite 1

R-LEKRegion Oberland-Ost
Regionales Landschaftsentwicklungskonzept R-LEK

4 Regionale Projekte und Massnahmen

Im vorangehenden Kapitel wurden in einer Übersicht Grundsätze und Ziele für die Landschaftspflege
und die Landschaftsentwicklung dargelegt. Es entspricht dem Wunsch nach konkreten Umsetzungen,
dass der regionale Fachausschuss Landschaft und die teilregionalen Arbeitsgruppen bereits während
der Erarbeitung des R-LEKs verschiedene Themen vertieft behandelten. In diesem Kapitel werden
deshalb einzelne Massnahmen näher umschrieben, die in Form von regionalen Projekten angegangen
werden sollen. Es wird darauf hingewiesen, das als Voraussetzung für die Umsetzung von Projekten
soweit erforderlich die raumplanerischen Voraussetzungen zu schaffen oder die entsprechenden
Genehmigungen einzuholen sind.

4.1 Umsetzung der Öko-Qualitätsverordnung (ÖQV)

Im Rahmen des ökologischen Leistungsnachweises sind die Landwirte verpflichtet, ökologische Aus-
gleichsflächen im Umfang von mind. 7 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche auszuscheiden. Damit
diese Flächen eine besonders grosse ökologische Wirkung erzeugen können, sollten sie möglichst
gross und untereinander vernetzt sein. Über die ÖQV werden die Bewirtschafter mit zusätzlichen Be-
wirtschaftungsbeiträgen (je CHF 500.-/ha pro Jahr für die Qualität und/oder für die Vernetzung) unter-
stützt. Vernetzungsbeiträge können ausgerichtet werden, wenn ökologische Ausgleichsflächen auf
freiwilliger Basis dort ausgeschieden werden, wo dies ein entsprechendes Konzept vorsieht.

In der Region Oberland-Ost bestehen auf Grund der naturräumlichen Verhältnisse sehr gute Voraus-
setzungen für die Umsetzung der QQV.

Ziel

Die ÖQV soll in der ganzen Region Oberland-
Ost umgesetzt werden.

Zuständigkeit / Termine

Regionalplanung Oberland-Ost, Gemeinden;
sofort bzw. fortlaufend.

Massnahme

- Einreichen eines gemeinsamen Beitragsge-
suches an den Kanton für alle Teilregionen zur
Ausarbeitung von teilregionalen und kommu-
nalen Vernetzungskonzepten ÖQV als Grund-
lagen für die Umsetzung (Auslösen der Vernet-
zungsbeiträge).

Hinweis

- Die Vorbereitungen für die Ausarbeitung von
ÖQV-Konzepten sind 2002 in allen Teilre-
gionen angelaufen.
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Teilgebiet Interlaken: Interlaken, Matten, Unterseen, Leissigen, Därligen, Ring-
genberg, Niederried, Bönigen und Iseltwald.

Teilgebiet Beatenberg / Habkern: Beatenberg, Habkern (Für die Bearbeitung integriert im
Projekt Höhenweg Thunersee; Zusammenarbeit mit Teilge-
biet Interlaken).

Teilgebiet Lauterbrunnen: Lauterbrunnen, Wilderswil und Saxeten.

Teilgebiet Grindelwald: Grindelwald, Lütschental, Gündlischwand und Gsteigwiler.

Teilgebiet Brienz (= Teilregion): Brienz, Oberried, Schwanden, Hofstetten und Brienzwiler.

Teilgebiet Meiringen (= Teilregion): Meiringen, Schattenhalb und Hasliberg.

Teilgebiet Innerkirchen (= Teilregion): Innertkirchen, Guttannen und Gadmen.

Die Region Oberland-Ost wurde für die Erarbeitung der ÖQV-Projekte in sieben Teilgebiete eingeteilt,
die nur im oberen Regionsteil mit den Teilregionen identisch sind:
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4.2 Umsetzung der Sömmerungsbeitragsverordnung (SöBV)

Die Sömmerungsbeitragsverordnung (SöBV) legt fest, wie viele Tiere welcher Tiergattungen gesöm-
mert werden dürfen. Ziel ist eine nachhaltige Sömmerung, welche die besonderen Werte der Landschaft
und der Natur berücksichtigt. Das Amt für Landwirtschaft hat im Sommer 2000 entsprechende Verfü-
gungen erlassen. Wo die Sömmerung der Nutztiere nicht nachhaltig ist, muss die Sömmerung überprüft
werden. In gewissen Fällen muss ein sogenannter Bewirtschaftungsplan ausgearbeitet werden. Dieser
legt Massnahmen fest, wie die Mängel zu beheben sind.

Ziel

Nachhaltige Nutztiersömmerung auf den Alpen
der Region Oberland-Ost.

Zuständigkeit / Termine

INFORAMA Berner Oberland (Hondrich), kanto-
nales Naturschutzinspektorat, kantonales Jagd-
inspektorat; sofort bzw. fortlaufend.

Massnahmen

- Überprüfung möglicher Konflikte nach Mass-
gabe der zuständigen landwirtschaftlichen
Kontrollorgane.

- Beratung der Betriebsleiter durch das INFO-
RAMA Berner Oberland (Hondrich).

- Ausarbeitung von Bewirtschaftungsplänen (so-
weit nötig).

- Anpassung der Bestossung bzw. der Alpbewirt-
schaftung und -pflege (soweit nötig).

Hinweis

Die Regionalplanung Oberland-Ost greift dieses
Thema nicht aktiv auf. Sie bietet indessen im Rah-
men ihrer Möglichkeiten Unterstützung bei der Lös-
ung von Problemfällen an, sobald solche erkannt
sind. Dies geschieht in der Absicht, die Nutztiersöm-
merung als ein wesentliches Element der Kultur-
landschaft zu erhalten, sowohl im landschaftsökolo-
gischen als auch im touristischen Interesse.

„Die Nutztiersömmerung ist
als ein wesentliches Element
der Kulturlandschaft zu er-
halten, sowohl im land-
schaftsökologischen als auch
im touristischen Interesse.“
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4.3 Renaturierung von Fliessgewässern

Auch wenn in der Region Oberland-Ost viele Gewässer frei fliessen und naturnah sind, gibt es
zahlreiche beeinträchtigte Gewässerabschnitte. Solche weisen z.B. ein hart verbautes Gerinne auf,
sind eingedolt oder ungenügend mit Restwasser dotiert. Sie finden sich häufig im intensiv genutzten
Talgrund. Hart verbaute, kanalisierte oder gar eingedolte Fliessgewässer erfüllen die vielfältigen
Gewässerfunktionen nur teilweise. Die Wasserbauverordnung des Bundes schreibt vor, dass den
Gewässern der nötige Raum zuzuordnen ist. In diesem Gewässerraum sollen beeinträchtigte Ge-
wässerabschnitte renaturiert werden. Einerseits ist es nicht einfach, das für Gewässersanierungen
benötigte Land zu erhalten. Andererseits können Gewässerrenaturierungen mit dem entsprechenden
kantonalen Fonds weitgehend finanziert werden. Gewässerrenaturierungen sind unmittelbar wirksame,
arbeitsintensive Bauprojekte. Die Aare wird bis zur Mündung am Brienzersee stark durch die Wasser-
kraftnutzung der Kraftwerke Oberhasli geprägt. Der Aarekanal ab Innerkirchen funktioniert zwar gut
(Abfluss, Geschiebetrieb) und beansprucht wenig Platz im besonders wertvollen Kulturland der Tal-
ebene. Die kanalisierte Aare weist aber gravierende gewässerökologische Defizite auf (harte Uferver-
bauungen, starke tägliche Wasserstandsschwankungen).

Ziel

Schrittweise Sanierung beeinträchtigter Gewäs-
sersysteme und Gewässerabschnitte.

Zuständigkeit / Termine

Gemeinden, Schwellenkorporationen, Kraft-
werkbetreiber; sofort bzw. laufend.

Massnahmen

- Ausarbeitung von Renaturierungsprojekten
unter Einbezug der Grundeigentümer und Be-
wirtschafter (Planung, Projektierung, Umset-
zung).

- Ausarbeitung von regionalen Projekten für den
Ausgleich von ungenügend dotierten Restwas-
serstrecken.

Hinweis

Die Regionalplanung Oberland-Ost greift dieses
Thema nicht aktiv auf. Sie bietet indessen im Rah-
men ihrer Möglichkeiten Unterstützung bei Gewäs-
sersanierungen an, wo solche erwünscht sind. Dies
geschieht in der Absicht, die vielfältigen Funktionen
der Gewässer zu erhalten und wieder herzustellen.

„Auch wenn in der Region Ober-
land-Ost viele Gewässer frei
fliessen und naturnah sind, gibt
es zahlreiche beeinträchtigte
Gewässerabschnitte, die einge-
dolt oder ungenügend mit Rest-
wasser dotiert sind.“
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Ziel

Die beiden Wildwechsel sollen reaktiviert bzw.
saniert und weiter optimiert werden.

Massnahmen

- Ballenberg/Alte Aare: Auf Grund der Grund-
wasserströme ist das Problem entweder mit
einer Überführung für die Wildtiere oder mit
einer Strassenüberführung über einen eben-
erdigen Wildwechsel zu lösen (der Aarekanal,
die Eisenbahnlinie und die alte Hauptstrasse
sind für das Wild keine schweren Wander-
hindernisse.

4.4 Sanierung / Reaktivierung von unterbrochenen Wild-Wanderkorridoren

Die saisonalen Wanderungen des Wilds erfolgen über traditionelle Wildwechsel. Werden diese durch
Bauten oder Anlagen unterbrochen (z.B. Wildschutzzäune am Strassenrand, unüberwindbare Kunst-
bauten), entstehen grossräumige Nachteile für das Wild (Isolation von Teilpopulationen). In der Region
Oberland-Ost bestehen mehrere Probleme:
- Durch die Wildschutzzäune an der A8 im Aarboden wird der Wildwechsel zwischen dem Ballenberg

und den Gebieten Birchetal/Brienzerberg unterbrochen. Der Wildschutzzaun wurde nach mehreren
schweren Kollisionen mit Hirschen erhöht und ist heute für das Wild nicht mehr durchlässig. Der
neuralgische Punkt liegt dort, wo der alte Aarelauf nahe an die A8 heranreicht (zwischen Talguet
und Im Cheer).

- Verschiedene Strassen und die Eisenbahnlinie sowie andere Bauten und Anlagen unterbrechen
den Wildwechsel im Bödeli, zwischen der Weissenau und dem südlich angrenzenden Gebirgszug.
Der Wildwechsel ist nicht vollständig unterbunden, aber sehr stark erschwert. Regelmässig fallen
Wildtiere dem Verkehr zum Opfer. Der Wildwechsel in diesem Gebiet ist sehr bedeutend, weil es
sich um den einzigen Durchgang zwischen dem Thuner- und dem Brienzersee handelt (Interlaken
und Unterseen).

- Die Kantonsstrasse Interlaken - Zweilütschinen weist ein sehr hohes Verkehrsaufkommen auf,
weshalb es auf dieser Strecke, im Gebiet zwischen Chrummeney (Schiessanlage) bis Zweilüt-
schinen, immer wieder zu Kollisionen mit Wildtieren kommt.

- Die A8 zwischen Brienzwiler und der Kantonsgrenze (Brünigpass) ist ein aus wildbiologischer
Sicht konfliktträchtiger Strassenabschnitt. Eine Wildtierbrücke entschärft die Situation zwar heute
bereits. Verschiedene Strecken mit Auffangnetzen (Steinschlag) sowie steile, felsige Partien am
Strassenrand sind aber Hindernisse, welche die Bewegungsfreiheit der Wildtiere stark einschränken.

„Werden die traditionellen Wild-
wechsel unterbrochen, entstehen
grossräumige Nachteile für das
Wild und Teilpopulationen werden
isoliert.“
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4.5 Regionaler Landschaftspark (neuster Begriff: Regionaler Naturpark)

Landschaftsparks sind mind. 100 km2 grosse, gemeinde- oder regionsübergreifende Gebiete, in denen
die nachhaltige Entwicklung der Kulturlandschaft zum gemeinsamen Programm der Bevölkerung er-
hoben wird. Gesellschaftliche, wirtschaftliche und ökologische Ziele werden aufeinander abgestimmt.
Solche Landschaftsparks erhalten ein Gütesiegel vom Bund (Label). Im Berner Oberland weisen viele
Gebiete grundsätzlich günstige Voraussetzungen für die Bezeichnung eines Landschaftsparks auf. Die
Berner Oberländer Bergregionen haben zusammen mit dem Regionsverband Schwarzwasser abklären
lassen, ob Interesse an der Schaffung von regionalen Landschaftsparks besteht. Die Vernehmlassung
in der Region Oberland-Ost vom Sommer 2002 hat ergeben, dass die Idee in den Gebieten Beatenberg
und Habkern sowie rund um Gadmen auf besonders grosses Interesse stösst. Beatenberg und Hab-
kern beteiligen sich bereits heute am Projekt „Höhenweg Thunersee“ mit  gleicher Zielsetzung.

Weiteres Vorgehen

- Die Regionalplanung Oberland-Ost lädt die
zuständigen Fachstellen zu einem Ge-
spräch mit Ortsbesichtigung ein, um das
weitere Vorgehen festzulegen (eventuell
separat für die verschiedenen Problemge-
biete). Als Ergebnis dieses Gesprächs soll
eine gemeinsam finanzierte Machbarkeits-
studie mit definiertem Pflichtenheft in Auf-
trag gegeben werden können.

- Bödeli: die Lösung muss voraussichtlich in
einer Wildtierbrücke über die Verkehrsträger
im Gebiet Lütscheren gesucht werden.

- Strasse Interlaken - Zweilütschinen: Die Ge-
fahrensituation ist zu entschärfen, indem der
strassennahe Raum entsprechend gestaltet
und die modernsten verfügbaren Mittel zur
Warnung der Verkehrsteilnehmer und/oder des
Wildes eingesetzt werden.

- A8 Brienzwiler - Brünig: Die Situation ist aus
wildbiologischer Sicht neu zu beurteilen und
schrittweise entsprechend zu verbessern.

- Folgende Stellen sind einzuladen: Bundesamt
für Strassenbau, Bundesamt für Umwelt, Wald
und Landschaft, kantonales Tiefbauamt/Ober-
ingenieurkreis I, kantonales Jagdinspektorrat
(inkl. Wildhüter), Berner Alpenbahn Gesell-
schaft BLS. Das Gespräch soll im Jahr 2005
stattfinden. Die weiteren Termine werden am
Gespräch festgelegt.

Ziele

- Schaffung von 1 bis 2 regionalen Land-
schaftspärken.

Massnahmen

- Gründung von federführenden Initiativgruppen
in den beiden interessierten Gebieten.
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- Ausarbeitung von 1 bis 2 Landschaftspark-
Projekten.

- Koordination mit dem Projekt „Höhenweg
Thunersee“.

Hinweis

Es ist von grundlegender Bedeutung, dass Land-
schaftspark-Projekte an der lokalen Basis ent-
stehen und weiter entwickelt werden. Die Regio-
nalplanung Oberland-Ost unterstützt solche Pro-
jekte durch Beratung sowie bei der formellen Aus-
gestaltung der Projektunterlagen und bei der Ko-
ordination und Abwicklung des Verfahrens. Die Re-
gionalplanung Oberland-Ost sorgt zudem für die
überregionale Koordination, insbesondere mit dem
Projekt „Höhenweg Thunersee“.

- Erhöhung der gebietsbezogenen Wert-
schöpfung auf der Basis einer nachhaltigen
Kulturlandschaftsentwicklung.

Zuständigkeit / Termine

Gemeinden, Alpenregion Brienz Meiringen
Hasliberg, Landsgemeinde Oberhasli, Verein
„Höhenweg Thunersee“, Regionalplanung
Oberland-Ost; ab sofort.

(Foto Seite 3: U. Fischer; Seite 4: A. Urweider; Seite 5: C. Siegenthaler.)
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5  Landschaftsentwicklung in den Gemeinden

Landschaftspflege und Landschaftsentwicklung sind auch Aufgabe der Gemeinden. Sie schaffen im
Rahmen ihrer Ortsplanung die nötigen raumplanerischen Voraussetzungen (Landschaftsplanung).In
der Region Oberland-Ost haben noch nicht alle Gemeinden eine das ganze Gemeindegebiet um-
fassende Ortsplanung ausgearbeitet, wie sie das kantonale Baugesetz verlangt (vgl. Art. 10ff, 64 und
86). Den Ackerbaustellenleitern kommt eine wichtige Koordinationsfunktion beim ökologischen Aus-
gleich zu. Und die Gemeinden verfügen in der Regel über die nötigen Kontakte zu Grundeigentümern
und Bewirtschaftern, mit welchen es zusammenzuarbeiten gilt. Oder sie können zumindest die nötigen
Kontakte vermitteln. Auf Gemeindeebene kommen auch viele Kontakte und Informationen zusammen,
was ermöglicht, günstige Konstellationen zu erkennen und „beim Schopf“ zu packen. Nachfolgend
wird deshalb für jede Gemeinde (in alphabetischer Reihenfolge) eine thematische Übersicht  vorgestellt.
Sie zeigt, welche Themen aus regionaler Sicht bedeutend sind und wo Schwerpunkte gesetzt werden
sollen. Es handelt sich gewissermassen um eine Wunschliste der Regionalplanung an die Gemeinden.
Signalisiert wird damit auch, bei welchen Themen und Projekten die Regionalplanung Oberland-Ost
beziehungsweise die regionale Trägerschaft Beratung und Unterstützung anbietet. Die Gemeinde-
blätter zeigen zudem, wofür die Mittel aus dem regionalen Landschaftsfonds vorzugsweise eingesetzt
werden sollen. Gesuche sind an die Standortgemeinde zu richten, welche den Kontakt zur Regional-
planung sicherstellt.

Die nachfolgende Übersicht stellt im Abschnitt Landschaftsplanung auch den Bezug zum Regionalen
Richtplan 1984 her. Für die dort pro Gemeinde aufgelisteten Flächen und Objekte (mit Objektnummer)
wird dargelegt, ob aus heutiger Sicht ein Handlungsbedarf besteht. Das heute gültige kantonale Bau-
gesetz wurde erst 1986 nach dem Erlass des Regionalen Richtplans in Kraft gesetzt . Mit dem Bau-
gesetz werden die Vorgaben des Bundesgesetzes über die Raumplanung für den Kanton Bern umge-
setzt. Verschiedene Vorschriften regeln auch Inhalte, welche im Regionalen Richtplan 1984 spezifisch
für Landschaftsschutz- oder Schongebiete festgelegt wurden. Auch wenn diese Gebiete sich damit
teilweise erübrigen, soll vorläufig daran festgehalten werden. Sie verweisen nach wie vor auf besonders
schöne und wertvolle Landschaftsteile, mit denen rücksichtsvoll umzugehen ist.

Seit den späten 80er Jahren des letzten Jahrhunderts sind auch verschiedene Bundesinventare und
kantonale Inventare neu erstellt worden. Erwähnt seien insbesondere die Bundesinventare der Moor-
landschaften von besonderer Schönheit und von nationaler Bedeutung, der Hoch- und Übergangs-
moore, der Flachmoore und der Auengebiete. Der Kanton hat Feuchtgebiete und Trockenstandorte

„Landschaftspflege und Land-
schaftsentwicklung sind auch
Aufgaben der Gemeinden. Und die
Gemeinden verfügen über Kontakte
zu den Grundeigentümern und Be-
wirtschaftern, mit welchen es
zusammenzuarbeiten gilt.“
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bezeichnet und richtet Bewirtschaftungsbeiträge für die sachgerechte Bewirtschaftung dieser öko-
logisch bedeutenden Flächen im Kulturland aus. Viele dieser inventarisierten und zu schützenden
Gebiete sind deckungsgleich mit den im Regionalen Richtplan 1984 enthaltenen Schon- und Schutz-
gebieten. Auch das kantonale Gesetz über See- und Flussufer hat zur Folge gehabt, dass verschiedene
Schon- und Schutzgebiete des Regionalen Richtplans 1984 in den an die Seeufer angrenzenden
Gemeinden allgemein verbindlich geschützt worden sind.

Die Behauptung ist zweifellos richtig, dass die im regionalen Richtplan bezeichneten Landschafts-
schutz- und Schongebiete unter den gleichen Voraussetzungen wieder an den gleichen Orten und in
sehr ähnlichem Umfang bezeichnet würden. Damit wird auch gesagt, dass die besonderen landschaft-
lichen und natürlichen Werte dieser Gebiete bis heute erhalten geblieben sind. Wenn in der Zwischen-
zeit einzelne an den Standort gebundene Bauten und Anlagen auch in Schon- oder gar Schutzgebieten
errichtet worden sind, dann sind es Ausnahmen, welche die Regel bestätigen.

Das kantonale Bau- und das kantonale Naturschutzgesetz legen u.a. fest, welche Aufgaben die Ge-
meinden in der Orts- bzw. Landschaftsplanung zu erfüllen haben. Die nachfolgende Tabelle zeigt,
ob, und wenn ja, wie die 29 Gemeinden der Region Oberland-Ost ihre Aufgaben  gemäss den  Aufträgen
im kantonalen Bau- und im kantonalen Naturschutzgesetz erfüllt haben.

Gemeinde Landschaftsplanung (Stand Dezember 2003) Beurteilung

Beatenberg Zonenplan Landschaft vom 26.9.1995 B, D

Bönigen Richtplan Landschaft vom 1.8.1985; Schutzzonenplan Siedlung
vom 24.7.2002 B

Brienz Schutzgebietsplan vom 3.7.1997 B

Brienzwiler Plan erhaltenswerte Kultur- und Naturobjekte vom 8.7.1993 B

Därligen Richtplan Landschaftsentwicklung vom 23.7.1999 B

Gadmen C

Grindelwald D

Gsteigwiler Schutzzonenplan vom 22.5.1995 A

Gündlischwand Schutzzonenplan vom 20.6.1985; Zonenplan vom 14.4.2003 B

Guttannen C

Habkern Teilzonenplan Landschaft vom 4.9.2003 A

Hasliberg Teilplanung oberer Hasliberg vom 14.5.1987 B

Hofstetten Zonenplan Siedlung und Zonenplan Landschaft vom 20.1.1997 A

Innertkirchen Zonenplan Alpgebiet und Zonenplan Baugebiet vom 27.8.2002 A

Interlaken Landschaftsrichtplan vom 9.5.1997 B
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(Foto Seite 1: A. Urweider.)

Iseltwald Zonenplan Siedlung und Landschaft vom 18.9.2000 mit
Richtplaninhalten A

Lauterbrunnen C

Leissigen C

Lütschental C

Matten Richtplan Besiedlung und Landschaft vom 24.2.1983 B

Meiringen C

Niederried C

Oberried C

Ringgenberg C

Saxeten C

Schattenhalb C

Schwanden Zonenplan Baugebiet und Zonenplan Landschaft vom 2.10.2000
mit Richtplaninhalten A

Unterseen Zonenplan Teil Landschaft vom 20.3.2001 A

Wilderswil C

A = Die Gemeinde verfügt über eine Landschaftsplanung, welche den Anforderungen des Bau- und Natur-
schutzgesetzes entspricht.

B = Die Gemeinde verfügt über eine Landschaftsplanung, in welcher wichtige Themen (z.B. Schutz der
BLN-Gebiete, Landschaftsschutzgebiete, Erhaltung der schutzwürdigen Objekte von lokaler Bedeutung)
nicht oder nicht entsprechend den gesetzlichen Anforderungen behandelt sind.

C = Die Gemeinde verfügt über keine Landschaftsplanung.

D = Die Landschaftsplanung ist zur Zeit in Arbeit oder im Genehmigungsverfahren.
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Landschaftsentwicklung in der Gemeinde Beatenberg

Die Region Oberland-Ost hat Interesse, mit der Gemeinde Beatenberg zusammenzuarbeiten und
sie bei folgenden Themen zu beraten und zu unterstützen. Teilregion 1b Interlaken (rechts der Aare),
vgl. Kapitel 2.3.

Landschaftspflege / Landschaftsentwicklung

Beatenberg

1 Projekt Höhenweg Thunersee (vgl. Kapitel 4.5)

2 Schutz, Gestaltung und Pflege der See- und
Flussufer

3 Förderung des ökologischen Ausgleichs in der
Landwirtschaftszone (vgl. Kapitel 4.1)

4 Nachhaltige Nutzung und Pflege der Alpen
(vgl. Kapitel 4.2)

5 Erhaltung, Nutzung und Pflege von weiteren
ökologisch wertvollen Flächen im Kulturland

6 Unerwünschte Verbuschung und Verwaldung
verhindern

7 Erhaltung/Erneuerung des imposanten Berg-
ahornbestands (gemäss den bestehenden Ver-
trägen)

8 Lenkung des Tourismus, vor allem oberhalb des
besiedelten Gebiets (Erhaltung von störungs-
armen/-freien Gebieten)

9 Renaturierung von Fliessgewässern
(vgl. Kapitel 4.3)

Weiterentwicklung des Projekts; Bewerbung zum regio-
nalen Landschaftspark (in Zusammenarbeit mit der Pro-
jektträgerschaft und den Nachbargemeinden).

Umsetzung der Uferschutzplanung gemäss SFG: USP
genehmigt.

Umsetzung der Öko-Qualitätsverordnung (ÖQV, öko-
logische Vernetzung), insbesondere entlang von Wald-
rändern, Gewässern und im Bereich von Grundwasser-
schutzzonen; in Zusammenarbeit mit der teilregionalen
Arbeitsgruppe und dem regionalen Fachausschuss
Landschaft.

Unterstützung der Alpbetriebe bei Fragen und Problemen
im Zusammenhang mit der Umsetzung der Sömme-
rungsbeitragsverordnung.

Bewirtschaftung von Trockenstandorten und Feuchtge-
bieten gemäss den Bewirtschaftungsverträgen mit dem
Kanton.

In Kombination mit der Umsetzung der ÖQV.

Koordination mit der Umsetzung der ÖQV.

Überprüfen des Wander- und Bergwegnetzes und Ko-
ordination mit der Planung für die Moorlandschaft Hab-
kern/Sörenberg. Überprüfen des Strassen- und Weg-
netzes: Festlegen, wie das Befahren von land- und forst-
wirtschaftlichen Erschliessungswegen durch Unberech-
tigte verhindert werden soll; konsequente Handhabung
der festgelegten Regelung.

Identifizierung von Gewässerabschnitten, die sich für die
Renaturierung eignen; Ausarbeitung von entsprechen-
den Projekten (für den Gewässerunterhalt und den Was-
serbau zuständige Stelle der Gemeinde in Zusammen-
arbeit mit dem Oberingenieurkreis I und dem Fischeri-
inspektorat).



Region Oberland-Ost
Regionales Landschaftsentwicklungskonzept R-LEK

Kapitel 5 | Seite 5

Viele Bergahorne prägen das Landschaftsbild von Beatenberg. (Foto: A. Urweider)

Naturnahe Landschaft am Niederhorn. (Foto: K. Berger)

Beatenberg



Region Oberland-Ost
Regionales Landschaftsentwicklungskonzept R-LEK

Kapitel 5 | Seite 6

Landschaftsplanung

1 Moorlandschaft von besonderer Schönheit und
von nationaler Bedeutung Habkern/Sörenberg
(Teilgebiet)

2 Landschaft von nationaler Bedeutung Hohgant
(BLN 1505) und Kantonales Naturschutzgebiet
Hohgant-Seefeld (NS 01)

3 Kantonales Naturschutzgebiet Balmholz-Sund-
lauenen (NS 02)

4 Kantonales Pflanzenschutzgebiet Niederhorn

5 Regionales Landschaftsschongebiet Gem-
menalp-Nollen (LS01)

6 Regionales Landschaftsschongebiet Rechtes
Thunerseeufer (LS04)

7 Gemeinde-Naturobjekt Beatushöhlen (NS 03)

8 Abbaustelle Balmholz

9 Unterschutzstellung von Flächen und Objekten
von lokaler Bedeutung

Ausarbeitung einer grundeigentümerverbindlichen Pla-
nung (gemäss kantonalem Sachplan Moorlandschaften),
in Absprache mit der Gemeinde Habkern. Ein entsprech-
ender Auftrag ist erteilt worden.

Für die Gemeinde besteht kein Handlungsbedarf; Koordi-
nation mit der Planung für die Moorlandschaft Habkern/
Sörenberg.

Für die Gemeinde besteht kein Handlungsbedarf.

Für die Gemeinde besteht kein Handlungsbedarf

In die Planung für die Moorlandschaft Habkern/Sören-
berg einbeziehen.

Die im regionalen Richtplan 1984 aufgeführten Probleme
sind mit der Planung für den Steinbruch Balmholz (mit
Umweltverträglichkeitsprüfung) und der Uferschutzpla-
nung der Gemeinde planerisch behandelt worden.

Für die Gemeinde besteht kein Handlungsbedarf.

Mit der abgeschlossenen Planung für den Steinbruch
Balmholz (Überbauungsordnung mit Umweltverträglich-
keitsprüfung) ist der weitere Betrieb unter Berücksichti-
gung des Umweltschutzes (vor allem Landschafts- und
Naturschutz) sichergestellt.

Nach eigenem Ermessen der Gemeinde, unter Berück-
sichtigung der gesetzlichen Vorgaben (u.a. Baugesetz,
Naturschutzgesetz).

Beatenberg
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Besonders schöne und national bedeutende Moorlandschaft in Beatenberg. (Foto: K. Berger)

Panoramasicht von Beatenberg in die Berner Hochalpen. (Foto: U. Fischer)

Beatenberg
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Landschaftsentwicklung in der Gemeinde Bönigen

Die Region Oberland-Ost hat Interesse, mit der Gemeinde Bönigen zusammenzuarbeiten und sie
bei folgenden Themen zu beraten und zu unterstützen. Teilregion 1a Interlaken (links der Aare), vgl.
Kapitel 2.2.

Landschaftspflege / Landschaftsentwicklung

Bönigen

1 Schutz, Gestaltung und Pflege der See- und
Flussufer

2 Förderung des ökologischen Ausgleichs in der
Landwirtschaftszone (vgl. Kapitel 4.1)

3 Nachhaltige Nutzung und Pflege der Alpen
(vgl. Kapitel 4.2)

4 Erhaltung, Nutzung und Pflege von weiteren
ökologisch wertvollen Flächen im Kulturland

5 Unerwünschte Verbuschung und Verwaldung
verhindern

6 Lenkung des Tourismus, vor allem oberhalb des
besiedelten Gebiets (Erhaltung von störungs-
armen/-freien Gebieten)

7 Renaturierung von Fliessgewässern
(vgl. Kapitel 4.3)

Umsetzung der Uferschutzplanung gemäss SFG: USP
genehmigt, Änderung des Teilplans 4 eingereicht.

Umsetzung der Öko-Qualitätsverordnung (ÖQV, ökolo-
gische Vernetzung), insbesondere entlang von Wald-
rändern, Gewässern und im Bereich von Grundwasser-
schutzzonen; in Zusammenarbeit mit der teilregionalen
Arbeitsgruppe und dem regionalen Fachausschuss
Landschaft.

Unterstützung der Alpbetriebe bei Fragen und Problemen
im Zusammenhang mit der Umsetzung der Sömme-
rungsbeitragsverordnung.

Bewirtschaftung von Trockenstandorten und Feuchtge-
bieten gemäss den Bewirtschaftungsverträgen mit dem
Kanton.

In Kombination mit der Umsetzung der ÖQV.

Überprüfen des Wander- und Bergwegnetzes sowie des
Strassen- und Wegnetzes: festlegen, wie das Befahren
von land- und forstwirtschaftlichen Erschliessungswegen
durch Unberechtigte verhindert werden soll; konsequente
Handhabung der festgelegten Regelung.

Identifizierung von Gewässerabschnitten, die sich für die
Renaturierung eignen; Ausarbeitung von entsprechen-
den Projekten (für den Gewässerunterhalt und den Was-
serbau zuständige Stelle der Gemeinde in Zusammen-
arbeit mit dem Oberingenieurkreis I und dem Fischerei-
inspektorat).
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Alti Matta. Hochstammobstbäume schaffen einen ökologisch wertvollen Übergang vom Kulturland in
den Wald. (Foto: T. Gnägi)

Das Dorf Bönigen nimmt nur einen kleinen Teil des Gemeindegebiets ein. Blick von der Tuba auf Bönigen
und Brienzersee. (Foto: U. Fischer)

Bönigen
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Landschaftsplanung

1 Haushälterische Nutzung des Bodens im
Talgrund

2 Kantonales Naturschutzgebiet Lütschisand
(NS 36)

3 Kantonales Wildschutzgebiet Nr. 6 Brienzersee

4 Landschaftsschongebiet Breitlauenen (LS 21)

5 Landschaftsschongebiet Riedli (LS 22)

6 Landschaftsschongebiet Lanzene (LS 23)

7 Landschaftsschongebiet Laucherhorn-
Chüenzlen (LS 24)

8 Landschaft von nationaler Bedeutung linkes
Brienzerseeufer (KLN 3.14; heute neue Ab-
grenzung)

9 Unterschutzstellung von Flächen und Objekten
von lokaler Bedeutung

Sorgfältige Bedarfsabklärungen, bevor neue Bauzonen
im noch weitgehend unüberbauten Gebiet geschaffen
werden.

Für die Gemeinde besteht kein Handlungsbedarf; ist in
der See- und Flussuferplanung berücksichtigt.

Für die Gemeinde besteht kein Handlungsbedarf.

Die besonderen Werte dieses Gebiets sind seit dem Er-
lass des Richtplans der Region Oberland-Ost 1984 er-
halten geblieben. Für die Gemeinde besteht kein Hand-
lungsbedarf.

Die Erhaltung der besonderen Werte dieses Gebiets wird
mit der Landschaftsplanung 2002 planerisch sicherge-
stellt.

Für die Gemeinde besteht kein Handlungsbedarf; die
Anliegen der Region sind in der See- und Flussuferpla-
nung berücksichtigt.

Die besonderen Werte dieses Gebiets sind seit dem Er-
lass des Richtplans der Region Oberland-Ost 1984 er-
halten geblieben. Für die Gemeinde besteht kein Hand-
lungsbedarf.

Für die Gemeinde besteht kein Handlungsbedarf; die
Anliegen der Region sind in der See- und Flussuferpla-
nung berücksichtigt.

Nach eigenem Ermessen der Gemeinde, unter Berück-
sichtigung der gesetzlichen Vorgaben (u.a. Baugesetz,
Naturschutzgesetz).

Bönigen
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Das Seeufer ist ein wertvoller Lebensraum für Pflanzen und Tiere. (Foto: U. Fischer)

Die stark bewaldeten Hänge über dem Dorf sind abgeschieden und kaum zugänglich. (Foto: U.Fischer)

Bönigen
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Landschaftsentwicklung in der Gemeinde Brienz

Die Region Oberland-Ost hat Interesse, mit der Gemeinde Brienz zusammenzuarbeiten und sie bei
folgenden Themen zu beraten und zu unterstützen. Teilregion 4 Brienz, vgl. Kapitel 2.6.

Landschaftspflege / Landschaftsentwicklung

Brienz

1 Schutz, Gestaltung und Pflege der See- und
Flussufer

2 Förderung des ökologischen Ausgleichs in der
Landwirtschaftszone (vgl. Kapitel 4.1)

3 Nachhaltige Nutzung und Pflege der Alpen
(vgl. Kapitel 4.2)

4 Erhaltung, Nutzung und Pflege von weiteren
ökologisch wertvollen Flächen im Kulturland

5 Unerwünschte Verbuschung und Verwaldung
verhindern

6 Erhaltung/Erneuerung des imposanten Berg-
ahornbestands auf der Axalp

7 Lenkung des Tourismus in den Gebieten Plan-
alp/Brienzer Rothorn und Axalp sowie  oberhalb
und abseits des besiedelten Gebiets (Erhaltung
von störungsarmen/-freien Gebieten)

8 Renaturierung von Fliessgewässern
(vgl. Kapitel 4.3)

9 Sanierung/Reaktivierung des unterbrochenen
Wild-Wanderkorridors im Aaretal (vgl. Kapitel
4.4)

Umsetzung der Uferschutzplanung gemäss SFG: USP
genehmigt.

Umsetzung der Öko-Qualitätsverordnung (ÖQV, ökolo-
gische Vernetzung), insbesondere entlang von Wald-
rändern, Gewässern und im Bereich von Grundwasser-
schutzzonen; in Zusammenarbeit mit der teilregionalen
Arbeitsgruppe und dem regionalen Fachausschuss
Landschaft.

Unterstützung der Alpbetriebe bei Fragen und Problemen
im Zusammenhang mit der Umsetzung der Sömme-
rungsbeitragsverordnung.

Bewirtschaftung von Trockenstandorten und Feuchtge-
bieten gemäss den Bewirtschaftungsverträgen mit dem
Kanton.

In Kombination mit der Umsetzung der ÖQV.

Koordination mit der Umsetzung der ÖQV.

Überprüfen des Wander- und Bergwegnetzes sowie des
Strassen- und Wegnetzes: festlegen, wie das Befahren
von land- und forstwirtschaftlichen Erschliessungswegen
durch Unberechtigte verhindert werden soll; konsequente
Handhabung der festgelegten Regelung.

Identifizierung von Gewässerabschnitten, die sich für die
Renaturierung eignen; Ausarbeitung von entsprechen-
den Projekten (für den Gewässerunterhalt und den Was-
serbau zuständige Stelle der Gemeinde in Zusammen-
arbeit mit dem Oberingenieurkreis I und dem Fischerei-
inspektorat).

Mitwirkung beim regionalen Projekt, in Zusammenarbeit
mit dem kantonalen Jagdinspektorrat, dem Oberinge-
nieurkreis I und dem Bundesamt für Strassen.
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Brienzerseeufer bei „Aaregg“. Ein Projekt sieht die ökologische Aufwertung der Seeufer vor. (Foto: T.
Gnägi)

Brienz - Weid. Heute beschränken sich die landwirtschaftlichen Flächen auf tiefe Lagen in Seenähe und
die Verbuschung und Verwaldung an den Steilhängen nimmt zu. (Foto: T. Gnägi)

Brienz
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Landschaftsplanung

1 Landschaft von nationaler Bedeutung Giess-
bach (BLN 1511), Landschaftsschutzgebiet Lin-
kes Brienzerseeufer (LS 125), Landschafts-
schongebiet Bättenalp-Tschingelfeld (LS 25),
Kantonales Naturschutzgebiet Giessbach (NS
07), Kulturobjekt von nationaler Bedeutung
Hotel Giessbach, kantonales Naturobjekt Giess-
bachfälle (N 18)

2 Auengebiete von nationaler Bedeutung (Nr. 80)
und kantonales Naturschutzgebiet Jägglisglunte
(NS 08), kantonales Wildschutzgebiet Nr. 20
Jägglisglunte

3 Kantonales Naturschutzgebiet Hinterburg-
Oltscheren (NS 11)

4 Kantonales Wildschutzgebiet Nr. 6 Brienzersee

5 Kantonales geologisches Objekt Findling Axalp
(N 19)

6 Naturobjekt Mülibachfall (N 20)

7 Naturobjekt Unter der Flüe (N 22)

8 Kantonales Naturobjekt Brunnen (N 35),
Abbaustelle Aaregg

9 Eidgenössisches Jagdbanngebiet Schwarzhorn

10 Landschaftsschutzgebiet Hinterbirg (LS 18)

Das Hotel Giessbach ist erneuert worden; strittige Fragen
um die Wasserkraftnutzung sind hängig; die alpwirt-
schaftlichen Erschliessungen der Alpen Bättenalp/
Fangisalp sowie Tschingelfeld sind erstellt bzw. bewilligt
(Beschwerde hängig). Die besonderen Werte dieses Ge-
biets sind seit dem Erlass des Richtplans der Region
Oberland-Ost 1984 erhalten geblieben. Unterstützung
der Bewirtschafter bei allfälligen Fragen im Zusammen-
hang mit der Umsetzung der Sömmerungsbeitragsver-
ordnung.

Es besteht ein sachlicher und örtlicher Zusammenhang
mit der geplanten Gestaltung und dem Schutz am nahe
gelegenen Seeufer südlich der Aaremündung.

Für die Gemeinde besteht kein Handlungsbedarf. Unter-
stützung der Bewirtschafter bei allfälligen Fragen im Zu-
sammenhang mit der Umsetzung der Sömmerungsbei-
tragsverordnung.

Für die Gemeinde besteht kein Handlungsbedarf.

Für die Gemeinde besteht kein Handlungsbedarf.

Die besonderen Werte dieses Objekts sind seit dem Er-
lass des Richtplans der Region Oberland-Ost 1984 er-
halten geblieben. Für die Gemeinde besteht kein Hand-
lungsbedarf.

Die besonderen Werte dieses geologisch bedeutenden
Objekts sind seit dem Erlass des Richtplans der Region
Oberland-Ost 1984 erhalten geblieben. Für die Gemein-
de besteht kein Handlungsbedarf.

Es besteht ein sachlicher und örtlicher Zusammenhang
mit der geplanten Gestaltung und dem Schutz am nahe
gelegenen Seeufer südlich der Aaremündung (Folge-
planung der See- und Flussuferplanung).

Die besonderen Werte dieses Objekts sind seit dem Er-
lass des Richtplans der Region Oberland-Ost 1984 er-
halten geblieben. Für die Gemeinde besteht kein Hand-
lungsbedarf.

Die besonderen Werte dieses Gebiets sind seit dem Er-
lass des Richtplans der Region Oberland-Ost 1984 er-
halten geblieben. Für die Gemeinde besteht kein Hand-
lungsbedarf (vgl. auch BLN-Gebiet Giessbach).

Brienz
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11 Landschaftsschongebiet Brienzerberg
(LS 26)

12 Landschaftsschongebiet Mülibachgraben
(LS 27)

13 Unterschutzstellung von Flächen und Objekten
von lokaler Bedeutung

Die besonderen Werte dieses Gebiets sind seit dem Er-
lass des Richtplans der Region Oberland-Ost 1984 er-
halten geblieben. Für die Gemeinde besteht kein Hand-
lungsbedarf.

Die besonderen Werte dieses Gebiets sind seit dem Er-
lass des Richtplans der Region Oberland-Ost 1984 er-
halten geblieben. Für die Gemeinde besteht kein Hand-
lungsbedarf.

Nach eigenem Ermessen der Gemeinde, unter Berück-
sichtigung der gesetzlichen Vorgaben (u.a. Baugesetz,
Naturschutzgesetz).

Brienz
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Giessbach, eine Landschaft von nationaler Bedeutung. (Foto: T. Gnägi)

Axalp. Traditionelle Kulturlandschaft mit wertvollem Bergahornbestand. (Foto: T. Gnägi)

Brienz
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Landschaftsentwicklung in der Gemeinde Brienzwiler

Die Region Oberland-Ost hat Interesse, mit der Gemeinde Brienzwiler zusammenzuarbeiten und sie
bei folgenden Themen zu beraten und zu unterstützen. Teilregion 4 Brienz, vgl. Kapitel 2.6.

Landschaftspflege / Landschaftsentwicklung

Brienzwiler

1 Förderung des ökologischen Ausgleichs in der
Landwirtschaftszone (vgl. Kapitel 4.1)

2 Nachhaltige Nutzung und Pflege der Alpen
(vgl. Kapitel 4.2)

3 Erhaltung, Nutzung und Pflege von weiteren
ökologisch wertvollen Flächen im Kulturland

4 Unerwünschte Verbuschung und Verwaldung
verhindern

5 Lenkung des Tourismus, vor allem oberhalb des
besiedelten Gebiets (Erhaltung von störungs-
armen/-freien Gebieten)

6 Renaturierung von Fliessgewässern
(vgl. Kapitel 4.3)

Umsetzung der Öko-Qualitätsverordnung (ÖQV, öko-
logische Vernetzung), insbesondere entlang von Wald-
rändern, Gewässern und im Bereich von Grundwasser-
schutzzonen; in Zusammenarbeit mit der teilregionalen
Arbeitsgruppe und dem regionalen Fachausschuss
Landschaft.

Unterstützung der Alpbetriebe bei Fragen und Problemen
im Zusammenhang mit der Umsetzung der Sömmer-
ungsbeitragsverordnung.

Bewirtschaftung von Trockenstandorten und Feucht-
gebieten gemäss den Bewirtschaftungsverträgen mit
dem Kanton.

In Kombination mit der Umsetzung der ÖQV.

Überprüfen des Wander- und Bergwegnetzes und Ko-
ordination mit der Planung für die Moorlandschaft Hab-
kern/Sörenberg. Überprüfen des Strassen- und Weg-
netzes: festlegen, wie das Befahren von land- und forst-
wirtschaftlichen Erschliessungswegen durch Unbe-
rechtigte verhindert werden soll; konsequente Handha-
bung der festgelegten Regelung.

Identifizierung von Gewässerabschnitten, die sich für die
Renaturierung eignen; Ausarbeitung von entsprechen-
den Projekten (für den Gewässerunterhalt und den Was-
serbau zuständige Stelle der Gemeinde in Zusammen-
arbeit mit dem Oberingenieurkreis I und dem Fischerei-
inspektorat).
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Kanalisierter Aarelauf im Talboden. (Foto: R. Luder)

Reich strukturierte Kulturlandschaft mit Hochstammobstbäumen, Trockenmauern und Hecken oberhalb
vom Dorf Brienzwiler. (Foto: U. Fischer)

Brienzwiler
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Landschaftsplanung

1 Kantonales Naturschutzgebiet Hinterburg-
Oltscheren (NS 11)

2 Eidgenössisches Jagdbanngebiet Schwarzhorn
und kantonales Wildschutzgebiet Nr. 3 Ballen-
berg

3 Landschaftsschongebiet Brünigberg-Chilchberg
(LS 29)

4 Kantonales geologisches Objekt Blockgruppe
Beerihubel (N 24)

5 Unterschutzstellung von Flächen und Objekten
von lokaler Bedeutung

Für die Gemeinde besteht kein Handlungsbedarf. Unter-
stützung der Bewirtschafter bei allfälligen Fragen im Zu-
sammenhang mit der Umsetzung der Sömmerungsbei-
tragsverordnung.

Für die Gemeinde besteht kein Handlungsbedarf.

Die besonderen Werte dieses Gebiets sind seit dem Er-
lass des Richtplans der Region Oberland-Ost 1984 weit-
gehend erhalten geblieben. Es besteht heute jedoch ein
enormer Nutzungsdruck zur Ermöglichung von Adven-
ture-Sportarten jeglicher Art. Für die Gemeinde besteht
Handlungsbedarf, dieses Problem zu lösen, in dem das
regionale Schongebiet auf Gemeindeebene Grundeigen-
tümerverbindlich umgesetzt wird.

Die besonderen Werte dieses Gebiets sind seit dem Er-
lass des Richtplans der Region Oberland-Ost 1984 er-
halten geblieben. Für die Gemeinde besteht kein Hand-
lungsbedarf.

Nach eigenem Ermessen der Gemeinde, unter Berück-
sichtigung der gesetzlichen Vorgaben (u.a. Baugesetz,
Naturschutzgesetz).

Brienzwiler
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Steile Felswände begrenzen den flachen Talboden mit der Aare. (Foto: U. Fischer)

Traditionelle Kulturlandschaft und abgeschiede und kaum zugänglich bewaldeten Hänge über dem
Dorf. (Foto: U.Fischer)

Brienzwiler
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Landschaftsentwicklung in der Gemeinde Därligen

Die Region Oberland-Ost hat Interesse, mit der Gemeinde Därligen zusammenzuarbeiten und sie
bei folgenden Themen zu beraten und zu unterstützen. Teilregion 1a Interlaken (links der Aare), vgl.
Kapitel 2.2.

Landschaftspflege / Landschaftsentwicklung

Därligen

1 Schutz, Gestaltung und Pflege der See- und
Flussufer

2 Förderung des ökologischen Ausgleichs in der
Landwirtschaftszone (vgl. Kapitel 4.1)

3 Erhaltung, Nutzung und Pflege von weiteren
ökologisch wertvollen Flächen im Kulturland

4 Unerwünschte Verbuschung und Verwaldung
verhindern

5 Lenkung des Tourismus, vor allem oberhalb des
besiedelten Gebiets (Erhaltung von störungs-
armen/-freien Gebieten)

6 Renaturierung von Fliessgewässern
(vgl. Kapitel 4.3)

Umsetzung der Uferschutzplanung gemäss SFG: USP
genehmigt.

Umsetzung der Öko-Qualitätsverordnung (ÖQV, öko-
logische Vernetzung), insbesondere entlang von Wald-
rändern, Gewässern und im Bereich von Grundwasser-
schutzzonen; in Zusammenarbeit mit der teilregionalen
Arbeitsgruppe und dem regionalen Fachausschuss
Landschaft.

Bewirtschaftung von Trockenstandorten und Feuchtge-
bieten gemäss den Bewirtschaftungsverträgen mit dem
Kanton.

In Kombination mit der Umsetzung der ÖQV.

Überprüfen des Wander- und Bergwegnetzes sowie des
Strassen- und Wegnetzes: festlegen, wie das Befahren
von land- und forstwirtschaftlichen Erschliessungswegen
durch Unberechtigte verhindert werden soll; konsequente
Handhabung der festgelegten Regelung.

Identifizierung von Gewässerabschnitten, die sich für die
Renaturierung eignen; Ausarbeitung von entsprechen-
den Projekten (für den Gewässerunterhalt und den Was-
serbau zuständige Stelle der Gemeinde in Zusammen-
arbeit mit dem Oberingenieurkreis I und dem Fischerei-
inspektorat).
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Traditionelle Kulturlandschaft mit Hochstammobstbäumen in Därligen. (Foto: U. Fischer)

Dorf Därligen am oberen Thunersee, darüber das Landschaftsschongebiet Därliggrat. (Foto: U. Fischer)

Därligen
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Landschaftsplanung

1 Landschaftsschongebiet linkes Thunerseeufer
(LS04)

2 Landschaftsschongebiet Därliggrat (LS 06)

3 Unterschutzstellung von Flächen und Objekten
von lokaler Bedeutung

Die wesentlichen Anliegen sind in der Uferschutzplanung
berücksichtigt worden. Für die Gemeinde besteht kein
Handlungsbedarf.

Ungestörte natürliche Entwicklung des Därliggrats: Die
besonderen Werte dieses Gebiets sind seit dem Erlass
des Richtplans der Region Oberland-Ost 1984 erhalten
geblieben. Für die Gemeinde besteht kein Handlungs-
bedarf.

Nach eigenem Ermessen der Gemeinde, unter Berück-
sichtigung der gesetzlichen Vorgaben (u.a. Baugesetz,
Naturschutzgesetz).

Därligen
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Landschaftsschongebiet Därliggrat, im Hintergrund die Teilregion 1b Interlaken (rechts der Aare). (Foto:
K. Berger)

Das Dorf liegt auf einem schmalen Streifen am Thunersee, darüber finden sich landwirtschaftlich genutzte
Flächen. (Foto: K. Berger)

Därligen
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Landschaftsentwicklung in der Gemeinde Gadmen

Die Region Oberland-Ost hat Interesse, mit der Gemeinde Gadmen zusammenzuarbeiten und sie
bei folgenden Themen zu beraten und zu unterstützen. Teilregion 6 Innertkirchen, vgl. Kapitel 2.8.

Landschaftspflege / Landschaftsentwicklung

Gadmen

1 Förderung des ökologischen Ausgleichs in der
Landwirtschaftszone (vgl. Kapitel 4.1)

2 Nachhaltige Nutzung und Pflege der Alpen
(vgl. Kapitel 4.2)

3 Erhaltung, Nutzung und Pflege von weiteren
ökologisch wertvollen Flächen im Kulturland

4 Unerwünschte Verbuschung und Verwaldung
verhindern

5 Lenkung des Tourismus,vor allem oberhalb des
besiedelten Gebiets (Erhaltung von störungs-
armen/-freien Gebieten)

6 Renaturierung von Fliessgewässern
(vgl. Kapitel 4.3)

7 Möglichkeiten prüfen, einen regionalen
Landschaftspark zu schaffen (vgl. Kapitel 4.5)

8 Sanierung/Rückbau von baulichen Relikten aus
früheren Phasen des Kraftwerkbaus und Land-
schaftsschäden von der militärischen Nutzung
des Sustengebiets (in Zusammenarbeit mit der
Kraftwerke Oberhasli AG)

9 Verkehrsberuhigung auf der Susten-Pass-
strasse

Umsetzung der Öko-Qualitätsverordnung (ÖQV, öko-
logische Vernetzung), insbesondere entlang von Wald-
rändern, Gewässern und im Bereich von Grundwasser-
schutzzonen; in Zusammenarbeit mit der teilregionalen
Arbeitsgruppe und dem regionalen Fachausschuss
Landschaft.

Unterstützung der Alpbetriebe bei Fragen und Problemen
im Zusammenhang mit der Umsetzung der Sömme-
rungsbeitragsverordnung.

Bewirtschaftung von Trockenstandorten und Feuchtge-
bieten gemäss den Bewirtschaftungsverträgen mit dem
Kanton.

In Kombination mit der Umsetzung der ÖQV.

Überprüfen des Wander- und Bergwegnetzes. Über-
prüfen des Strassen- und Wegnetzes: festlegen, wie das
Befahren von land- und forstwirtschaftlichen Erschlies-
sungswegen durch Unberechtigte verhindert werden soll;
konsequente Handhabung der festgelegten Regelung.

Identifizierung von Gewässerabschnitten, die sich für die
Renaturierung eignen; Ausarbeitung von entsprechen-
den Projekten (für den Gewässerunterhalt und den Was-
serbau zuständige Stelle der Gemeinde in Zusammenar-
beit mit dem Oberingenieurkreis I und dem Fischereiin-
spektorat).

In Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden Hasli-
berg, Innertkirchen und Guttannen.

Die Kraftwerke Oberhasli AG haben bereits erste Mass-
nahmen ergriffen und eine entsprechende Planung in
Auftrag gegeben.

Möglichkeiten suchen, um Lärm und Gefahren des zu-
nehmend schnelleren Verkehrs zu begrenzen und zu
vermindern. Koordination mit den Bestrebungen für die
Schaffung eines regionalen Landschaftsparks.
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Wertvolle Einzelbäume im Kulturland. Das gut bewirtschaftbare Land beschränkt sich auf den Talboden.
(Foto: A. Urweider)

Weiler Obermad oberhalb Gadmen. In der Gemeinde ist die Verbuschung und Verwaldung ein zuneh-
mendes Problem. (Foto: A. Urweider)

Gadmen
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Landschaftsplanung

1 Moorlandschaft von besonderer Schönheit und
von nationaler Bedeutung Steingletscher, Land-
schaftsschongebiet Hublen (LS 36)

2 Naturobjekt Lauistein (N32)

3 Naturobjekt Steingletschermoräne (N 33)

4 Landschaftsschutzgebiet Feldmooshubel
(LS 35)

5 Landschaftsschongebiet Wenden (LS 35)

6 Landschaftsschongebiet Trift-Spycherberg-
Schattmigberg (LS 36)

7 Historischer Passweg Susten

8 Gebiet Miseren-Hublen-Steingletscher

9 Unterschutzstellung von Flächen und Objekten
von lokaler Bedeutung

Die besonderen Werte dieses Gebiets sind seit dem Er-
lass des Richtplans der Region Oberland-Ost 1984 er-
halten geblieben. Ausarbeitung einer grundeigentümer-
verbindlichen Planung (gemäss kantonalem Sachplan
Moorlandschaften).

Für die Gemeinde besteht kein Handlungsbedarf.

Für die Gemeinde besteht kein Handlungsbedarf.

Die besonderen Werte dieses Gebiets sind seit dem Er-
lass des Richtplans der Region Oberland-Ost 1984 er-
halten geblieben. Für die Gemeinde besteht kein Hand-
lungsbedarf.

Die besonderen Werte dieses Gebiets sind seit dem
Erlass des Richtplans der Region Oberland-Ost 1984
erhalten geblieben. Für die Gemeinde besteht kein Hand-
lungsbedarf. Der geplante Ausbau des militärischen Üb-
ungsgeländes auf der Wendenalp wurde nicht realisiert.

Die besonderen Werte dieses Gebiets sind seit dem Er-
lass des Richtplans der Region Oberland-Ost 1984 er-
halten geblieben. Für die Gemeinde besteht kein Hand-
lungsbedarf.

Der historische Passweg ist abschnittsweise saniert und
wieder durchgehend begehbar gemacht worden. Für die
Gemeinde besteht kein Handlungsbedarf.

Das Gebiet ist neu im Eigentum der Kraftwerke Oberhasli
AG: Diese beabsichtigen, Nutzung und Schutz des Ge-
biets neu zu regeln.

Nach eigenem Ermessen der Gemeinde, unter Berück-
sichtigung der gesetzlichen Vorgaben (u.a. Baugesetz,
Naturschutzgesetz).

Gadmen
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Silberdisteln in Gadmen. (Foto: D. Bürki)

Abwechslungsreiche Landschaft im Gadmental. (Foto: A. Urweider)

Gadmen
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Landschaftsentwicklung in der Gemeinde Grindelwald

Die Region Oberland-Ost hat Interesse, mit der Gemeinde Grindelwald zusammenzuarbeiten und
sie bei folgenden Themen zu beraten und zu unterstützen. Teilregion 3 Grindelwald, vgl. Kapitel 2.5.

Landschaftspflege / Landschaftsentwicklung

Grindelwald

1 Förderung des ökologischen Ausgleichs in der
Landwirtschaftszone (vgl. Kapitel 4.1)

2 Nachhaltige Nutzung und Pflege der Alpen
(vgl. Kapitel 4.2)

3 Erhaltung, Nutzung und Pflege von weiteren
ökologisch wertvollen Flächen im Kulturland

4 Unerwünschte Verbuschung und Verwaldung
verhindern

5 Erhaltung/Erneuerung des imposanten Berg-
ahornbestands

6 Lenkung des Tourismus, vor allem in den Ski-
und Wandergebieten First und Männlichen bis
Kleine Scheidegg sowie generell oberhalb des
besiedelten Gebiets (Erhaltung von störungs-
armen/-freien Gebieten)

7 Koordinierte bauliche Entwicklung auf der Klei-
nen Scheidegg, unter Einbezug landschaftlicher
und ökologischer Gesichtspunkte (in Zusam-
menarbeit mit der Gemeinde Lauterbrunnen und
den Jungfraubahnen)

8 Renaturierung von Fliessgewässern
(vgl. Kapitel 4.3)

Umsetzung der Öko-Qualitätsverordnung (ÖQV, öko-
logische Vernetzung), insbesondere entlang von Wald-
rändern, Gewässern und im Bereich von Grundwasser-
schutzzonen; in Zusammenarbeit mit der teilregionalen
Arbeitsgruppe und dem regionalen Fachausschuss
Landschaft.

Unterstützung der Alpbetriebe bei Fragen und Problemen
im Zusammenhang mit der Umsetzung der Sömme-
rungsbeitragsverordnung.

Bewirtschaftung von Trockenstandorten und Feuchtge-
bieten gemäss den Bewirtschaftungsverträgen mit dem
Kanton.

In Kombination mit der Umsetzung der ÖQV.

Koordination mit der Umsetzung der ÖQV.

Überprüfen des Wander- und Bergwegnetzes; Über-
prüfen des Strassen- und Wegnetzes: festlegen, wie das
Befahren von land- und forstwirtschaftlichen Erschlies-
sungswegen durch Unberechtigte verhindert werden soll;
konsequente Handhabung der festgelegten Regelung.
Überprüfung von Skipistenplänen zur Sicherung von
Wildruhegebieten in den intensiv genutzten Wintersport-
gebieten.

Ausarbeitung eines gemeindeübergreifenden Teilzonen-
plans unter Einbezug landschaftlicher und ökologischer
Gesichtspunkte (in Zusammenarbeit mit der Gemeinde
Grindelwald und den Jungfraubahnen). Die entsprechen-
den Arbeiten sind angelaufen.

Identifizierung von Gewässerabschnitten, die sich für die
Renaturierung eignen; Ausarbeitung von entsprechen-
den Projekten (für den Gewässerunterhalt und den Was-
serbau zuständige Stelle der Gemeinde in Zusammen-
arbeit mit dem Oberingenieurkreis I und dem Fischerei-
inspektorat).
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Gepflegte traditionelle Kulturlandschaft. (Foto: M. Steuri)

Landschaft von nationaler Bedeutung Berner Hochalpen und erhaltenswerter Bergahornbestand. (Foto:
M. Steuri)

Grindelwald



Region Oberland-Ost
Regionales Landschaftsentwicklungskonzept R-LEK

Kapitel 5 | Seite 31

Landschaftsplanung

1 Kantonale Naturschutzgebiete Breitmoos
(NS 06), Burstblätz, Im Fysteren Graben, Älbi
Flue, Hohchräjen, Feldmoos und Metteln

2 Kantonales Pflanzenschutzgebiet First

3 Naturobjekt Gletscherschlucht, Marmorbruch
und Nellenbalm (N15), Landschaftsschutzge-
biete Ischboden (LS 17), Hinterbirg (LS 18),
Burgseeli (LS19), Scheidegg-Chaltenbrunnen
(LS 31) und Hornseeli (LS 31); Landschafts-
schongebiete Rinderalp-Bonern (LS 15), Hals-
egg (LS 16) und Hintisberg-Bussalp-Holzmatten
(LS19)

4 Landschaft von nationaler Bedeutung Berner
Hochalpen (BLN 1507)

5 Moorlandschaften von besonderer Schönheit
und von nationaler Bedeutung Bachsee und
Grosse Scheidegg

6 Auengebiet von nationaler Bedeutung (Nr. 81)
in Erlen

7 Eidgenössisches Jagdbanngebiet Schwarzhorn

8 Kantonales Wildschutzgebiet Nr. 14 Grindelwald
(die Jagd auf Wasservögel ist verboten)

9 Konfliktgebiete Wandelenhubel (P05), Cheer-
hubel-Oberläger (P06) und Ritzengrat (P07)

Für die Gemeinde besteht kein Handlungsbedarf.

Der Kanton beabsichtigt, das Gebiet wegen Ausbauvor-
haben der Firstbahnen aufzuheben und als Ersatz ein
anderes geeignetes Gebiet unter Schutz zu stellen. Bei
der Suche nach einem Ersatz ist die Unterstützung durch
die Gemeinde erwünscht.

Die regionalen Anliegen gemäss Richtplan 1984 sind in
der Landschaftsplanung berücksichtigt worden.

Das BLN-Gebiet ist zu einem grossen Teil im Gebiet
UNESCO-Weltnaturerbe Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn
enthalten.

Mit der Landschaftsplanung der Gemeinde ist der kanto-
nale Sachplan Moorlandschaften umgesetzt worden.

Für die Gemeinde besteht kein Handlungsbedarf.

Mit der Landschaftsplanung der Gemeinde wird die Er-
haltung dieses Jagdbanngebiets als störungsarmer
Raum angestrebt.

Für die Gemeinde besteht kein Handlungsbedarf.

Die Landschaftsplanung der Gemeinde trägt den regio-
nalen Anliegen gemäss Richtplan 1984 Rechnung oder
lässt den Konflikt weiterhin unbereinigt offen. Es besteht
kein Handlungsbedarf, solange keine konkreten Projekte
vorliegen.

Grindelwald
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Kulturlandschaft und Hochgebirge in Grindelwald. (Foto: R. Luder)

Türkenbund und Paradieslilien kommen in Grindelwald noch weitverbreitet vor. (Foto: R. Luder)

Grindelwald
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Landschaftsentwicklung in der Gemeinde Gsteigwiler

Die Region Oberland-Ost hat Interesse, mit der Gemeinde Gsteigwiler zusammenzuarbeiten und sie
bei folgenden Themen zu beraten und zu unterstützen. Teilregion 1a Interlaken (links der Aare), vgl.
Kapitel 2.2.

Landschaftspflege / Landschaftsentwicklung

1 Förderung des ökologischen Ausgleichs in der
Landwirtschaftszone (vgl. Kapitel 4.1)

2 Nachhaltige Nutzung und Pflege der Alpen
(vgl. Kapitel 4.2)

3 Erhaltung, Nutzung und Pflege von weiteren
ökologisch wertvollen Flächen im Kulturland

4 Unerwünschte Verbuschung und Verwaldung
verhindern

5 Lenkung des Tourismus, vor allem oberhalb des
besiedelten Gebiets (Erhaltung von störungs-
armen/-freien Gebieten)

6 Renaturierung von Fliessgewässern
(vgl. Kapitel 4.3)

Umsetzung der Öko-Qualitätsverordnung (ÖQV, öko-
logische Vernetzung), insbesondere entlang von Wald-
rändern, Gewässern und im Bereich von Grundwasser-
schutzzonen; in Zusammenarbeit mit der teilregionalen
Arbeitsgruppe und dem regionalen Fachausschuss
Landschaft.

Unterstützung der Alpbetriebe bei Fragen und Problemen
im Zusammenhang mit der Umsetzung der Sömme-
rungsbeitragsverordnung.

Bewirtschaftung von Trockenstandorten und Feuchtge-
bieten gemäss den Bewirtschaftungsverträgen mit dem
Kanton.

In Kombination mit der Umsetzung der ÖQV.

Überprüfen des Wander- und Bergwegnetzes; Über-
prüfen des Strassen- und Wegnetzes: festlegen, wie das
Befahren von land- und forstwirtschaftlichen Erschlies-
sungswegen durch Unberechtigte verhindert werden soll;
konsequente Handhabung der festgelegten Regelung.

Identifizierung von Gewässerabschnitten, die sich für die
Renaturierung eignen; Ausarbeitung von entsprechen-
den Projekten (für den Gewässerunterhalt und den Was-
serbau zuständige Stelle der Gemeinde in Zusammen-
arbeit mit dem Oberingenieurkreis I und dem Fischerei-
inspektorat).

Gsteigwiler
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Reich strukturierte Kulturlandschaft mit Hochstammobstbäumen, Trockenmauern und Hecken unterhalb
des Dorfes Gsteigwiler. (Foto: U. Inäbnit)

Forstweg mit Aussicht über das Dorf Gsteigwiler. (Foto: U. Inäbnit)

Gsteigwiler
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Landschaftsplanung

1 Auengebiet von nationaler Bedeutung (Nr. 80)
Chappelistutz

2 Naturobjekt Meizaun (N07)

3 Landschaftsschongebiet Breitlauenen (LS21)

4 Unterschutzstellung von Flächen und Objekten
von lokaler Bedeutung

Für die Gemeinde besteht kein Handlungsbedarf.

Das Naturgebiet ist im Zusammenhang mit dem Doppel-
spurausbau der Berner Oberland Bahnen im Sinne der
Vorgaben des regionalen Richtplans 1984 neu gestaltet
und ökologisch aufgewertet worden. Für die Gemeinde
besteht kein Handlungsbedarf.

Die besonderen Werte dieses Gebiets sind seit dem Er-
lass des Richtplans der Region Oberland-Ost 1984 er-
halten geblieben. Der Schutz wurde in der Ortsplanung
festgelegt.

Nach eigenem Ermessen der Gemeinde, unter Berück-
sichtigung der gesetzlichen Vorgaben (u.a. Baugesetz,
Naturschutzgesetz).

Gsteigwiler
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Transportseilbahn nach Oberbürglen dient der Bewirtschaftung von höhergelegenen Trockenstandorten.
(Foto: U. Inäbnit)

Faltschen. Attraktives Wander- und Velowegnetz in Gsteigwiler. (Foto: U. Inäbnit)

Gsteigwiler
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Landschaftsentwicklung in der Gemeinde Gündlischwand

Die Region Oberland-Ost hat Interesse, mit der Gemeinde Gündlischwand zusammenzuarbeiten
und sie bei folgenden Themen zu beraten und zu unterstützen. Teilregion 1a Interlaken (links der
Aare), vgl. Kapitel 2.2.

Landschaftspflege / Landschaftsentwicklung

Gündlischwand

1 Förderung des ökologischen Ausgleichs in der
Landwirtschaftszone (vgl. Kapitel 4.1)

2 Unerwünschte Verbuschung verhindern

3 Lenkung des Tourismus, vor allem oberhalb des
besiedelten Gebiets (Erhaltung von störungs-
armen/-freien Gebieten)

4 Renaturierung von Fliessgewässern
(vgl. Kapitel 4.3)

5 Strassenerschliessung Alp Iselten (Schilttunnel
ab Hintisbergstrasse; Projekt in Bearbeitung)

7 Alpengarten Schynige Platte

Umsetzung der Öko-Qualitätsverordnung (ÖQV, öko-
logische Vernetzung), insbesondere entlang von Wald-
rändern, Gewässern und im Bereich von Grundwasser-
schutzzonen; in Zusammenarbeit mit der teilregionalen
Arbeitsgruppe und dem regionalen Fachausschuss
Land-schaft.

In Kombination mit der Umsetzung der ÖQV. In höheren
Lagen (Sömmerungsgebiete) kann die Verbuschung und
Verwaldung akzeptiert werden, ausgenommen bei be-
deutenden Aussichtspunkten. Die Verbuschung beein-
trächtigt auch zahlreiche Lebensräume von Reptilien.
Massnahmen zur Erhaltung dieser Lebensräume sind
erwünscht und mit dem kantonalen Naturschutzinspek-
torat abzusprechen.

Überprüfen des Wander- und Bergwegnetzes. Über-
prüfen des Strassen- und Wegnetzes: festlegen, wie das
Befahren von land- und forstwirtschaftlichen Erschlies-
sungswegen durch Unberechtigte verhindert werden soll;
konsequente Handhabung der festgelegten Regelung.

Identifizierung von Gewässerabschnitten (insbesondere
entlang der Schwarzen Lütschine), die sich für die Re-
naturierung eignen; Ausarbeitung von entsprechenden
Projekten (für den Gewässerunterhalt und den Wasser-
bau zuständige Stelle der Gemeinde in Zusammenarbeit
mit dem Oberingenieurkreis I und dem Fischereiinspek-
torat).

Im Falle der Realisierung des Projekts: Umsetzung der
Schutz-, Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen
durch die Alpgenossenschaften Ausser- und Inneriselten
(gemäss Umweltverträglichkeitsprüfung).

Erhaltung und Pflege des einzigartigen Alpengartens und
der für die Wissenschaft ausserordentlich bedeutenden
langjährigen Versuchsflächen für die Wirkung von
Dünger auf die Pflanzenbestände im alpinen Dauergrün-
land durch den Alpengarten-Verein in Zusammenarbeit
mit dem Botanischen Institut der Universität Bern (Prof.
O. Hegg).
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Schwarze Lütschine und artenreiche Fettwiese. (Foto: Gemeinde Gündlischwand)

Der Talboden mit dem Dorf Gündlischwand, der Kantonsstrasse, der Bahnlinie und der Schwarzen Lüt-
schine ist vom Wald umschlossen. (Foto: Gemeinde Gündlischwand)

Gündlischwand
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Landschaftsplanung

1 Regionales Landschaftsschutzgebiet Sägistal
(LS20)

2 Regionales Landschaftsschongebiet Laucher-
horn-Chüenzlen (LS24), regionales Land-
schaftsschongebiet Bättenalp-Tschingelfeld
(LS25)

3 Unterschutzstellung von Flächen und Objekten
von lokaler Bedeutung

Die besonderen Werte dieses Gebiets sind seit dem Er-
lass des Richtplans der Region Oberland-Ost 1984 er-
halten geblieben. Der Schutz wurde in der Ortsplanung
festgelegt.

Die besonderen Werte dieser Gebiete sind seit dem Er-
lass des Richtplans der Region Oberland-Ost 1984 er-
halten geblieben. Der Schutz wurde in der Ortsplanung
festgelegt.

Nach eigenem Ermessen der Gemeinde, unter Berück-
sichtigung der gesetzlichen Vorgaben (u.a. Baugesetz,
Naturschutzgesetz).

Gündlischwand
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Wird die regelmässige Bewirtschaftung aufgegeben, droht die Verbuschung und Verwaldung. (Foto:
Gemeinde Gündlischwand)

Regionales Landschaftsschutzgebiet Sägistalsee. (Foto: Gemeinde Gündlischwand)

Gündlischwand
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Landschaftsentwicklung in der Gemeinde Guttannen

Die Region Oberland-Ost hat Interesse, mit der Gemeinde Guttannen zusammenzuarbeiten und sie
bei folgenden Themen zu beraten und zu unterstützen. Teilregion 6 Innertkirchen, vgl. Kapitel 2.8.

Landschaftspflege / Landschaftsentwicklung

Guttannen

1 Förderung des ökologischen Ausgleichs in der
Landwirtschaftszone (vgl. Kapitel 4.1)

2 Nachhaltige Nutzung und Pflege der Alpen
(vgl. Kapitel 4.2)

3 Erhaltung, Nutzung und Pflege von weiteren
ökologisch wertvollen Flächen im Kulturland

4 Unerwünschte Verbuschung und Verwaldung
verhindern

5 Lenkung des Tourismus, vor allem oberhalb des
besiedelten Gebiets (Erhaltung von störungs-
armen/-freien Gebieten)

6 Renaturierung von Fliessgewässern
(vgl. Kapitel 4.3)

7 Möglichkeiten prüfen, einen regionalen Land-
schaftspark zu schaffen (vgl. Kapitel 4.5)

8 Sanierung/Rückbau von baulichen Relikten aus
früheren Phasen des Kraftwerkbaus (in Zusam-
menarbeit mit der Kraftwerke Oberhasli AG)

9 Verkehrsberuhigung auf der Grimsel-Pass-
strasse

Umsetzung der Öko-Qualitätsverordnung (ÖQV, öko-
logische Vernetzung), insbesondere entlang von Wald-
rändern, Gewässern und im Bereich von Grundwasser-
schutzzonen; in Zusammenarbeit mit der teilregionalen
Arbeitsgruppe und dem regionalen Fachausschuss
Landschaft.

Unterstützung der Alpbetriebe bei Fragen und Problemen
im Zusammenhang mit der Umsetzung der Sömme-
rungsbeitragsverordnung.

Bewirtschaftung von Trockenstandorten gemäss den Be-
wirtschaftungsverträgen mit dem Kanton.

In Kombination mit der Umsetzung der ÖQV.

Überprüfen des Wander- und Bergwegnetzes; Über-
prüfen des Strassen- und Wegnetzes: festlegen, wie das
Befahren von land- und forstwirtschaftlichen Erschlies-
sungswegen durch Unberechtigte verhindert werden soll;
konsequente Handhabung der festgelegten Regelung.

Identifizierung von Gewässerabschnitten, die sich für die
Renaturierung eignen; Ausarbeitung von entsprechen-
den Projekten (für den Gewässerunterhalt und den Was-
serbau zuständige Stelle der Gemeinde in Zusammen-
arbeit mit dem Oberingenieurkreis I und dem Fischerei-
inspektorat).

In Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden Gad-
men, Innertkirchen und Hasliberg.

Die Kraftwerke Oberhasli AG haben bereits erste Mass-
nahmen ergriffen, weitere sind in Planung.

Möglichkeiten suchen, um Lärm und Gefahren des zu-
nehmend schnelleren Verkehrs zu begrenzen und zu
vermindern. Koordination mit den Bestrebungen für die
Schaffung eines regionalen Landschaftsparks.
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Hoderlilouwi auf dem Stuck, Lawinenwinter 1999. (Foto: D. Bürki)

Blick vom Sattel auf die strukturreiche Kulturlandschaft von Guttannen. Die Obergrenze der land-
wirtschaftlich genutzten Flächen ist erkennbar. (Foto: D. Bürki)

Guttannen
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Landschaftsplanung

1 Landschaft von nationaler bedeutung Berner
Hochalpen (BLN 1507)

2 Auengebiet von antionaler Bedeutung (Nr. 1214)
Diechtergletscher und (Nr. 1327) Bächlisboden

3 Kantonale Naturschutzgebiete Künzentännlen-
Hinterstock (NS 15) und Grimsel (NS 16) sowie
Naturobjekt Mineralkluft Gerstenegg (N 34),
kantonales Wildschutzgebiet Nr. 26 Künzen-
tännlen-Hinterstock

4 Landschaftsschongebiet Handegg (LS 37)

5 UNESCO-Weltnaturerbe Jungfrau-Aletsch-
Bietschhorn

6 Historischer Passweg Grimsel

7 Unterschutzstellung von Flächen und Objekten
von lokaler Bedeutung

Für die Gemeinde besteht kein Handlungsbedarf.

Für die Gemeinde besteht kein Handlungsbedarf.

Für die Gemeinde besteht kein Handlungsbedarf.

Die besonderen Werte dieses Gebiets sind seit dem Er-
lass des Richtplans der Region Oberland-Ost 1984 er-
halten geblieben. Für die Gemeinde besteht kein Hand-
lungsbedarf.

Prüfen, ob das Schutzgebiet auf Teile der Gemeinde Gut-
tannen ausgedehnt werden kann (im Bereich des BLN-
Gebiets Berner Hochalpen BLN 1507).

Der historische Passweg ist abschnittsweise saniert und
wieder durchgehend begehbar gemacht und attraktiviert
worden (Erlebnisweg Grims). Für die Gemeinde besteht
kein Handlungsbedarf.

Nach eigenem Ermessen der Gemeinde, unter Berück-
sichtigung der gesetzlichen Vorgaben (u.a. Baugesetz,
Naturschutzgesetz).

Guttannen
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Blumenwiese an der Oberaar. (Foto: D. Bürki)

Unteraargletscher. Landschaft von nationaler Bedeutung Berner Hochalpen. (Foto: D. Bürki)

Guttannen



Region Oberland-Ost
Regionales Landschaftsentwicklungskonzept R-LEK

Kapitel 5 | Seite 45

Landschaftsentwicklung in der Gemeinde Habkern

Die Region Oberland-Ost hat Interesse, mit der Gemeinde Habkern zusammenzuarbeiten und sie
bei folgenden Themen zu beraten und zu unterstützen. Teilregion 1b Interlaken (rechts der Aare), vgl.
Kapitel 2.3.

Landschaftspflege / Landschaftsentwicklung

Habkern

1 Projekt Höhenweg Thunersee (vgl. Kapitel 4.5)

2 Förderung des ökologischen Ausgleichs in der
Landwirtschaftszone (vgl. Kapitel 4.1)

3 Nachhaltige Nutzung und Pflege der Alpen
(vgl. Kapitel 4.2)

4 Erhaltung, Nutzung und Pflege von weiteren
ökologisch wertvollen Flächen im Kulturland

5 Unerwünschte Verbuschung und Verwaldung
verhindern

6 Lenkung des Tourismus, vor allem oberhalb des
besiedelten Gebiets (Erhaltung von störungs-
armen/-freien Gebieten)

7 Umsetzung der Planung für die Moorlandschaft
von besonderer Schönheit und von nationaler
Bedeutung Habkern/Sörenberg (Teilgebiet)

8 Renaturierung von Fliessgewässern
(vgl. Kapitel 4.3)

Weiterentwicklung des Projekts; Bewerbung zum regio-
nalen Landschaftspark (in Zusammenarbeit mit der Pro-
jektträgerschaft und den Nachbargemeinden)

Umsetzung der Öko-Qualitätsverordnung (ÖQV, öko-
logische Vernetzung), insbesondere entlang von Wald-
rändern, Gewässern und im Bereich von Grundwasser-
schutzzonen; in Zusammenarbeit mit der teilregionalen
Arbeitsgruppe und dem regionalen Fachausschuss
Landschaft.

Unterstützung der Alpbetriebe bei Fragen und Problemen
im Zusammenhang mit der Umsetzung der Sömme-
rungsbeitragsverordnung.

Bewirtschaftung von Trockenstandorten und Feucht-
gebieten gemäss den Bewirtschaftungsverträgen mit
dem Kanton.

In Kombination mit der Umsetzung der ÖQV.

Überprüfen des Wander- und Bergwegnetzes und Ko-
ordination mit der Planung für die Moorlandschaft Hab-
kern/Sörenberg. Überprüfen des Strassen- und Weg-
netzes: festlegen, wie das Befahren von land- und forst-
wirtschaftlichen Erschliessungswegen durch Unberech-
tigte verhindert werden soll; konsequente Handhabung
der festgelegten Regelung.

Einsetzen einer Trägerschaft, insbesondere zur Be-
sucherinformation und -lenkung auf der Lombachalp.

Identifizierung von Gewässerabschnitten, die sich für die
Renaturierung eignen; Ausarbeitung von entsprechen-
den Projekten (für den Gewässerunterhalt und den Was-
serbau zuständige Stelle der Gemeinde in Zusammen-
arbeit mit dem Oberingenieurkreis I und dem Fischerei-
inspektorat).
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Abwechslungsreiche, traditionelle Kulturlandschaft in Habkern. (Foto: U. Fischer)

Streusiedlung Habkern. (Foto: U. Fischer)

Habkern



Region Oberland-Ost
Regionales Landschaftsentwicklungskonzept R-LEK

Kapitel 5 | Seite 47

Landschaftsplanung

1 Moorlandschaft von besonderer Schönheit und
von nationaler Bedeutung Habkern/Sörenberg

2 Landschaft von nationaler Bedeutung Hohgant
(BLN 1505) und kantonales Naturschutzgebiet
Hohgant-Seefeld (NS 01)

3 Naturobjekt Luegibodenblock (N 01), Land-
schaft von nationaler Bedeutung Luegiboden-
block (BLN 1509) und Landschaftsschutzgebiet
Luegiboden (LS 02)

4 Regionales Landschaftsschongebiet Gemmen-
alp-Nollen (LS 01)

5 Eidgenössisches Jagdbanngebiet
Augstmatthorn und kantonales Wildschutzgebiet
Nr. 18 Hoh-gant

6 Auengebiet von nationaler Bedeutung Harzis-
boden

7 Hochmoore von nationaler Bedeutung

8 Unterschutzstellung von Flächen und Objekten
von lokaler Bedeutung

Schutz und Nutzung der Moorlandschaft wurden im Rah-
men der Landschaftsplanung festgelegt.

Für die Gemeinde besteht kein Handlungsbedarf. Der
Schutzbeschluss von 1974 wird gegenwärtig vom Kan-
ton überarbeitet, vor allem auch, um den Schutz meherer
Hochmoore von nationaler Bedeutung zweckmässig zu
regeln.

Für die Gemeinde besteht kein Handlungsbedarf.  Der
Kanton ist daran, ein kantonales Naturschuztgebiet zu
bezeichnen.

Der Schutz wird mit der Landschaftsplanung geregelt.

Für die Gemeinde besteht kein Handlungsbedarf.

Für die Gemeinde besteht kein Handlungsbedarf. Der
Kanton ist daran, ein kantonales Naturschutzgebiet fest-
zulegen.

Für die Gemeinde besteht kein Handlungsbedarf. Der
Kanton ist daran, die Hochmoore als kantonale Natur-
schutzgebiete zu bezeichnen. Die vorgesehenen Schutz-
bestimmungen sind auf diejenigen in der Moorlandschaft
Habkern/Sörenberg abgestimmt.

Nach eigenem Ermessen der Gemeinde, unter Berück-
sichtigung der gesetzlichen Vorgaben (u. a. Baugesetz,
Naturschutzgesetz).

Habkern
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Bachverbauungen im Lombach. (Foto: U. Fischer)

Einzelbäume sind ökologisch wertvolle Strukturen in der Kulturlandschaft. (Foto: U. Fischer)

Habkern
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Landschaftsentwicklung in der Gemeinde Hasliberg

Die Region Oberland-Ost hat Interesse, mit der Gemeinde Hasliberg zusammenzuarbeiten und sie
bei folgenden Themen zu beraten und zu unterstützen. Teilregion 5 Meiringen, vgl. Kapitel 2.5.

Landschaftspflege / Landschaftsentwicklung

Hasliberg

1 Förderung des ökologischen Ausgleichs in der
Landwirtschaftszone (vgl. Kapitel 4.1)

2 Nachhaltige Nutzung und Pflege der Alpen
(vgl. Kapitel 4.2)

3 Erhaltung, Nutzung und Pflege von weiteren
ökologisch wertvollen Flächen im Kulturland

4 Unerwünschte Verbuschung und Verwaldung
verhindern, auch auf den erhaltenswerten Alp-
weiden

5 Möglichkeiten prüfen, einen regionalen Land-
schaftspark zu schaffen (vgl. Kapitel 4.5)

6 Lenkung des Winter- und Sommertourismus,
vor allem im Ski- und Wandergebiet Meiringen-
Hasliberg und generell ober- und unterhalb des
besiedelten Gebiets (Erhaltung von störungs-
armen/-freien Gebieten)

7 Renaturierung von Fliessgewässern
(vgl. Kapitel 4.3)

8 Erhaltung von Trockenmauern

Umsetzung der Öko-Qualitätsverordnung (ÖQV, öko-
logische Vernetzung), insbesondere entlang von Wald-
rändern, Gewässern und im Bereich von Grundwasser-
schutzzonen; in Zusammenarbeit mit der teilregionalen
Arbeitsgruppe und dem regionalen Fachausschuss
Landschaft.

Unterstützung der Alpbetriebe bei Fragen und Problemen
im Zusammenhang mit der Umsetzung der Sömme-
rungsbeitragsverordnung.

Bewirtschaftung von Trockenstandorten und Feuchtge-
bieten gemäss den Bewirtschaftungsverträgen mit dem
Kanton.

In Kombination mit der Umsetzung der ÖQV.

In Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden Gad-
men, Innertkirchen und Guttannen.

Überprüfen des Wander- und Bergwegnetzes; Über-
prüfen des Strassen- und Wegnetzes: festlegen, wie das
Befahren von land- und forstwirtschaftlichen Erschlies-
sungswegen durch Unberechtigte verhindert werden soll;
konsequente Handhabung der festgelegten Regelung.

Identifizierung von Gewässerabschnitten, die sich für die
Renaturierung eignen; Ausarbeitung von entsprechen-
den Projekten (für den Gewässerunterhalt und den Was-
serbau zuständige Stelle der Gemeinde in Zusammen-
arbeit mit dem Oberingenieurkreis I und dem Fischerei-
inspektorat).

Identifizieren und Sanieren von wertvollen Trocken-
mauern, die das Landschaftsbild prägen und Zeugen
historischer Grenzziehung oder Landwirtschaft darstellen
(wo möglich in Kombination mit der Umsetzung der
ÖQV).
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Identifizieren der wertvollen Bestände, die von Eigen-
tümern und Bewirtschaftern auf freiwilliger Basis er-
halten und erneuert werden sollen (wo möglich in Kom-
bination mir der Umsetzung der ÖQV, ausserhalb der
landwirtschaftlichen Nutzfläche mit entsprechenden Bei-
trägen).

Die Alpbachschlucht soll wieder begehbar gemacht
werden (ein entsprechendes Baugesuch ist in vorbe-
reitung).

9 Erhalten von landschaftsprägenden
Ahornbäumen

10 Alpbachschlucht

Hasliberg
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Eine gepflegte Landschaften ist ein Eckpfeiler für den Tourismus. (Foto: A. Urweider)

Hasliberg - Hohfluh. Die ökologische Vernetzung der Kulturlandschaft ist ausgezeichnet. (Foto: A.
Urweider)

Hasliberg
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Landschaftsplanung

1 Naturobjekt Ischloch bei Schwand (NS 27)

2 Landschaftsschongebiet Brünigberg-Chilchberg
(LS 29)

3 Landschaftsschongebiet Arnialpen (LS 34)

4 Oberer Hasliberg (P 08)

5 Unterschutzstellung von Flächen und Objekten
von lokaler Bedeutung

Die besonderen Werte dieses Objekts sind seit dem Er-
lass des Richtplans der Region Oberland-Ost 1984 er-
halten geblieben. Für die Gemeinde besteht kein Hand-
lungsbedarf. Für eine allfällige kommerzielle touristische
Nutzung dieses Objekts müssten zweckmässige Rah-
menbedingungen festgelegt werden (Bezeichnung als
kommunales Schutzobjekt).

Die besonderen Werte dieses Gebiets sind seit dem Er-
lass des Richtplans der Region Oberland-Ost 1984 weit-
gehend erhalten geblieben. Es besteht heute jedoch ein
enormer Nutzungsdruck zur Ermöglichung von Adven-
ture-Sportarten jeglicher Art. Für die Gemeinde besteht
Handlungsbedarf, dieses Problem zu lösen, in dem das
regionale Schongebiet auf Gemeindeebene Grundeigen-
tümerverbindlich umgesetzt wird.

Die besonderen Werte dieses Gebiets sind seit dem Er-
lass des Richtplans der Region Oberland-Ost 1984 er-
halten geblieben. Für die Gemeinde besteht kein Hand-
lungsbedarf.

Die Koordination der vielseitigen touristischen Nut-
zungen im Ski- und Wandergebiet Meiringen-Hasliberg
ist eine eigentliche Daueraufgabe, um so mehr, als immer
wieder neue Bedürfnisse entstehen. Die Regionalpla-
nung empfiehlt der Gemeinde Hasliberg, zur Sicherung
und Entwicklung der nachhaltigen touristischen Nutzung
unter bestmöglicher Schonung der landschaftlichen und
natürlichen Werte den bestehenden Richtplan unter Be-
rücksichtigung der heutigen und der voraussichtlichen
Entwicklung zu überarbeiten.

Nach eigenem Ermessen der Gemeinde, unter Berück-
sichtigung der gesetzlichen Vorgaben (u.a. Baugesetz,
Naturschutzgesetz). Erwünscht ist unter anderem die
Erhaltung von Findlingen und markanten Moränenzügen
als Zeugen der eiszeitlichen Vergletscherung (einzelne
Objekte sind bereits geschützt).

Hasliberg
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Ökologisch wertvolle Kleinstrukturen in der Kulturlandschaft. (Foto: A. Urweider)

Alp Hinterarni. Eine traditionell genutzte Kulturlandschaft. (Foto: A. Urweider)

Hasliberg
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Landschaftsentwicklung in der Gemeinde Hofstetten

Die Region Oberland-Ost hat Interesse, mit der Gemeinde Hofstetten zusammenzuarbeiten und sie
bei folgenden Themen zu beraten und zu unterstützen. Teilregion 4 Brienz, vgl. Kapitel 2.6.

Landschaftspflege / Landschaftsentwicklung

Hofstetten

1 Förderung des ökologischen Ausgleichs in der
Landwirtschaftszone (vgl. Kapitel 4.1)

2 Nachhaltige Nutzung und Pflege der Alpen
(vgl. Kapitel 4.2)

3 Erhaltung, Nutzung und Pflege von weiteren
ökologisch wertvollen Flächen im Kulturland

4 Unerwünschte Verbuschung und Verwaldung
verhindern

5 Sanierung/Reaktivierung des unterbrochenen
Wild-Wanderkorridors im Aaretal
(vgl. Kapitel 4.4)

6 Erhaltung/Erneuerung des imposanten
Nussbaumbestands

7 Lenkung des Tourismus, vor allem oberhalb des
besiedelten Gebiets (Erhaltung von störungs-
armen/-freien Gebieten)

8 Renaturierung von Fliessgewässern
(vgl. Kapitel 4.3)

Umsetzung der Öko-Qualitätsverordnung (ÖQV, öko-
logische Vernetzung), insbesondere entlang von Wald-
rändern, Gewässern und im Bereich von Grundwasser-
schutzzonen; in Zusammenarbeit mit der teilregionalen
Arbeitsgruppe und dem regionalen Fachausschuss
Landschaft.

Unterstützung der Alpbetriebe bei Fragen und Problemen
im Zusammenhang mit der Umsetzung der Sömme-
rungsbeitragsverordnung.

Bewirtschaftung von Trockenstandorten und Feucht-
gebieten gemäss den Bewirtschaftungsverträgen mit
dem Kanton.

In Kombination mit der Umsetzung der ÖQV.

Mitwirkung beim regionalen Projekt, in Zusammenarbeit
mit dem kantonalen Jagdinspektorat, dem Oberinge-
nieurkreis I und dem Bundesamt für Strassen.

Koordination mit der Umsetzung der ÖQV.

Überprüfen des Wander- und Bergwegnetzes; Über-
prüfen des Strassen- und Wegnetzes: festlegen, wie das
Befahren von land- und forstwirtschaftlichen Erschlies-
sungswegen durch Unberechtigte verhindert werden soll;
konsequente Handhabung der festgelegten Regelung.

Identifizierung von Gewässerabschnitten, die sich für die
Renaturierung eignen; Ausarbeitung von entsprechen-
den Projekten (für den Gewässerunterhalt und den Was-
serbau zuständige Stelle der Gemeinde in Zusammen-
arbeit mit dem Oberingenieurkreis I und dem Fischerei-
inspektorat).
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Wies- und Weideland mit schönem Baumbestand. (Foto: Foto: T. Gnägi)

Knapp bemessene Kulturlandschaft und Dorf Hofstetten. (Foto: Foto: T. Gnägi)

Hofstetten
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Landschaftsplanung

1 Kantonales Naturschutzgebiet Wyssensee
(NS 10) und Naturobjekt Blockgruppe Hächlen
(NS 23)

2 Kantonales Wildschutzgebiet Nr. 3 Ballenberg

3 Unterschutzstellung von Flächen und Objekten
von lokaler Bedeutung

Für die Gemeinde besteht kein Handlungsbedarf.

Für die Gemeinde besteht kein Handlungsbedarf.

Nach eigenem Ermessen der Gemeinde, unter Berück-
sichtigung der gesetzlichen Vorgaben (u.a. Baugesetz,
Naturschutzgesetz).

Hofstetten
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Die Übergänge von der Kulturlandschaft zum Wald sind ökologisch wertvolle Zonen (Foto: T. Gnägi)

Berglandschaft in Hoffstetten. (Foto: T. Gnägi)

Hofstetten
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Landschaftsentwicklung in der Gemeinde Innertkirchen

Die Region Oberland-Ost hat Interesse, mit der Gemeinde Innertkirchen zusammenzuarbeiten und
sie bei folgenden Themen zu beraten und zu unterstützen. Teilregion 6 Innertkirchen, vgl. Kapitel 2.8.

Landschaftspflege / Landschaftsentwicklung

Innertkirchen

1 Förderung des ökologischen Ausgleichs in der
Landwirtschaftszone (vgl. Kapitel 4.1)

2 Nachhaltige Nutzung und Pflege der Alpen
(vgl. Kapitel 4.2)

3 Erhaltung, Nutzung und Pflege von weiteren
ökologisch wertvollen Flächen im Kulturland

4 Unerwünschte Verbuschung und Verwaldung
verhindern

5 Erhaltung/Erneuerung des markanten Berg-
ahornbestands im Urbachtal.

6 Möglichkeiten prüfen, einen regionalen Land-
schaftspark zu schaffen (vgl. Kapitel 4.5)

7 Erhaltung der grandiosen Hochgebirgsland-
schaften: Lenkung des Tourismus, vor allem
oberhalb des besiedelten Gebiets (Erhaltung
von störungsarmen/-freien Gebieten)

8 Renaturierung von Fliessgewässern
(vgl. Kapitel 4.3)

Umsetzung der Öko-Qualitätsverordnung (ÖQV, öko-
logische Vernetzung), insbesondere entlang von Wald-
rändern, Gewässern und im Bereich von Grundwasser-
schutzzonen; in Zusammenarbeit mit der teilregionalen
Arbeitsgruppe und dem regionalen Fachausschuss
Landschaft.

Unterstützung der Alpbetriebe bei Fragen und Problemen
im Zusammenhang mit der Umsetzung der Sömme-
rungsbeitragsverordnung.

Bewirtschaftung von Trockenstandorten und Feuchtge-
bieten gemäss den Bewirtschaftungsverträgen mit dem
Kanton.

In Kombination mit der Umsetzung der ÖQV.

In Kombination mit der Umsetzung der ÖQV.

In Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden Gad-
men, Hasliberg und Guttannen.

Überprüfen des Wander- und Bergwegnetzes; Über-
prüfen des Strassen- und Wegnetzes: festlegen, wie das
Befahren von land- und forstwirtschaftlichen Erschlies-
sungswegen durch Unberechtigte verhindert werden soll;
konsequente Handhabung der festgelegten Regelung.

Identifizierung von Gewässerabschnitten, die sich für die
Renaturierung eignen; Ausarbeitung von entsprechen-
den Projekten (für den Gewässerunterhalt und den Was-
serbau zuständige Stelle der Gemeinde in Zusammen-
arbeit mit dem Oberingenieurkreis I und dem Fischerei-
inspektorat).
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Die kanalisierte Aare im Talgrund von Innertkirchen, gesäumt von einem schmalen Ufergehölz. (Foto: A.
Urweider)

Ebenes, gut bewirtschaftbares Land findet sich in Innertkirchen nur auf dem Gebiet des meliorierten Tal-
bodens. (Foto: A. Urweider)

Innertkirchen
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Landschaftsplanung

1 Landschaft von nationaler Bedeutung Berner
Hochalpen (BLN 1507)

2 Auengebiete von nationaler Bedeutung (Nr. 86)
Sandey und (Nr. 1206) Gauligletscher

3 Kantonales Naturschutzgebiet Engstlensee-
Jungibäche-Achtelsass (NS 14)

4 Naturobjekt Aareschlucht (N 10)

5 Landschaftsschutzgebiet Grundey/Wychel
(LS 30)

6 Kantonales Wildschutzgebiet Nr. 19 Innert-
kirchen (die Jagd auf Wasservögel ist verboten)

7 Landschaftsschongebiet Burg (LS 32)

8 Landschaftsschongebiet Arnialpen (LS 34)

9 Historische Passwege Grimsel und Susten

10 Unterschutzstellung von Flächen und Objekten
von lokaler Bedeutung

Für die Gemeinde besteht kein Handlungsbedarf.

Für die Gemeinde besteht kein Handlungsbedarf.

Für die Gemeinde besteht kein Handlungsbedarf.

Die besonderen Werte dieses Objekts sind seit dem Er-
lass des Richtplans der Region Oberland-Ost 1984 er-
halten geblieben.

Das Gebiet steht unter dem Schutz der Gemeinde. Die
besonderen Werte dieses Objekts sind seit dem Erlass
des Richtplans der Region Oberland-Ost 1984 erhalten
geblieben.

Für die Gemeinde besteht kein Handlungsbedarf.

Die besonderen Werte dieses Objekts sind seit dem Er-
lass des Richtplans der Region Oberland-Ost 1984 er-
halten geblieben.

Die besonderen Werte dieses Objekts sind seit dem Er-
lass des Richtplans der Region Oberland-Ost 1984 er-
halten geblieben. Für die Gemeinde besteht kein Hand-
lungsbedarf.

Der historischen Passwege sind abschnittsweise saniert
und wieder durchgehend begehbar gemacht worden.

Nach eigenem Ermessen der Gemeinde, unter Berück-
sichtigung der gesetzlichen Vorgaben (u.a. Baugesetz,
Naturschutzgesetz).

Innertkirchen
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Blick ins Gental, eine naturnahe traditionelle Kulturlandschaft. Der Wald an den Hängen besteht aus
niedrigen, wegen des Lawinendrucks verkrüppelten Buchen. (Foto: A. Urweider)

Unmittelbar an den Talboden von Innertkirchen grenzen steile, stark bewaldete und mehr oder weniger
unberührte naturnahe Gebiete an. (Foto: A. Urweider)

Innertkirchen
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Landschaftsentwicklung in der Gemeinde Interlaken

Die Region Oberland-Ost hat Interesse, mit der Gemeinde Interlaken zusammenzuarbeiten und sie
bei folgenden Themen zu beraten und zu unterstützen. Teilregion 1a Interlaken (links der Aare), vgl.
Kapitel 2.2.

Landschaftspflege / Landschaftsentwicklung

Interlaken

1 Schutz, Gestaltung und Pflege der See- und
Flussufer

2 Förderung des ökologischen Ausgleichs in der
Landwirtschaftszone (vgl. Kapitel 4.1)

3 Renaturierung von Fliessgewässern
(vgl. Kapitel 4.3)

4 Sanierung des Wildwanderkorridors Lütscheren
(vgl. Kapitel 4.4)

5 Ökologischer Ausgleich im Siedlungsgebiet

Umsetzung der Uferschutzplanung gemäss SFG: keine
Angaben vom AGR.

Umsetzung der Öko-Qualitätsverordnung (ÖQV, ökolo-
gische Vernetzung), insbesondere entlang Gewässern
und im Bereich von Grundwasserschutzzonen; in Zu-
sammenarbeit mit der teilregionalen Arbeitsgruppe und
dem regionalen Fachausschuss Landschaft.

Identifizierung von Gewässerabschnitten, die sich für die
Renaturierung eignen; Ausarbeitung von entsprechen-
den Projekten (für den Gewässerunterhalt und den Was-
serbau zuständige Stelle der Gemeinde in Zusammen-
arbeit mit dem Oberingenieurkreis I und dem Fischerei-
inspektorat).

Verbesserung des stark beeinträchtigten Wildwechsels
zwischen Weissenau und Rugen/Därliggrat (in Zusam-
menarbeit mit den Gemeinden Därligen und Matten).

Erhaltung und Förderung des Baumbestands (Baumkon-
zept der Gemeinde) und der Grünflächen im überbauten
Gebiet (u.a. Höhenmatte). Soweit möglich ist eine natur-
nahe Gestaltung der Grünflächen anzustreben.
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Durchgrünung des Siedlungsgebiets in Interlaken. Baumreihen am neu gestalteten Bahnhofplatz Inter-
laken Ost. (Foto: W. Blatti)

Blick auf das Bödeli. Interlaken (Bildmitte) gehört zum Kern der Agglomeration. (Foto: U. Fischer)

Interlaken
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Landschaftsplanung

1 Haushälterische Nutzung des Bodens im
Talgrund

2 Naturobjekt Kiesteich Lütscheren (N 05)

3 Landschaftsschongebiet Neuhaus (LS 03)

4 Kantonales Wildschutzgebiet Nr. 4 Bödeli und
Nr. 6 Brienzersee

5 Unterschutzstellung von Flächen und Objekten
von lokaler Bedeutung

Sorgfältige Bedarfsabklärungen, bevor neue Bauzonen
im noch weitgehend unüberbauten Gebiet geschaffen
werden.

Für die Gemeinde besteht kein Handlungsbedarf.

Die besonderen Werte dieses Objekts sind seit dem Er-
lass des Richtplans der Region Oberland-Ost 1984 er-
halten geblieben. Für die Gemeinde besteht kein Hand-
lungsbedarf.

Für die Gemeinde besteht kein Handlungsbedarf.

Nach eigenem Ermessen der Gemeinde, unter Berück-
sichtigung der gesetzlichen Vorgaben (u.a. Baugesetz,
Naturschutzgesetz).

Interlaken
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Aareufer mit Uferweg und flussbegleitendem Baumbestand. (Foto: W. Blatti)

Brienzerseeufer im Sendli. Auch in der Agglomeration Interlaken gibt es grössere nicht überbaute Gebiete.
(Foto: W. Blatti)

Interlaken
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Landschaftsentwicklung in der Gemeinde Iseltwald

Die Region Oberland-Ost hat Interesse, mit der Gemeinde Iseltwald zusammenzuarbeiten und sie
bei folgenden Themen zu beraten und zu unterstützen. Teilregion 1a Interlaken (links der Aare), vgl.
Kapitel 2.2.

Landschaftspflege / Landschaftsentwicklung

Iseltwald

1 Schutz, Gestaltung und Pflege der See- und
Flussufer

2 Förderung des ökologischen Ausgleichs in der
Landwirtschaftszone (vgl. Kapitel 4.1)

3 Nachhaltige Nutzung und Pflege der Alpen
(vgl. Kapitel 4.2)

4 Erhaltung, Nutzung und Pflege von weiteren
ökologisch wertvollen Flächen im Kulturland

5 Unerwünschte Verbuschung und Verwaldung
verhindern, vor allem auch im Bereich von Aus-
sichtspunkten (z. B. Lein, Lenggflue, Fahrni-
hubel)

6 Lenkung des Tourismus, vor allem oberhalb des
besiedelten Gebiets (Erhaltung von störungs-
armen/-freien Gebieten)

7 Renaturierung von Fliessgewässern
(vgl. Kapitel 4.3)

Umsetzung der Uferschutzplanung gemäss SFG: USP
genehmigt.

Umsetzung der Öko-Qualitätsverordnung (ÖQV, öko-
logische Vernetzung), insbesondere entlang von Wald-
rändern, Gewässern und im Bereich von Grundwasser-
schutzzonen; in Zusammenarbeit mit der teilregionalen
Arbeitsgruppe und dem regionalen Fachausschuss
Landschaft.

Unterstützung der Alpbetriebe bei Fragen und Problemen
im Zusammenhang mit der Umsetzung der Sömme-
rungsbeitragsverordnung.

Bewirtschaftung von Trockenstandorten und Feuchtge-
bieten gemäss den Bewirtschaftungsverträgen mit dem
Kanton.

In Kombination mit der Umsetzung der ÖQV oder im
Rahmen von eigenständigen Projekten.

Überprüfen des Wander- und Bergwegnetzes; Über-
prüfen des Strassen- und Wegnetzes: festlegen, wie das
Befahren von land- und forstwirtschaftlichen Erschlies-
sungswegen durch Unberechtigte verhindert werden soll;
konsequente Handhabung der festgelegten Regelung.

Identifizierung von Gewässerabschnitten, die sich für die
Renaturierung eignen; Ausarbeitung von entsprechen-
den Projekten (für den Gewässerunterhalt und den Was-
serbau zuständige Stelle der Gemeinde in Zusammen-
arbeit mit dem Oberingenieurkreis I und dem Fischerei-
inspektorat).



Region Oberland-Ost
Regionales Landschaftsentwicklungskonzept R-LEK

Kapitel 5 | Seite 67

Wenn die regelmässige Bewirtschaftung aufgegeben wird, drohen steile, abgelegene  Flächen zu ver-
buschen und zu verwalden. (Foto: T. Gnägi)

Dorf Iseltwald am Brienzersee, darüber ein ökologisch vernetztes Wald-Kulturland-Mosaik. (Foto: U.
Fischer)

Iseltwald
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Landschaftsplanung

1 Naturobjekte Mülibach-Fall (N 16) und Schnäg-
geninseli (N 17)

2 Landschaftsschutzgebiet Sengg (LS 24)

3 Landschaftsschongebiet Bättenalp (LS 25) und
Landschaft von Nationaler Bedeutung Giess-
bach

4 Unterschutzstellung von Flächen und Objekten
von lokaler Bedeutung

Die besonderen Werte dieses Objekts sind seit dem Er-
lass des Richtplans der Region Oberland-Ost 1984 er-
halten geblieben. Für die Gemeinde besteht kein Hand-
lungsbedarf.

Die besonderen Werte dieses Objekts sind seit dem Er-
lass des Richtplans der Region Oberland-Ost 1984 er-
halten geblieben. Für die Gemeinde besteht kein Hand-
lungsbedarf.

Die besonderen Werte dieser Objekte sind seit dem Er-
lass des Richtplans der Region Oberland-Ost 1984 er-
halten geblieben. Für die Gemeinde besteht kein Hand-
lungsbedarf.

Nach eigenem Ermessen der Gemeinde, unter Berück-
sichtigung der gesetzlichen Vorgaben (u.a. Baugesetz,
Naturschutzgesetz).

Iseltwald
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In der Gemeinde Iseltwald beschränken sich die landwirtschaftlich nutzbaren Flächen auf kleine Flächen
am steilen, stark bewaldeten Nordhang. (Foto: T. Gnägi)

Untere Fuhre mit Blick auf das Dorf Iseltwald und den Brienzersee mit dem Schnäggenisnseli. (Foto: T.
Gnägi)

Iseltwald
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Landschaftsentwicklung in der Gemeinde Lauterbrunnen

Die Region Oberland-Ost hat Interesse, mit der Gemeinde Lauterbrunnen zusammenzuarbeiten und
sie bei folgenden Themen zu beraten und zu unterstützen. Teilregion 2 Lauterbrunnen, vgl. Kap. 2.2.

Landschaftspflege / Landschaftsentwicklung

Lauterbrunnen

1 Förderung des ökologischen Ausgleichs in der
Landwirtschaftszone (vgl. Kapitel 4.1)

2 Nachhaltige Nutzung und Pflege der Alpen
(vgl. Kapitel 4.2)

3 Erhaltung, Nutzung und Pflege von weiteren
ökologisch wertvollen Flächen im Kulturland

4 Unerwünschte Verbuschung und Verwaldung
verhindern

5 Erhaltung/Erneurung des imposanten Berg-
ahornbestands (vor allem Gebiet Wengen)

6 Lenkung des Tourismus, vor allem oberhalb des
besiedelten Gebiets (Erhaltung von störungs-
armen/-freien Gebieten)

7 Eingewachsene Aussichtspunke

8 Renaturierung von Fliessgewässern
(vgl. Kapitel 4.3)

9 Oberhornsee

Umsetzung der Öko-Qualitätsverordnung (ÖQV, öko-
logische Vernetzung), insbesondere entlang von Wald-
rändern, Gewässern und im Bereich von Grundwasser-
schutzzonen; in Zusammenarbeit mit der teilregionalen
Arbeitsgruppe und dem regionalen Fachausschuss
Landschaft.

Unterstützung der Alpbetriebe bei Fragen und Problemen
im Zusammenhang mit der Umsetzung der Sömme-
rungsbeitragsverordnung.

Bewirtschaftung von Trockenstandorten und Feuchtge-
bieten gemäss den Bewirtschaftungsverträgen mit dem
Kanton.

In Kombination mit der Umsetzung der ÖQV.

In Kombination mit der Umsetzung der ÖQV.

Überprüfen des Wander- und Bergwegnetzes, Über-
prüfen des Strassen- und Wegnetzes: festlegen, wie das
Befahren von land- und forstwirtschaftlichen Erschlies-
sungswegen durch Unberechtigte verhindert werden soll;
konsequente Handhabung der festgelegten Regelung,
Landschafts- und naturschonende Weiterentwicklung der
Ski- und Wandergebiete.

Identifizierung der wichtigen ehemaligen, heute von Ge-
hölzen beeinträchtigten Aussichtspunkte, Auslichtung der
Gehölze

Identifizierung von Gewässerabschnitten, die sich für die
Renaturierung eignen; Ausarbeitung von entsprechen-
den Projekten (für den Gewässerunterhalt und den Was-
serbau zuständige Stelle der Gemeinde in Zusammen-
arbeit mit dem Oberingenieurkreis I und dem Fischerei-
inspektorat).

Erhaltung des reizvollen, aus touristischer Sicht sehr be-
deutenden Sees, der auszutrocknen droht (in Zusam-
menarbeit mit dem kantonalen Naturschutzinspektorat).
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10 Trockensteinmauern

11 Gebäude und Anlagen mit geschichtlicher Be-
deutung (Inventar von schützens- und erhal-
tenswerten Bauten liegt im Entwurf vor).

Sanierung von (teilweie zerfallenen) wegbegleitenden
Trockensteinmauern.

Fallweise prüfen, ob eine Erhaltung oder Instandstellung
möglich ist. Massnahmen zur Landschaftsentwicklung
im Bereich von schützens- oder erhaltenswerten Bauten
sind mit der kantonalen Denkmalpflege abzusprechen.

Lauterbrunnen
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Naturnahe touristisch genutzt Kulturlandschaft bei Mürren. Im Hintergrund das Hochgebirge im UNESCO-
Weltnaturerbe Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn. (Foto: P. Brunner)

Lauterbrunnental mit den Dörfern Wengen, Lauterbrunnen, Mürren und Stechelberg. (Foto: P. Brunner)

Lauterbrunnen
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Landschaftsplanung

1 KantonalesNaturschutzgebiet Hinteres Lauter-
brunnental (NS 05), kantonales Wildschutz-
gebiet Nr. 5 Breithorn

2 Kantonales Naturschutzgebiet Wengernalp

3 Naturobjekte Sausbach-Fälle (N 08), Staub-
bach-Fall (N 09), Buchenbach-Fall N 10),
Hasenbach-Fall (N 11), Trümmelbach-Fälle (N
12), Mürrenbach-Fall (N 13) und Schmadribach-
Fälle (N 14)

4 Landschaftsschutzgebiete Unteres Sulsseeli
(LS 08) und Mürrenflue-Schiltwaldflue (LS 11)

5 Landschaftsschongebiete Sulstal (LS 08), Saus-
tal (LS 09), Schwynbalmi (LS 10), Sefinental (LS
12) und Obersteinberg (LS 13)

6 UNESCO-Weltnaturerbe Jungfrau - Aletsch -
Bietschhorn, Landschaft von Nationaler Bedeu-
tung Berner Hochalpen (BLN 1507)

7 Koordinierte bauliche und gestalterische Ent-
wicklung auf der Kleinen Scheidegg

8 Unterschutzstellung von Flächen und Objekten
von lokaler Bedeutung

Verhandlungen über den Schutz und die zukünftige Nut-
zung des Gebiets sind aufgenommen worden. Entgegen
den Absichten des Grundeigentümers (Pro Natura) unter-
stützt die Regionalplanung Oberland-Ost die Bestre-
bungen der Gemeinde Lauterbrunnen und der Bewirt-
schafter, die traditionell bewirtschaftete Kulturlandschaft
als solche zu erhalten.

Für die Gemeinde besteht kein Handlungsbedarf.

Die besonderen Werte dieser Objekte sind seit dem Er-
lass des Richtplans der Region Oberland-Ost 1984 er-
halten geblieben. Für die Gemeinde besteht kein Hand-
lungsbedarf.

Die besonderen Werte dieser Objekte sind seit dem Er-
lass des Richtplans der Region Oberland-Ost 1984 er-
halten geblieben. Für die Gemeinde besteht kein Hand-
lungsbedarf.

Die besonderen Werte dieser Objekte sind seit dem Er-
lass des Richtplans der Region Oberland-Ost 1984 er-
halten geblieben. Für die Gemeinde besteht kein Hand-
lungsbedarf.

Die Erweiterung des UNESCO-Gebiets ist beantragt. Die
Verhandlungen sind in Zusammenarbeit mit den Betei-
ligten weiterzuführen und abzuschliessen.

Ausarbeitung eines gemeindeübergreifenden Teilzonen-
plans unter Einbezug landschaftlicher und ökologischer
Gesichtspunkte (in Zusammenarbeit mit der Gemeinde
Grindelwald und den Jungfraubahnen). Die entsprechen-
den Arbeiten sind angelaufen.

Nach eigenem Ermessen der Gemeinde, unter Berück-
sichtigung der gesetzlichen Vorgaben (u.a. Baugesetz,
Naturschutzgesetz). Unterstützung der Erhaltung von
Standorten mit seltenen Pflanzen und Tieren durch
(private) Grundeigentümer.

Lauterbrunnen
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Lauterbrunnental mit der Stalde- und der Mürrenflue. Die Siedlungsentwicklung im Talgrund ist sorgfältig
zu planen, dass das wertvolle Kulturland erhalten bleibt. (Foto: P. Brunner)

Naturnahe Hochgebirgslandschaft im hinteren Lauterbrunnental. In dieser Höhenlage ist die Vegetations-
zeit sehr kurz. (Foto: P. Brunner)

Lauterbrunnen
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Landschaftsentwicklung in der Gemeinde Leissigen

Die Region Oberland-Ost hat Interesse, mit der Gemeinde Leissigen zusammenzuarbeiten und sie
bei folgenden Themen zu beraten und zu unterstützen. Teilregion 1a Interlaken (links der Aare), vgl.
Kapitel 2.2.

Landschaftspflege / Landschaftsentwicklung

Leissigen

1 Schutz, Gestaltung und Pflege der See- und
Flussufer

2 Förderung des ökologischen Ausgleichs in der
Landwirtschaftszone (vgl. Kapitel 4.1)

3 Unerwünschte Verbuschung verhindern

4 Lenkung des Tourismus, vor allem oberhalb des
besiedelten Gebiets

5 Renaturierung von Fliessgewässern
(vgl. Kapitel 4.3)

Umsetzung der Uferschutzplanung gemäss SFG: USP
genehmigt, Beschwerden hängig.

Umsetzung der Öko-Qualitätsverordnung (ÖQV, öko-
logische Vernetzung), insbesondere entlang von Wald-
rändern und in den verbliebenen Waldlichtungen sowie
entlang von Gewässern und im Bereich von Grundwas-
serschutzzonen; in Zusammenarbeit mit der teilre-
gionalen Arbeitsgruppe und dem regionalen Fachaus-
schuss Landschaft.

In Kombination mit der Umsetzung der ÖQV. In höheren
Lagen, gegen den Därliggrat hin, kann die Verbuschung
und Verwaldung akzeptiert werden, ausgenommen bei
bedeutenden Aussichtspunkten.

Überprüfen des Wander- und Bergwegnetzes. Über-
prüfen des Strassen- und Wegnetzes: festlegen, wie das
Befahren von land- und forstwirtschaftlichen Erschlies-
sungswegen durch Unberechtigte verhindert werden soll;
konsequente Handhabung der festgelegten Regelung.

Identifizierung von Gewässerabschnitten, die sich für die
Renaturierung eignen; Ausarbeitung von entsprechen-
den Projekten (für den Gewässerunterhalt und den Was-
serbau zuständige Stelle der Gemeinde in Zusammen-
arbeit mit dem Oberingenieurkreis I und dem Fischerei-
inspektorat).
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Wenn die regelmässige Bewirtschaftung aufgegeben wird, drohen steile, abgelegene  Flächen zu ver-
buschen und zu verwalden. (Foto: K. Berger)

Blick auf das Dorf Leissigen, den Thunersee und die Gipsabbaustelle. (Foto: K. Berger)

Leissigen



Region Oberland-Ost
Regionales Landschaftsentwicklungskonzept R-LEK

Kapitel 5 | Seite 77

Landschaftsplanung

1 Regionales Landschaftsschongebiet linkes
Thunerseeufer (LS04)

2 Regionales Landschaftsschongebiet Därliggrat
(LS06)

3 Gipsabbau Leissigen

4 Unterschutzstellung von Flächen und Objekten
von lokaler Bedeutung

Die wesentlichen Anliegen sind in der Uferschutzplanung
berücksichtigt worden.

Ungestörte natürliche Entwicklung des Därliggrats; kein
Handlungsbedarf.

Anliegen des Landschafts- und Naturschutzes in Betrieb
und Rekultivierung einbeziehen (gemäss Festlegungen
der genehmigten Überbauungsordnung).

Nach eigenem Ermessen der Gemeinde, unter Berück-
sichtigung der gesetzlichen Vorgaben (u.a. Baugesetz,
Naturschutzgesetz).

Leissigen
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Gipsabbau. Die Anliegen des Natur- und Landschaftsschutzes werden beim Abbau und bei der Rekulti-
vierung berücksichtigt. (Foto: K. Berger)

Regionales Landschaftsschongebiet Därliggrat. Die höheren Lagen der Gemeinde Leissigen sind stark
bewaldet. (Foto: K. Berger)

Leissigen
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Landschaftsentwicklung in der Gemeinde Lütschental

Die Region Oberland-Ost hat Interesse, mit der Gemeinde Lütschental zusammenzuarbeiten und sie
bei folgenden Themen zu beraten und zu unterstützen. Teilregion 1a Interlaken (links der Aare), vgl.
Kapitel 2.2.

Landschaftspflege / Landschaftsentwicklung

Lütschental

1 Förderung des ökologischen Ausgleichs in der
Landwirtschaftszone (vgl. Kapitel 4.1)

2 Nachhaltige Nutzung und Pflege der Alpen
(vgl. Kapitel 4.2)

3 Erhaltung, Nutzung und Pflege von weiteren
ökologisch wertvollen Flächen im Kulturland

4 Unerwünschte Verbuschung und Verwaldung
verhindern

5 Erhaltung/Erneuerung des imposanten Berg-
ahornbestands

6 Lenkung des Tourismus, vor allem oberhalb des
besiedelten Gebiets (Erhaltung von störungs-
armen/-freien Gebieten)

7 Renaturierung von Fliessgewässern
(vgl. Kapitel 4.3)

Umsetzung der Öko-Qualitätsverordnung (ÖQV, öko-
logische Vernetzung), insbesondere entlang von Wald-
rändern, Gewässern und im Bereich von Grundwasser-
schutzzonen; in Zusammenarbeit mit der teilregionalen
Arbeitsgruppe und dem regionalen Fachausschuss
Landschaft.

Unterstützung der Alpbetriebe bei Fragen und Problemen
im Zusammenhang mit der Umsetzung der Sömme-
rungsbeitragsverordnung.

Bewirtschaftung von Trockenstandorten und Feuchtge-
bieten gemäss den Bewirtschaftungsverträgen mit dem
Kanton.

In Kombination mit der Umsetzung der ÖQV.

In Koordination mit der Umsetzung der ÖQV.

Überprüfen des Wander- und Bergwegnetzes; Über-
prüfen des Strassen- und Wegnetzes: festlegen, wie das
Befahren von land- und forstwirtschaftlichen Erschlies-
sungswegen durch Unberechtigte verhindert werden soll;
konsequente Handhabung der festgelegten Regelung.

Identifizierung von Gewässerabschnitten, die sich für die
Renaturierung eignen; Ausarbeitung von entsprechen-
den Projekten (für den Gewässerunterhalt und den Was-
serbau zuständige Stelle der Gemeinde in Zusammen-
arbeit mit dem Oberingenieurkreis I und dem Fischerei-
inspektorat).
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Alp Hintisberg mit der Lawinenverbauung Gummleni und gemähten Öko-Wiesen auf Sengg. (Flugauf-
nahme H. Füegi)

Lütschental
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Landschaftsplanung

1 Landschaftsschongebiet Hintisberg-Bussalp-
Holzmatten (LS 20)

2 Unterschutzstellung von Flächen und Objekten
von lokaler Bedeutung

Die besonderen Werte dieses Objekts sind seit dem Er-
lass des Richtplans der Region Oberland-Ost 1984 er-
halten geblieben. Für die Gemeinde besteht kein Hand-
lungsbedarf.

Nach eigenem Ermessen der Gemeinde, unter Berück-
sichtigung der gesetzlichen Vorgaben (u.a. Baugesetz,
Naturschutzgesetz).

Lütschental
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Wildheuet. Das Heu wird in Netze verpackt, zur Materialseilbahn getragen und ins Tal befördert. (Foto:
H. Füegi)

Wildheuet im Gebiet Ronefeld, ca. 1700 m ü.M. (Foto: H. Füegi)

Lütschental
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Landschaftsentwicklung in der Gemeinde Matten

Die Region Oberland-Ost hat Interesse, mit der Gemeinde Matten zusammenzuarbeiten und sie bei
folgenden Themen zu beraten und zu unterstützen. Teilregion 1a Interlaken (links der Aare), vgl.
Kapitel 2.2.

Landschaftspflege / Landschaftsentwicklung

Matten

1 Förderung des ökologischen Ausgleichs in der
Landwirtschaftszone (vgl. Kapitel 4.1)

2 Erhaltung, Nutzung und Pflege von weiteren
ökologisch wertvollen Flächen im Kulturland

3 Unerwünschte Verbuschung und Verwaldung
verhindern

4 Sanierung des Wildwanderkorridors Lütscheren
(vgl. Kapitel 4.4)

5 Renaturierung von Fliessgewässern
(vgl. Kapitel 4.3)

Umsetzung der Öko-Qualitätsverordnung (ÖQV, öko-
logische Vernetzung), insbesondere entlang von Wald-
rändern, Gewässern, auf dem Areal des Militärflugplatzes
(gemäss den Ergebnissen des  Projekt „Natur Landschaft
Armee“ des Departements für Verteidigung, Bevölke-
rungsschutz und Sport VBS ) und im Bereich von Grund-
wasserschutzzonen; in Zusammenarbeit mit der teilre-
gionalen Arbeitsgruppe und dem regionalen Fachaus-
schuss Landschaft.

Bewirtschaftung von Trockenstandorten und Feuchtge-
bieten gemäss den Bewirtschaftungsverträgen mit dem
Kanton.

In Kombination mit der Umsetzung der ÖQV.

Verbesserung des stark beeinträchtigten Wildwechsels
zwischen Weissenau und Rugen/Därliggrat (in Zusam-
menarbeit mit der Gemeinden Därligen und Interlaken).

Identifizierung von Gewässerabschnitten, die sich für die
Renaturierung eignen; Ausarbeitung von entsprechen-
den Projekten (für den Gewässerunterhalt und den Was-
serbau zuständige Stelle der Gemeinde in Zusammen-
arbeit mit dem Oberingenieurkreis I und dem Fischerei-
inspektorat).
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Hochstammobstbäume am Dorfrand von Matten. (Foto: U. Fischer)

Blick auf das Bödeli. Das Dorf Matten (Bildmitte) bildet einen Teil der Agglomeration Interlaken. (Foto: U.
Fischer)

Matten
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Landschaftsplanung

1 Haushälterische Nutzung des Bodens im
Talgrund

2 Landschaftsschongebiet Kleiner Rugen
(LS 05), kantonales Wildschutzgebiet Nr. 25
Kleiner Rugen

3 Unterschutzstellung von Flächen und Objekten
von lokaler Bedeutung

Sorgfältige Bedarfsabklärungen, bevor neue Bauzonen
im noch weitgehend unüberbauten Gebiet geschaffen
werden.

Die besonderen Werte dieses Objekts sind seit dem Er-
lass des Richtplans der Region Oberland-Ost 1984 er-
halten geblieben. Für die Gemeinde besteht kein Hand-
lungsbedarf.

Nach eigenem Ermessen der Gemeinde, unter Berück-
sichtigung der gesetzlichen Vorgaben (u.a. Baugesetz,
Naturschutzgesetz).

Matten
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Übergang vom flachen Talboden zu den bewaldeten Hängen am Rugen und Därliggrat. (Foto:U. Fischer)

Blick auf die landwirtschaftlich genutzten Flächen am Dorfrand von Matten und auf den Flugplatz. (Foto:
U. Fischer)

Matten
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Landschaftsentwicklung in der Gemeinde Meiringen

Die Region Oberland-Ost hat Interesse, mit der Gemeinde Meiringen zusammenzuarbeiten und sie
bei folgenden Themen zu beraten und zu unterstützen. Teilregion 5 Meiringen, vgl. Kapitel 2.7.

Landschaftspflege / Landschaftsentwicklung

Meiringen

1 Erhaltung des Baum- und Gehölzbestands im
Talgrund

2 Förderung des ökologischen Ausgleichs in der
Landwirtschaftszone (vgl. Kapitel 4.1)

3 Nachhaltige Nutzung und Pflege der Alpen
(vgl. Kapitel 4.2)

4 Erhaltung, Nutzung und Pflege von weiteren
ökologisch wertvollen Flächen im Kulturland

5 Unerwünschte Verbuschung und Verwaldung
verhindern

6 Ökologischer Ausgleich im Siedlungsgebiet

7 Lenkung des Sommer- und Wintertourismus,
vor allem oberhalb des besiedelten Gebiets
(Erhal-tung von störungs-armen/-freien
Gebieten)

8 Renaturierung von Fliessgewässern
(vgl. Kapitel 4.3)

9 Amphibienlaichgebiet Balmglunte

Es ist zu prüfen, ob im Talboden im Rahmen der ökologi-
schen Vernetzung auch bestockte Windschutzstreifen
angelegt werden können.

Umsetzung der Öko-Qualitätsverordnung (ÖQV, öko-
logische Vernetzung), insbesondere entlang von Wald-
rändern und Gewässern, auf dem Areal des Militär-
flugplatzes Unterbach und im Bereich von Grundwasser-
schutzzonen; in Zusammenarbeit mit der teilregionalen
Arbeitsgruppe und dem regionalen Fachausschuss
Landschaft. Dabei ist auch die Anlage von bestockten
Windschutzstreifen im Talgrund zu prüfen.

Unterstützung der Alpbetriebe bei Fragen und Problemen
im Zusammenhang mit der Umsetzung der Sömme-
rungsbeitragsverordnung.

Bewirtschaftung von Trockenstandorten und Feucht-ge-
bieten gemäss den Bewirtschaftungsverträgen mit dem
Kanton.

In Kombination mit der Umsetzung der ÖQV.

Erhaltung und Förderung des Baumbestands und der
Grünflächen im überbauten Gebiet. Soweit möglich ist
eine naturnahe Gestaltung der Grünflächen anzustreben.

Überprüfen des Wander- und Bergwegnetzes; Über-
prüfen des Strassen- und Wegnetzes: festlegen, wie das
Befahren von land- und forstwirtschaftlichen Erschlies-
sungswegen durch Unberechtigte verhindert werden soll;
konsequente Handhabung der festgelegten Regelung.

Identifizierung von Gewässerabschnitten, die sich für die
Renaturierung eignen; Ausarbeitung von entsprechen-
den Projekten (für den Gewässerunterhalt und den Was-
serbau zuständige Stelle der Gemeinde in Zusammen-
arbeit mit dem Oberingenieurkreis I und dem Fischerei-
inspektorat).

Wiederherstellung der Balmglunte. Ein Projekt zur Schaf-
fung eines Gemeindeschutzgebiets ist in Arbeit (EWR
Energie AG)
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Die Alpbachschlucht soll wieder begehbar gemacht wer-
den (ein entsprechendes Baugesuch ist in vorbereitung).

Es ist zu prüfen, ob der Weg Wilerli - Trocheni Lamm -
Finstere Lamm - Westeingang Aareschlucht wieder be-
gehbar gemacht werden kann (in Zusammenarbeit mit
der Aareschlucht AG).

Identifizieren der wertvollen Bestände (insesondere in
den Gebieten Schwarzwaldalp, Isetwald, Wirzenalp), die
von Eigentümern und Bewirtschaftern auf freiwilliger
Basis erhalten und erneuert werden sollen (wo möglich
in Kombination mir der Umsetzung der ÖQV, ausserhalb
der landwirtschaftlichen Nutzfläche mit entsprechenden
Beiträgen).

Es ist zu prüfen, welche nicht mehr gebrauchten Militär
und Festungsanlagen rückgebaut werden können.

Identifizieren und Sanieren von wertvollen Trocken-
mauern, die das Landschaftsbild prägen und zeugen his-
torischer Grenzziehung oder Landwirtschaft darstellen
(wo möglich in Kombination mit der Umsetzung der
ÖQV).

10 Alpbachschlucht

11 Weg Wilerli - Lamm - Aareschlucht

12 Ahornbestand

13 Militär- und Festungsanlagen.

14 Erhaltung von Trockenmauern

Meiringen
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Weiler Brünigen unterhalb des Brünigpasses. (Foto: A. Urweider)

Die Ausdehnung des Siedlungsgebiets mit Anzeichen einer eigentlichen Zersiedlung geht auf Kosten
des besten Kulturlands im Gebiet des meliorierten Talbodens. (Foto: A. Urweider)

Meiringen
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Landschaftsplanung

1 Haushälterische Nutzung des Bodens im
Talgrund

2 Auengebiet von nationaler Bedeutung (Nr. 84)
Sytenwald

3 Kantonale Naturschutzgebiete Hinterburg-
Oltscheren (NS 11), Funtenen (NS 13) und
Chaltenbrunnenmoor und Wandelalp (NS 12)
sowie Landschaft von nationaler Bedeutung
Chaltenbrunnen-Wandel (BLN 1506) bzw.
Moorlandschaft von besonderer Schönheit und
nationaler Bedeutung Chaltenbrunnen, kanto-
nales Wildschutzgebiet Nr. 21 Junzelen und
Eidgenössisches Jagdbanngebiet Schwarzhorn

4 Naturobjekte Oltschibach-Fall (N 25), Wandel-
bach-Fälle (N 26), Falcherenbach-Fall (N28)
und Aareschlucht (N 31/BLN 1512)

5 Landschaftsschutzgebiet Scheidegg-Chalten-
brunnen (LS 31)

6 Landschaftsschongebiete Brienzerberg (LS 26),
Kirchet (LS 30) und Breitenboden-Schwarzwald-
alp (LS 31) sowie Eidgenössisches Jagdbann-
gebiet Schwarzhorn

7 Landschaftsschongebiet Brünigberg-Chilchberg
(LS 29)

8 UNESCO Weltnaturerbe Jungfrau-Aletsch-
Bietschhorn

9 Unterschutzstellung von Flächen und Objekten
von lokaler Bedeutung

Sorgfältige Bedarfsabklärungen, bevor neue Bauzonen
im noch weitgehend unüberbauten Gebiet geschaffen
werden.

Für die Gemeinde besteht kein Handlungsbedarf.

Für die Gemeinde besteht kein Handlungsbedarf. Die
ökologische Aufwertung des kantonalen Naturschutzge-
biets Funtenen (NS 13) ist in Planung (kantonales Natur-
schutzinspektorat).

Die besonderen Werte dieser Objekte sind seit dem Er-
lass des Richtplans der Region Oberland-Ost 1984 er-
halten geblieben. Für die Gemeinde besteht kein Hand-
lungsbedarf.

Die besonderen Werte dieses Gebiets sind seit dem Er-
lass des Richtplans der Region Oberland-Ost 1984 er-
halten geblieben. Für die Gemeinde besteht kein Hand-
lungsbedarf.

Die besonderen Werte dieser Gebiete sind seit dem Er-
lass des Richtplans der Region Oberland-Ost 1984 er-
halten geblieben. Für die Gemeinde besteht kein Hand-
lungsbedarf.

Die besonderen Werte dieses Gebiets sind seit dem Er-
lass des Richtplans der Region Oberland-Ost 1984 weit-
gehend erhalten geblieben. Es besteht heute jedoch ein
enormer Nutzungsdruck zur Ermöglichung von Adven-
ture-Sportarten jeglicher Art. Für die Gemeinde besteht
Handlungsbedarf, dieses Problem zu lösen, in dem das
regionale Schongebiet auf Gemeindeebene grundeigen-
tümerverbindlich umgestzt wird.

Prüfen, ob das Schutzgebiet auf Teile der Gemeinde
Meiringen ausgedehnt werden kann (im Bereich des
BLN-Gebiets Berner Hochalpen BLN 1507).

Nach eigenem Ermessen der Gemeinde, unter Berück-
sichtigung der gesetzlichen Vorgaben (u.a. Baugesetz,
Naturschutzgesetz). Erwünscht ist unter anderem die
Erhaltung von Findlingen und markanten Moränenzügen
als Zeugen der eiszeitlichen Vergletscherung (einzelne
Objekte sind bereits geschützt).

Meiringen
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Alte, einzeln und in Gruppen stehende Bergahorne zieren das Landschaftsbild. (Foto: A. Urweider)

Der Boden des Aaretals mit den kanalisierten Gewässern und dem Naturschutzgebiet Funtenen (Vorder-
grund). Die ökologische Vernetzung quer durchs Tal sollte gestärkt werden. (Foto: A. Urweider)

Meiringen
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Landschaftsentwicklung in der Gemeinde Niederried

Die Region Oberland-Ost hat Interesse, mit der Gemeinde Niederried zusammenzuarbeiten und sie
bei folgenden Themen zu beraten und zu unterstützen. Teilregion 1b Interlaken (rechts der Aare), vgl.
Kapitel 2.3.

Landschaftspflege / Landschaftsentwicklung

Niederried

1 Schutz, Gestaltung und Pflege der See- und
Flussufer

2 Förderung des ökologischen Ausgleichs in der
Landwirtschaftszone (vgl. Kapitel 4.1)

3 Erhaltung, Nutzung und Pflege von weiteren
ökologisch wertvollen Flächen im Kulturland

4 Unerwünschte Verbuschung und Verwaldung
verhindern

5 Lenkung des Tourismus, vor allem oberhalb des
besiedelten Gebiets (Erhaltung von störungs-
armen/-freien Gebieten)

6 Renaturierung von Fliessgewässern
(vgl. Kapitel 4.3)

Umsetzung der Uferschutzplanung gemäss SFG: USP
genehmigt, Beschwerde hängig.

Umsetzung der Öko-Qualitätsverordnung (ÖQV, öko-
logische Vernetzung), insbesondere entlang von Wald-
rändern, Gewässern und im Bereich von Grundwasser-
schutzzonen; in Zusammenarbeit mit der teilregionalen
Arbeitsgruppe und dem regionalen Fachausschuss
Landschaft.

Bewirtschaftung von Trockenstandorten und Feuchtge-
bieten gemäss den Bewirtschaftungsverträgen mit dem
Kanton.

In Kombination mit der Umsetzung der ÖQV.

Überprüfen des Wander- und Bergwegnetzes; Über-
prüfen des Strassen- und Wegnetzes: festlegen, wie das
Befahren von land- und forstwirtschaftlichen Erschlies-
sungswegen durch Unberechtigte verhindert werden soll;
konsequente Handhabung der festgelegten Regelung.

Identifizierung von Gewässerabschnitten, die sich für die
Renaturierung eignen; Ausarbeitung von entsprechen-
den Projekten (für den Gewässerunterhalt und den Was-
serbau zuständige Stelle der Gemeinde in Zusammen-
arbeit mit dem Oberingenieurkreis I und dem Fischerei-
inspektorat).
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Mähwiesen und Weideland bilden zusammen mit verschiedenen Gehölzen eine abwechslungsreiche,
ökologisch wertvolle Kulturlandschaft entlang dem Brienzersee. (Foto: T. Gnägi)

Abwechslungsreiche, ökologisch gut vernetzte Kulturlandschaft am Brienzersee. (Foto: U. Fischer)

Niederried
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Landschaftsplanung

1 Eidgenössisches Jagdbanngebiet Augstmatt-
horn

2 Unterschutzstellung von Flächen und Objekten
von lokaler Bedeutung

Für die Gemeinde besteht kein Handlungsbedarf.

Nach eigenem Ermessen der Gemeinde, unter Berück-
sichtigung der gesetzlichen Vorgaben (u.a. Baugesetz,
Naturschutzgesetz).

Niederried
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Ausblick auf den Brienzersee und Bachverbauungen. (Foto: T. Gnägi)

In Niederried beschränken sich gut bewirtschaftbare, ebene bis sanft geneigte Flächen auf tiefe Lange
in Seenähe. (Foto: T. Gnägi)

Niederried



Region Oberland-Ost
Regionales Landschaftsentwicklungskonzept R-LEK

Kapitel 5 | Seite 96

Landschaftsentwicklung in der Gemeinde Oberried

Die Region Oberland-Ost hat Interesse, mit der Gemeinde Oberried zusammenzuarbeiten und sie
bei folgenden Themen zu beraten und zu unterstützen. Teilregion 4 Brienz, vgl. Kapitel 2.6.

Landschaftspflege / Landschaftsentwicklung

Oberried

1 Schutz, Gestaltung und Pflege der See- und
Flussufer

2 Förderung des ökologischen Ausgleichs in der
Landwirtschaftszone (vgl. Kapitel 4.1)

3 Nachhaltige Nutzung und Pflege der Alpen
(vgl. Kapitel 4.2)

4 Erhaltung, Nutzung und Pflege von weiteren
ökologisch wertvollen Flächen im Kulturland

5 Unerwünschte Verbuschung und Verwaldung
verhindern

6 Lenkung des Tourismus, vor allem oberhalb des
besiedelten Gebiets (Erhaltung von störungs-
armen/-freien Gebieten)

7 Renaturierung von Fliessgewässern
(vgl. Kapitel 4.3)

Umsetzung der Uferschutzplanung gemäss SFG: USP
genehmigt.

Umsetzung der Öko-Qualitätsverordnung (ÖQV, öko-
logische Vernetzung), insbesondere entlang von Wald-
rändern, Gewässern und im Bereich von Grundwasser-
schutzzonen; in Zusammenarbeit mit der teilregionalen
Arbeitsgruppe und dem regionalen Fachausschuss
Landschaft.

Unterstützung der Alpbetriebe bei Fragen und Problemen
im Zusammenhang mit der Umsetzung der Sömme-
rungsbeitragsverordnung. Für das Gebiet der Alp Vogts-
Allgäu („Riederenalp“) besteht ein spezieller Bewirtschaf-
tungsplan.

Bewirtschaftung von Trockenstandorten und Feucht-
gebieten gemäss den Bewirtschaftungsverträgen mit
dem Kanton. Für das Gebiet der Alp Vogts-Allgäu
(„Riederenalp“) besteht ein spezieller Bewirtschaftungs-
plan.

In Kombination mit der Umsetzung der ÖQV.

Überprüfen des Wander- und Bergwegnetzes; Über-
prüfen des Strassen- und Wegnetzes: festlegen, wie das
Befahren von land- und forstwirtschaftlichen Erschlies-
sungswegen durch Unberechtigte verhindert werden soll;
konsequente Handhabung der festgelegten Regelung.

Identifizierung von Gewässerabschnitten, die sich für die
Renaturierung eignen; Ausarbeitung von entsprechen-
den Projekten (für den Gewässerunterhalt und den Was-
serbau zuständige Stelle der Gemeinde in Zusammen-
arbeit mit dem Oberingenieurkreis I und dem Fischerei-
inspektorat).



Region Oberland-Ost
Regionales Landschaftsentwicklungskonzept R-LEK

Kapitel 5 | Seite 97

Der Hirschenbach in Oberried ist aus Sicherheitsgründen hart verbaut. (Foto: T. Gnägi)

In Oberried beschränken sich gut bewirtschaftbare, ebene bis sanft geneigte Flächen auf tiefe Lange in
Seenähe. (Foto: T. Gnägi)

Oberried
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Landschaftsplanung

1 Moorlandschaft von besonderer Schönheit und
von nationaler Bedeutung Habkern/Sörenberg
(Teilgebiet), Landschaftsschutzgebiet Mirrenegg
(LS 01), Landschaftsschongebiet Gemmenalp-
Nollen (LS 01) und eidgenössisches Jagdbann-
gebiet Augstmatthorn

2 Kantonales Naturschutzgebiet Mirrenegg

3 Auengebiet von nationaler Bedeutung Harzis-
boden

4 Unterschutzstellung von Flächen und Objekten
von lokaler Bedeutung; zu beachten ist dabei,
dass die zahlreichen Klein-Scheunen auf ent-
sprechend kleinen Parzellen das Landschafts-
bild und die ökologischen Verhältnisse ent-
scheidend mitprägen.

Ausarbeitung einer grundeigentümerverbindlichen Pla-
nung (gemäss kantonalem Sachplan Moorlandschaften).
Die Planung ist in Arbeit.

Für die Gemeinde besteht kein Handlungsbedarf.

Für die Gemeinde besteht kein Handlungsbedarf.

Nach eigenem Ermessen der Gemeinde, unter Berück-
sichtigung der gesetzlichen Vorgaben (u.a. Baugesetz,
Naturschutzgesetz).

Oberried
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Einzelbäume und Gehölze tragen zum abwechslungsreichen Landschaftscharakter bei. (Foto: T. Gnägi)

Morgenstimmung am Brienzersee. An den sonnenwarmen Südhängen entlang dem Brienzersee wächst
ein ökologisch besonders wertvoller Linden-Mischwald. (Foto: T. Gnägi)

Oberried
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Landschaftsentwicklung in der Gemeinde Ringgenberg

Die Region Oberland-Ost hat Interesse, mit der Gemeinde Ringgenberg zusammenzuarbeiten und
sie bei folgenden Themen zu beraten und zu unterstützen. Teilregion 1b Interlaken (rechts der Aare),
vgl. Kapitel 2.3.

Landschaftspflege / Landschaftsentwicklung

Ringgenberg

1 Schutz, Gestaltung und Pflege der See- und
Flussufer

2 Förderung des ökologischen Ausgleichs in der
Landwirtschaftszone (vgl. Kapitel 4.1)

3 Erhaltung, Nutzung und Pflege von weiteren
ökologisch wertvollen Flächen im Kulturland

4 Unerwünschte Verbuschung und Verwaldung
verhindern

5 Lenkung des Tourismus, vor allem oberhalb des
besiedelten Gebiets (Erhaltung von störungs-
armen/-freien Gebieten)

6 Steinbruch Rosswald (Abbau- und Deponie)

7 Renaturierung von Fliessgewässern
(vgl. Kapitel 4.3)

Umsetzung der Uferschutzplanung gemäss SFG: USP
genehmigt.

Umsetzung der Öko-Qualitätsverordnung (ÖQV, öko-
logische Vernetzung), insbesondere entlang von Wald-
rändern, Gewässern (rund um das Burgseeli) und im
Bereich von Grundwasserschutzzonen; in Zusammen-
arbeit mit der teilregionalen Arbeitsgruppe und dem regio-
nalen Fachausschuss Landschaft.

Bewirtschaftung von Trockenstandorten und Feucht-
gebieten gemäss den Bewirtschaftungsverträgen mit
dem Kanton.

In Kombination mit der Umsetzung der ÖQV.

Überprüfen des Wander- und Bergwegnetzes; Über-
prüfen des Strassen- und Wegnetzes: festlegen, wie das
Befahren von land- und forstwirtschaftlichen Erschlies-
sungswegen durch Unberechtigte verhindert werden soll;
konsequente Handhabung der festgelegten Regelung.

Schonung von Landschaft und Natur beim Betrieb und
bei der Wiederauffüllung sowie bei der Rekultivierung
der Abbaustelle. Der Weiterbetrieb der Abbau- und
Deponiestelle wird mit einer Überbauungsordnung mit
Umweltverträglichkeitsprüfung sichergestellt (Verfahren
läuft zur Zeit).

Identifizierung von Gewässerabschnitten, die sich für die
Renaturierung eignen; Ausarbeitung von entsprechen-
den Projekten (für den Gewässerunterhalt und den Was-
serbau zuständige Stelle der Gemeinde in Zusammen-
arbeit mit dem Oberingenieurkreis I und dem Fischerei-
inspektorat).
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Traditionell genutzte Kulturlandschaft auf der Hohflue mit schönem Baumbestand. (Foto: U. Fischer)

Das Burgseeli in Ringgenberg ist ein kantonales Naturschutzgebiet. (Foto: U. Fischer)

Ringgenberg
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Landschaftsplanung

1 Haushälterische Nutzung des Bodens im
Talgrund

2 Kantonales Naturschutzgebiet Burgseeli
(NS 04), kantonales Wildschutzgebiet Nr. 6
Brienzersee und Nr. 88 Burgseeli

3 Naturobjekt Naturuferstreifen an der Aare
(NS 06)

4 Eidgenössisches Jagdbanngebiet
Augstmatthorn

5 Unterschutzstellung von Flächen und Objekten
von lokaler Bedeutung

Sorgfältige Bedarfsabklärungen, bevor neue Bauzonen
im noch weitgehend unüberbauten Gebiet geschaffen
werden.

Für die Gemeinde besteht kein Handlungsbedarf.

Die besonderen Werte dieses Objekts sind seit dem Er-
lass des Richtplans der Region Oberland-Ost 1984 er-
halten geblieben (Uferschutzplanung). Für die Gemeinde
besteht kein Handlungsbedarf.

Für die Gemeinde besteht kein Handlungsbedarf

Nach eigenem Ermessen der Gemeinde, unter Berück-
sichtigung der gesetzlichen Vorgaben (u.a. Baugesetz,
Naturschutzgesetz).

Ringgenberg
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Kantonales Naturschutzgebiet Burgseeli. (Foto: T. Gnägi)

Ringgenberg gehört zur Agglomeration Interlaken. Hier treten die Gegensätze zwischen überbauten,
stark genutzten Gebieten und der allgemein naturnahen Umgebung deutlich hervor. (Foto: U. Fischer)

Ringgenberg
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Landschaftsentwicklung in der Gemeinde Saxeten

Die Region Oberland-Ost hat Interesse, mit der Gemeinde Saxeten zusammenzuarbeiten und sie
bei folgenden Themen zu beraten und zu unterstützen. Teilregion 1a Interlaken (links der Aare), vgl.
Kapitel 2.2.

Landschaftspflege / Landschaftsentwicklung

1 Förderung des ökologischen Ausgleichs in der
Landwirtschaftszone (vgl. Kapitel 4.1)

2 Nachhaltige Nutzung und Pflege der Alpen
(vgl. Kapitel 4.2)

3 Erhaltung, Nutzung und Pflege von weiteren
ökologisch wertvollen Flächen im Kulturland

4 Unerwünschte Verbuschung und Verwaldung
verhindern

5 Lenkung des Tourismus, vor allem oberhalb des
besiedelten Gebiets (Erhaltung von störungs-
armen/-freien Gebieten)

6 Renaturierung von Fliessgewässern
(vgl. Kapitel 4.3)

Umsetzung der Öko-Qualitätsverordnung (ÖQV, öko-
logische Vernetzung), insbesondere entlang von Wald-
rändern, Gewässern und im Bereich von Grundwasser-
schutzzonen; in Zusammenarbeit mit der teilregionalen
Arbeitsgruppe und dem regionalen Fachausschuss
Landschaft.

Unterstützung der Alpbetriebe bei Fragen und Problemen
im Zusammenhang mit der Umsetzung der Sömme-
rungsbeitragsverordnung.

Bewirtschaftung von Trockenstandorten und Feuchtge-
bieten gemäss den Bewirtschaftungsverträgen mit dem
Kanton.

In Kombination mit der Umsetzung der ÖQV.

Überprüfen des Wander- und Bergwegnetzes; Über-
prüfen des Strassen- und Wegnetzes: festlegen, wie das
Befahren von land- und forstwirtschaftlichen Erschlies-
sungswegen durch Unberechtigte verhindert werden soll;
konsequente Handhabung der festgelegten Regelung.

Identifizierung von Gewässerabschnitten, die sich für die
Renaturierung eignen; Ausarbeitung von entsprechen-
den Projekten (für den Gewässerunterhalt und den Was-
serbau zuständige Stelle der Gemeinde in Zusammen-
arbeit mit dem Oberingenieurkreis I und dem Fischerei-
inspektorat).

Saxeten
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Gepflegte Kulturlandschaft in Saxeten. Die landwirtschaftliche Nutzung prägt das Landschaftsbild. (Foto:
Gemeinde Saxeten)

Saxettal mit Schwalmere. (Foto: Gemeinde Saxeten)

Saxeten
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Landschaftsplanung

1 Landschaftsschongebiete Därliggrat (LS 06)
und Bällenalp-Sylertal (LS 07)

2 Unterschutzstellung von Flächen und Objekten
von lokaler Bedeutung

Die besonderen Werte dieser Gebiete sind seit dem Er-
lass des Richtplans der Region Oberland-Ost 1984 er-
halten geblieben. Für die Gemeinde besteht kein Hand-
lungsbedarf.

Nach eigenem Ermessen der Gemeinde, unter Berück-
sichtigung der gesetzlichen Vorgaben (u.a. Baugesetz,
Naturschutzgesetz).

Saxeten
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Abwechslungsreiche, ökologisch gut vernetzte Kulturlandschaft. Wird die Bewirtschaftung aufgegeben,
drohen steile, abgelegene  Flächen zu verbuschen und zu verwalden. (Foto: Gemeinde Saxeten)

In Saxeten gibt es viele landschaftliche Schönheiten. (Foto: Gemeinde Saxeten)

Saxeten
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Landschaftsentwicklung in der Gemeinde Schattenhalb

Die Region Oberland-Ost hat Interesse, mit der Gemeinde Schattenhalb zusammenzuarbeiten und
sie bei folgenden Themen zu beraten und zu unterstützen. Teilregion 5 Meiringen, vgl. Kapitel 2.7.

Landschaftspflege / Landschaftsentwicklung

1 Förderung des ökologischen Ausgleichs in der
Landwirtschaftszone (vgl. Kapitel 4.1)

2 Nachhaltige Nutzung und Pflege der Alpen
(vgl. Kapitel 4.2)

3 Erhaltung, Nutzung und Pflege von weiteren
ökologisch wertvollen Flächen im Kulturland

4 Unerwünschte Verbuschung und Verwaldung
verhindern

5 Lenkung des Sommer- und Wintertourismus,
vor allem oberhalb des besiedelten Gebiets
(Erhaltung von störungsarmen/-freien Gebieten)

6 Renaturierung von Fliessgewässern
(vgl. Kapitel 4.3)

7 Ahornbestand

8 Aareschlucht

Umsetzung der Öko-Qualitätsverordnung (ÖQV, öko-
logische Vernetzung), insbesondere entlang von Wald-
rändern, Gewässern und im Bereich von Grundwasser-
schutzzonen; in Zusammenarbeit mit der teilregionalen
Arbeitsgruppe und dem regionalen Fachausschuss
Landschaft.

Unterstützung der Alpbetriebe bei Fragen und Problemen
im Zusammenhang mit der Umsetzung der Sömme-
rungsbeitragsverordnung.

Bewirtschaftung von Trockenstandorten und Feuchtge-
bieten gemäss den Bewirtschaftungsverträgen mit dem
Kanton.

In Kombination mit der Umsetzung der ÖQV.

Überprüfen des Wander- und Bergwegnetzes; Über-
prüfen des Strassen- und Wegnetzes: festlegen, wie das
Befahren von land- und forstwirtschaftlichen Erschlies-
sungswegen durch Unberechtigte verhindert werden soll;
konsequente Handhabung der festgelegten Regelung.

Identifizierung von Gewässerabschnitten, die sich für die
Renaturierung eignen; Ausarbeitung von entsprechen-
den Projekten (für den Gewässerunterhalt und den Was-
serbau zuständige Stelle der Gemeinde in Zusammen-
arbeit mit dem Oberingenieurkreis I und dem Fischerei-
inspektorat).

Identifizieren der wertvollen Bestände (insesondere im
Gebiet Reichenbachtal), die von Eigentümern und Be-
wirtschaftern auf freiwilliger Basis erhalten und erneuert
werden sollen (wo möglich in Kombination mir der Um-
setzung der ÖQV, ausserhalb der landwirtschaftlichen
Nutzfläche mit entsprechenden Beiträgen).

Es ist zu prüfen, ob der Weg Wilerli -Trocheni Lamm -
Finstere Lamm - Westeingang Aareschlucht wieder be-
gehbar gemacht werden kann (in Zusammenarbeit mit
der Aareschlucht AG).

Schattenhalb
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Identifizieren und Sanieren von wertvollen Trocken-
mauern, die das Landschaftsbild prägen und zeugen his-
torischer Grenzziehung oder Landwirtschaft darstellen
(wo möglich in Kombination mit der Umsetzung der
ÖQV).

9 Trockenmauern

Schattenhalb
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Prächtige Bergahorne zieren gebietsweise das Landschaftsbild in der Gemeinde Schattenhalb. (Foto:
A. Urweider)

Dorf Willigen in der Gemeinde Schattenhalb. Unmittelbar angrenzend an die ebenen Talgebiete schliessen
steile, felsdurchsetzte Waldungen an, die abgelegen und beinahe unerreichbar sind. (Foto: A. Urweider)

Schattenhalb
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Landschaftsplanung

1 Kantonales Naturschutzgebiet (NS 12) bzw.
Landschaften von nationaler Bedeutung Chal-
tenbrunnenmoor und Wandelalp (BLN 1506),
Aareschlucht (BLN 1512) und Moorlandschaft
von besonderer Schönheit und von nationaler
Bedeutung Chaltenbrunnen

2 Auengebiet von nationaler Bedeutung (Nr.
1216) Rosenlauigletscher

3 Naturobjekte Reichenbach-Fall (N 29), Rosen-
lauischlucht (N 30) und Aareschlucht (N31)

4 Eidgenössisches Jagdbanngebiet Schwarzhorn

5 Landschaftsschongebiete Kirchet (LS 30),
Breitenboden-Schwarzwaldalp (LS 31) und Burg
(LS 32)

6 UNESCO-Weltnaturerbe Jungfrau-Aletsch-
Bietschhorn

7 Unterschutzstellung von Flächen und Objekten
von lokaler Bedeutung

Für die Gemeinde besteht kein Handlungsbedarf.

Für die Gemeinde besteht kein Handlungsbedarf.

Die besonderen Werte dieser Objekte sind seit dem Er-
lass des Richtplans der Region Oberland-Ost 1984 er-
halten geblieben. Für die Gemeinde besteht kein Hand-
lungsbedarf.

Für die Gemeinde besteht kein Handlungsbedarf.

Die besonderen Werte dieser Gebiete sind seit dem Er-
lass des Richtplans der Region Oberland-Ost 1984 er-
halten geblieben. Für die Gemeinde besteht kein Hand-
lungsbedarf.

Prüfen, ob das Schutzgebiet auf Teile der Gemeinde
Schattenhalb ausgedehnt werden kann (im Bereich des
BLN-Gebiets Berner Hochalpen BLN 1507).

Nach eigenem Ermessen der Gemeinde, unter Berück-
sichtigung der gesetzlichen Vorgaben (u.a. Baugesetz,
Naturschutzgesetz). Erwünscht ist unter anderem die
Erhaltung von Findlingen und markanten Moränenzügen
als Zeugen der eiszeitlichen Vergletscherung.

Schattenhalb
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Schattenhalb

Moränenzug und Findlinge als Zeugen der eiszeitlichen Vergletscherung. (Foto: A. Urweider)

Weiler Geissholz in der Gemeinde Schattenhalb, umgeben von stark bewaldeten Gebieten. Im Hintergrund
die Engelhörner, am unteren Bildrand der Einschnitt der Aareschlucht. (Foto: A. Urweider)
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Landschaftsentwicklung in der Gemeinde Schwanden

Die Region Oberland-Ost hat Interesse, mit der Gemeinde Schwanden zusammenzuarbeiten und
sie bei folgenden Themen zu beraten und zu unterstützen. Teilregion 4 Brienz, vgl. Kapitel 2.6.

Landschaftspflege / Landschaftsentwicklung

1 Förderung des ökologischen Ausgleichs in der
Landwirtschaftszone (vgl. Kapitel 4.1)

2 Erhaltung, Nutzung und Pflege von weiteren
ökologisch wertvollen Flächen im Kulturland

3 Unerwünschte Verbuschung und Verwaldung
verhindern

4 Lenkung des Tourismus, vor allem oberhalb des
besiedelten Gebiets (Erhaltung von störungs-
armen/-freien Gebieten)

5 Renaturierung von Fliessgewässern
(vgl. Kapitel 4.3)

Umsetzung der Öko-Qualitätsverordnung (ÖQV, öko-
logische Vernetzung), insbesondere entlang von Wald-
rändern, Gewässern und im Bereich von Grundwasser-
schutzzonen; in Zusammenarbeit mit der teilregionalen
Arbeitsgruppe und dem regionalen Fachausschuss
Landschaft.

Bewirtschaftung von Trockenstandorten und Feuchtge-
bieten gemäss den Bewirtschaftungsverträgen mit dem
Kanton.

In Kombination mit der Umsetzung der ÖQV.

Überprüfen des Wander- und Bergwegnetzes; Über-
prüfen des Strassen- und Wegnetzes: festlegen, wie das
Befahren von land- und forstwirtschaftlichen Erschlies-
sungswegen durch Unberechtigte verhindert werden soll;
konsequente Handhabung der festgelegten Regelung.

Identifizierung von Gewässerabschnitten, die sich für die
Renaturierung eignen; Ausarbeitung von entsprechen-
den Projekten (für den Gewässerunterhalt und den Was-
serbau zuständige Stelle der Gemeinde in Zusammen-
arbeit mit dem Oberingenieurkreis I und dem Fischerei-
inspektorat).

Schwanden
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Einzelbäume sind ökologisch wertvolle Elemente im Kulturland und verleihen der Landschaft einen be-
sonderen Charakter. (Foto: T. Gnägi)

Blick auf Oberschwanden vom Glyssen aus. Das Dorf ist umgeben von stark bewaldeten Gebieten.
(Foto: T. Gnägi)

Schwanden
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Landschaftsplanung

1 Kantonales Naturschutzgebiet Schwander-
lauenen (NS 09)

2 Naturobjekt Erratische Blöcke Auf dem Kreuz
(N 21)

3 Landschaftsschutzgebiet Schwanden (LS 28)

4 Unterschutzstellung von Flächen und Objekten
von lokaler Bedeutung

Für die Gemeinde besteht kein Handlungsbedarf.

Für die Gemeinde besteht kein Handlungsbedarf.

Der Schutz wurde in der Ortsplanung festgelegt.

Nach eigenem Ermessen der Gemeinde, unter Berück-
sichtigung der gesetzlichen Vorgaben (u.a. Baugesetz,
Naturschutzgesetz).

Schwanden
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Schwanden

Blick in den gefährlichen Lammbachgraben in Oberschwanden. (Foto: T. Gnägi)

Alter Obstbaumbestand in Schwanden. (Foto: T. Gnägi)
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Landschaftsentwicklung in der Gemeinde Unterseen

Die Region Oberland-Ost hat Interesse, mit der Gemeinde Unterseen zusammenzuarbeiten und sie
bei folgenden Themen zu beraten und zu unterstützen. Teilregion 1b Interlaken (rechts der Aare), vgl.
Kapitel 2.3.

Landschaftspflege / Landschaftsentwicklung

1 Schutz, Gestaltung und Pflege der See- und
Flussufer

2 Ökologischer Ausgleich im Siedlungsgebiet

3 Förderung des ökologischen Ausgleichs in der
Landwirtschaftszone (vgl. Kapitel 4.1)

4 Erhaltung, Nutzung und Pflege von weiteren
ökologisch wertvollen Flächen im Kulturland

5 Unerwünschte Verbuschung und Verwaldung
verhindern

6 Lenkung des Tourismus, vor allem oberhalb des
besiedelten Gebiets (Erhaltung von störungs-
armen/-freien Gebieten)

7 Renaturierung von Fliessgewässern
(vgl. Kapitel 4.3)

Umsetzung der Uferschutzplanung gemäss SFG: USP
Bödelibad, Goldey, Tschingeley, Weissenau, Gelber
Brunnen Bätterich und Grube genehmigt, Ersatzvor-
nahme und öffentliche Auflage der USPs Manorfarm und
Spielmatte.

Erhaltung und Förderung des Baumbestands und der
Grünflächen im überbauten Gebiet. Soweit möglich na-
turnahe Gestaltung der Grünflächen.

Umsetzung der Öko-Qualitätsverordnung (ÖQV, öko-
logische Vernetzung), insbesondere entlang von Wald-
rändern, Gewässern und im Bereich von Grundwasser-
schutzzonen; in Zusammenarbeit mit der teilregionalen
Arbeitsgruppe und dem regionalen Fachausschuss
Landschaft.

Bewirtschaftung von Trockenstandorten und Feuchtge-
bieten gemäss den Bewirtschaftungsverträgen mit dem
Kanton.

In Kombination mit der Umsetzung der ÖQV.

Überprüfen des Wander- und Bergwegnetzes; Über-
prüfen des Strassen- und Wegnetzes: festlegen, wie das
Befahren von land- und forstwirtschaftlichen Erschlies-
sungswegen durch Unberechtigte verhindert werden soll;
konsequente Handhabung der festgelegten Regelung.

Identifizierung von Gewässerabschnitten, die sich für die
Renaturierung eignen (evtl. am rechten Aareufer in der
Weissenau).; Ausarbeitung von entsprechenden Pro-
jekten (für den Gewässerunterhalt und den Wasserbau
zuständige Stelle der Gemeinde in Zusammenarbeit mit
dem Oberingenieurkreis I und dem Fischereiinspektorat).

Unterseen
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Thunerseeufer im Neuhaus, ein beliebtes Naherholungsgebiet. (Foto: U. Fischer)

Unterseen gehört zum Kern der Agglomeration auf dem Bödeli. Der Golfplatz neben dem kantonalen
Naturschutzgebiet Weissenau wird gegenwärtig saniert und ökologisch aufgewertet. (Foto: U. Fischer)

Unterseen
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Landschaftsplanung

1 Haushälterische Nutzung des Bodens im
Talgrund

2 Kantonales Naturschutzgebiet Neuhaus-
Weissenau (NS 03)  und Landschaft (BLN 1508)
sowie Auengebiet (Nr. 79) von nationaler Be-
deutung Weissenau  , kantonales Wildschutz-
gebiet Nr. 4 Bödeli, sowie Naturobjekte Luegi-
bodenblock (N 01) und Objekt von nationaler
Bedeutung Luegibodenblock (BLN 1509),
Jenzersteine (N 02) und Gelber Brunnen (N 04)

3 Eidgenössisches Jagdbanngebiet Augstmatt-
horn

4 Landschaftsschutzgebiet Luegiboden (LS 02)

5 Landschaftsschongebiete Neuhaus (LS 03) und
Rechtes Thunerseeufer (LS 04)

6 Unterschutzstellung von Flächen und Objekten
von lokaler Bedeutung

Sorgfältige Bedarfsabklärungen, bevor neue Bauzonen
im noch weitgehend unüberbauten Gebiet geschaffen
werden.

Für die Gemeinde besteht kein Handlungsbedarf.

Für die Gemeinde besteht kein Handlungsbedarf.

Für die Gemeinde besteht kein Handlungsbedarf.

Die besonderen Werte dieser Gebiete sind seit dem Er-
lass des Richtplans der Region Oberland-Ost 1984 er-
halten geblieben (Uferschutzplanung). Für die Gemeinde
besteht kein Handlungsbedarf.

Nach eigenem Ermessen der Gemeinde, unter Berück-
sichtigung der gesetzlichen Vorgaben (u.a. Baugesetz,
Naturschutzgesetz).

Unterseen
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Unterseen

Haushälterische Nutzung des fruchtbaren Bodens auf dem Bödeli. Oberes Stadtfeld von Unterseen und
im Hintergrund der Harder. In den Felsen brüten verschiedene seltene Vogelarten. (Foto: U. Fischer)

Das kantonale Naturschutzgebiet Weissenau wird gegenwärtig ökologisch aufgewertet (Renaturierung
des Seeufers und ökologische Vernetzung mit dem angrenzenden Golfplatz). (Foto: R. Luder)
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Landschaftsentwicklung in der Gemeinde Wilderswil

Die Region Oberland-Ost hat Interesse, mit der Gemeinde Wilderswil zusammenzuarbeiten und sie
bei folgenden Themen zu beraten und zu unterstützen. Teilregion 1a Interlaken (links der Aare), vgl.
Kapitel 2.2.

Landschaftspflege / Landschaftsentwicklung

1 Förderung des ökologischen Ausgleichs in der
Landwirtschaftszone (vgl. Kapitel 4.1)

2 Erhaltung, Nutzung und Pflege von weiteren
ökologisch wertvollen Flächen im Kulturland

3 Unerwünschte Verbuschung und Verwaldung
verhindern

4 Lenkung des Tourismus, vor allem oberhalb des
besiedelten Gebiets (Erhaltung von störungs-
armen/-freien Gebieten)

5 Renaturierung von Fliessgewässern
(vgl. Kapitel 4.3)

Umsetzung der Öko-Qualitätsverordnung (ÖQV, öko-
logische Vernetzung), insbesondere entlang von Wald-
rändern, Gewässern, auf dem Areal des Militärflugplatzes
(gemäss den Ergebnissen des  Projekt „Natur Landschaft
Armee“ des Departements für Verteidigung, Bevölke-
rungsschutz und Sport VBS ) und im Bereich von Grund-
wasserschutzzonen; in Zusammenarbeit mit der teilre-
gionalen Arbeitsgruppe und dem regionalen Fachaus-
schuss Landschaft.

Bewirtschaftung von Trockenstandorten und Feuchtge-
bieten gemäss den Bewirtschaftungsverträgen mit dem
Kanton.

In Kombination mit der Umsetzung der ÖQV.

Überprüfen des Wander- und Bergwegnetzes. Überprü-
fen des Strassen- und Wegnetzes: festlegen, wie das
Befahren von land- und forstwirtschaftlichen Erschlies-
sungswegen durch Unberechtigte verhindert werden soll;
konsequente Handhabung der festgelegten Regelung.

Identifizierung von Gewässerabschnitten, die sich für die
Renaturierung eignen; Ausarbeitung von entsprechen-
den Projekten (für den Gewässerunterhalt und den Was-
serbau zuständige Stelle der Gemeinde in Zusammen-
arbeit mit dem Oberingenieurkreis I und dem Fischerei-
inspektorat).

Wilderswil
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Artenreiche, blumige Fettwiese entlang der Lütschine und der Bahnlinie der Berner Oberland Bahnen.
(Foto: O. Germann)

Das Dorf Wilderswil am unteren Saxetbach. (Foto: T. Gnägi)

Wilderswil



Region Oberland-Ost
Regionales Landschaftsentwicklungskonzept R-LEK

Kapitel 5 | Seite 123

Landschaftsplanung

1 Auengebiet von nationaler Bedeutung (Nr. 80)
Chappelistutz

2 Haushälterische Nutzung des Bodens im
Talgrund

3 Landschaftsschongebiete Därliggrat (LS 06),
Bällenalp-Sylertal (LS 07) und Sulstal (LS 08)

4 Unterschutzstellung von Flächen und Objekten
von lokaler Bedeutung

Für die Gemeinde besteht kein Handlungsbedarf.

Sorgfältige Bedarfsabklärungen, bevor neue Bauzonen
im noch weitgehend unüberbauten Gebiet geschaffen
werden.

Die besonderen Werte dieser Gebiete sind seit dem Er-
lass des Richtplans der Region Oberland-Ost 1984 er-
halten geblieben. Für die Gemeinde besteht kein Hand-
lungsbedarf.

Nach eigenem Ermessen der Gemeinde, unter Berück-
sichtigung der gesetzlichen Vorgaben (u.a. Baugesetz,
Naturschutzgesetz).

Wilderswil
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Wilderswil

Das Gebiet Sytiweidli in Wilderswil. Natürliche Erosion bei einem Geländeabbruch, daneben eine land-
wirtschaftlich genutzte Lichtung. (Foto: O. Germann)

Landwirtschaftlich geprägte Kulturlandschaft am Rand von Wilderswil. (Foto: T. Gnägi)
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Landschaftsentwicklung durch die Kraftwerk Oberhasli AG

Die Region Oberland-Ost hat Interesse, mit der Kraftwerk Oberhasli AG (KWO) zusammenzuarbeiten
und sie bei folgenden Themen zu beraten und zu unterstützen.

Landschaftspflege / Landschaftsentwicklung

1 Renaturierung von Fliessgewässern
(vgl. Kapitel 4.3)

2 Berücksichtigung landschaftlicher und ökolo-
gischer Anliegen bei Planung, Projektierung,
Bau und Betrieb von Bauten und Anlagen

3 Erhaltung der grandiosen Hochgebirgsland-
schaften als störungsarme Gebiete

4 Überprüfung und Verbesserung der Rest-
wasserdotierung, insbesondere von Kleinge-
wässern

5 Rückbau von nicht mehr gebrauchten, stören-
den Bauten und Anlagen sowie landschaftlich-
ökologische Sanierung der Standorte

Identifizierung von Gewässerabschnitten, die sich für die
Renaturierung eignen; Ausarbeitung von entsprechen-
den Projekten (in Zusammenarbeit mit den für den Ge-
wässerunterhalt und den Wasserbau zuständigen Stellen
der Gemeinden und mit dem Oberingenieurkreis I und
dem Fischereiinspektorat).

Es sind bereits mehrere Anlagen unter Beizug von Fach-
leuten landschafts- und naturschonend erstellt worden.

Prüfung der Erweiterung des Gebiets UNESCO-Welt-
naturerbe Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn auf betriebs-
eigenem Gelände.

Laufende Aufgabe, gemäss den gesetzlichen Vorschrif-
ten.

Verschiedene Projekte sind bereits umgesetzt worden
und in Vorbereitung.

KWO
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KWO

Im Rahmen eines Landschaftspflege-Programms werden nicht mehr gebrauchte Bauten und Anlagen
abgebrochen und das Gelände rekultiviert (Einlaufbauwekt auf dem Räterichsboden). (Foto: D. Bürki)

Spittellamm-Staumauer. Die Nutzung der Wasserkraft hat eine grosse volkswirtschaftliche Bedeutung,
ist aber mit teilweise beträchtlichen Eingriffen ins Landschaftsbild verbunden. (Foto: D. Bürki)
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Landschaftsentwicklung durch die Jungfraubahnen

Die Region Oberland-Ost hat Interesse, mit den Jungfraubahnen zusammenzuarbeiten und sie bei
folgenden Themen zu beraten und zu unterstützen.

Landschaftspflege / Landschaftsentwicklung

1 Berücksichtigung landschaftlicher und ökolo-
gischer Anliegen bei Planung, Projektierung,
Bau und Betrieb von Anlagen

2 Landschafts- und naturschonende Weiterent-
wicklung der Ski- und Wandergebiete

3 Chemikalien im Bereich der Gleisanlagen

4 Berücksichtigung landschaftlicher und ökolo-
gischer Anliegen im Teilzonenplan Kleine Schei-
degg (in Zusammenarbeit mit den Gemeinden
Grindelwald und Lauterbrunnen)

Umsetzung der entsprechenden Punkte des Leitbilds
Ökologie der Jungfraubahnen. Eine möglichst naturnahe
und unverfälschte Landschaft sowie sinnvolle Umwelt-
schutzmassnahmen habe für die Jungfraubahnen einen
hohen Stellenwert.

Lenkung des Tourismus (zur Erhaltung von störungs-
armen/-freien Gebieten als Ausgleichsräume zu den
touristisch intensiv genutzten Gebieten).

Optimierung des Einsatzes zur Erhaltung und Entwick-
lung von ökologisch wertvollen Böschungen entlang der
Bahngleise.

Ein entsprechender Auftrag ist erteilt worden.

Jungfraubahnen
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Sphinx (3’571 m ü.M.): Die Aussichtsterrasse in der Nähe des Jungfraujochs bietet eine grandiose
Rundsicht auf das UNESCO-Weltnaturerbe Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn. (Foto: Jungfraubahnen)

Die Torusimusdrehscheibe Kleine Scheidegg bildet einen starken Kontrast zur naturnahen Hochge-
birgslandschaft mit Eiger und Mönch. (Foto: Jungfraubahnen)

Jungfraubahnen
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6  Verfahren bis Genehmigung (Genehmigungsvermerke)

Der Mitwirkungsbericht, der Vorprüfungsbericht AGR und die Verteilerliste sind nachfolgend einge-
ordnet.

Mitwirkung vom: 31. Januar bis 2. Mai 2003

Vorprüfungsbericht AGR: 22. Oktober 2003

Vorprüfung mit AGR bereinigt: 16. Januar 2004

Verabschiedet durch die Geschäftsleitung: 10. Februar 2004

Beschlossen durch die Delegiertenversammlung: 19. März 2004

Der Präsident Der Geschäftsführer

................................ ................................

Genehmigt durch das Amt für Gemeinden und
Raumordnung:
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Anhang 1 Mitglieder der teilregionalen Arbeitsgruppen

Teilregionale ArGr Teilregion 1 Interlaken (links der Aare):
- Martinelli Aldo, Interlaken, (Präsident RPL OO/FA–Präsident R–LEK)
- Blatti Walter, Interlaken, (Dipl. Baumeister)
- Otth Rudolf, Matten, (GR Matten/Revierförster Waldabteilung 1)
- Abegglen Christian, Iseltwald, (Gemeindeangestellter)
- Michel Hans, Bönigen, (Präsident Fischereipachtvereinigung Interlaken)
- Schären Adrian, Wilderswil, (GR Wilderswil)
- Buchmann Stefan, Saxeten, (Gemeindepräsident/Förster Waldabteilung 1)
- Brawand Albert, Gsteigwiler, (Ackerbaustellenleiter)
- Mattmann Anton, Gündlischwand, (GR Gündlischwand/EW Jungfraubahnen)
- Füegi Heidi, Lütschental, (Bäuerin Haupterwerb)
- Fehlmann Arthur, Därligen, (GR Därligen)
- Maerten Bruno, Leissigen, (GR Leissigen/Kant. Naturschutzaufseher)

Teilregionale ArGr Teilregion 1 Interlaken (rechts der Aare):
- Schmocker Arnold, Beatenberg, (FA R–LEK/GR Beatenberg)
- Zenger Christian, Habkern, (Gde’Präsident Habkern/Landwirt/Unterförster)
- Schär Eduard, Niederried, (Ackerbaustellenleiter)
- Schmocker John, Ringgenberg, (GR/Tourismusbüro Ringgenberg)
- Hans Hirni, Unterseen, (GR/Ackerbaustellenleiter/Landwirt)

Teilregionale ArGr Teilregion 2 Lauterbrunnen:
- Abbühl Christian, Lauterbrunnen, (FA R–LEK/Bausekretär)
- Schai Ralf, Lauterbrunnen, (Förster)
- von Allmen Emil, Gimmelwald, (Grossrat/Landwirt  im Haupterwerb)
- Käser Susanna, Lauterbrunnen, (Ackerbaustellenleiterin)
- Abbühl Heinz, Stechelberg, (Landwirt im Nebenerwerb)
- Weibel Kurt, Isenfluh, (Landwirt im Haupterwerb)
- Gertsch Heinz, Mürren, (GR Lauterbrunnen/Transportunternehmung)
- Ammeter Alfred, Wengen, (Landwirt im Haupterwerb)

Teilregionale ArGr Teilregion 3 Grindelwald:
- Neuenschwander Rolf, Grindelwald, (Präsident ArGr Teilreg. 3/FA R–LEK)
- Romang Heini, Grindelwald, (Mitglied Landwirtschaftskommission)
- Baumann Sämi, Grindelwald, (Mitglied Landwirtschaftskommission)
- Brawand Sämi jun., Grindelwald ,(Mitglied Landwirtschaftskommission)
- Lauber Robert, Grindelwald, (Mitglied Landwirtschaftskommission)
- Steuri Margrit, Grindelwald, (GR G’wald/Verbindung zu GT und Volkswirtschaftskom.)
- Bohren Hans–Otto, Grindelwald, (Vertreter Bergschaft Scheidegg)
- Baumann Christian, Grindelwald, (Vertreter Schwellenkorporation)
- Kaufmann Heinz, Grindelwald, (Ackerbaustellenleiter)
- Tiefenbach Marianne, Flumenthal, (Fortschungsprojekt NFP 48, Gast)
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Teilregionale ArGr Teilregion 4 Brienz:
- Fuchs Bernhard, Brienz, (FA R–LEK/GR Brienz/Landwirt)
- Streule Ernst, Brienz, (Direktor BRB/VR–Präsident SAW)
- Stähli Simon, Hofstetten, (GR Hofstetten)
- Abplanalp Ueli, Brienzwiler, (FA R–LEK/Landwirt/Ackerbaustellenleiter)
- Schild Melchior, Schwanden, (Landwirt/Ing. Agronom/Düngeberater)
- Ruef–Abplanalp Ernst, Oberried, (Schwellenkorporation)
- Zumbrunn Fritz, Brienz, (Vertreter Tourismus)
- Weber Hanspeter, Brienz, (Vertreter Forst)

Teilregionale ArGr Teilregion 5 Meiringen:
- Urweider Adolf, Hasliberg–Hohfluh, (FA R–LEK)
- Walter Huber, Hasliberg–Reuti, (Landwirt/Verwaltungsrat MHB/Ackerbaustellenleiter)
- Abplanalp Daniel, Unterbach, (Landwirt/Ackerbaustellenleiter Meiringen)
- Sidler Jean Pierre, Meiringen, (Präs. Schwellenkorporation Meiringen)
- Dr. Straub Rudolf, Meiringen, (Forstingenieur)
- Zumbrunn Kurt, Meiringen, (Revierförster, Vorstandsmitgl. GEWO)
- Winterberger Franz, Meiringen, (GR Schattenhalb/Ackerbaustellenleiter Schattenhalb)
- Kerhli–Moser Christine, Rosenlaui, (Vorstand Alpenregion)
- Lenhard Vera, Zürich, (Forschungsprojekt NFP 48, Gast)

Teilregionale ArGr Teilregion 6 Innertkirchen:
- Bürki Daniel, Guttannen, (FA R–LEK/Schwellenkorporation Gadmen/KWO Mitarb.)
- Schläppi Walter, Guttannen, (Gemeindeschreiber Guttannen/Ackerbaustellenleiter)
- Nägeli Rudolf, Guttannen, (GR Vizepräsident/Nebenberuf Landwirt/KWO Mitarbeiter)
- Wyss Hans, Innertkirchen, (GR Innertkirchen/Landwirt im Haupterwerb)
- Zenger Hans, Innertkirchen, (Landwirt im Haupterwerb/Ackerbaustellenleiter Innertkirchen)
- Moor Willi, Gadmen, (GR /N’ruf Landwirt/Schwellenkorp. Gadmen/KWO Mitarb.)
- Kühner Kari, Gadmen, (Landwirt/Ackerbaustellenleiter Gadmen)
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Anhang 2 Reglement für die Umsetzung der Ziele und Massnahmen
des Landschaftsentwicklungskonzeptes Region Oberland-
Ost (R-LEK)
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Anhang 3 Von Bund und Kanton erlassene Inventare seit der Inkraft-
setzung des Regionalen Richtplans 1984

Regionaler Richtplan:
Der Regionale Richtplan 1984 ist bei jeder Gemeindeverwaltung und bei der Geschäftsstelle der Re-
gionalplanung Oberland-Ost einsehbar.

Inventare des Bundes:
Die Schutzbestimmungen zu den inventarisierten Objekten sind in den entsprechenden Bundesver-
ordnungen zum Bundesgesetzt vom 1. Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz geregelt
(www.admin.ch/ch/d/sr/45).

- Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler BLN (Ergänzungen; Verordnung vom 10.
August 1977 über das Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler (VBLN, SR 451.11)

- Bundesinventar der Auengebiete von nationaler Bedeutung (inkl. Gletschervorfelder; Auenver-
ordnung vom 28. Oktober 1992, SR 451.31)

- Bundesinventar der Moorlandschaften von besonderer Schönheit und von nationaler Bedeutung
(Moorlandschaftsverordnung vom 1. Mai 1996, SR 451.35)

- Bundesinventar der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung (Amphibienlaichgebiete-Ver-
ordnung vom 15. Juni 2001, AlgV, SR 451)

- Bundesinventar der Flachmoore von nationaler Bedeutung (Flachmoorverordnung vom 7. Sep-
tember 1994, SR 451.33)

- Bundesinventar der Hoch- und Übergangsmoore von nationaler Bedeutung (Hochmoorverordnung
vom 21. Januar 1991, SR 451.32)

- Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz ISOS (Ergänzungen; Verordnung vom 9.
September 1981 über das Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz VISOS,
SR 451.12)

- Via Storia (ehem. Inventar Historischer Verkehrswege der Schweiz IVS), Universität Bern  (Finken-
hubelweg 11, 3012 Bern, Tel. 031 631 35 35)

- Sachplan Infrastruktur Luftfahrt SIL
- Rote Listen von seltenen und gefährdeten Tieren und Pflanzen (vor allem Vögel www.vogelwarte.ch,

Amphibien und Reptilien, Fische und Krebse, Pflanzen). Die Listen sind erhältlich beim Bundesamt
für Umwelt, Wald und Landschaft BUWAL (3003 Bern, Tel. 031 322 93 11, www.buwal-natur.ch
>Sprache >Tiere Pflanzen >Rote Listen)

Inventare des Kantons:
- Inventar der Trockenstandorte
- Inventar der Feuchtgebiete
- Wald-Naturschutzinventar (noch unvollständig)
- Inventar der Reptilien-Kerngebiete
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Das kantonale Naturschutzinspektorrat schliesst mit den Bewirtschaftern Verträge für die sachge-
rechte Nutzung der inventarisierten Trockenstandorte und Feuchtgebiete ab und richtet entsprechende
Bewirtschaftungsbeiträge aus.

Hinweise auf die Inventare und die geschützten Gebiete und Objekte finden sich im Naturschutzordner,
den das kantonale Naturschutzinspektorrat jeder Gemeinde zugestellt hat und der periodisch nachge-
führt wird. Auskünfte zu den Inventaren sind erhältlich beim Kantonalen Naturschutzinspektorrat
(Herrengasse 22, 3011 Bern, Tel. 031 633 46 04)

Die Inventare können vollständig oder für Teilgebiete in elektronischer Form bestellt werden bei folgen-
der kantonalen Dienststelle: Vermessungsamt des Kantons Bern, GEODAT, Reiterstrasse 11, 3011
Bern, Tel. 033 633 33 11. Kartenausschnitte im geeigneten Massstab mit eingetragenen Schutzgebieten
und inventarisierten Gebieten und Objekten können auch bestellt werden beim Kantonalen Natur-
schutzinspektorrat, Herrengasse 22, 3011 Bern, Tel. 031 633 46 04.




